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Die vorliegende Studie wird gemeinsam von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Europäischen Ge-
werkschaftsinstitut, der Otto Brenner Stiftung  
und der Hans-Böckler-Stiftung herausgegeben. 
Dies ist sowohl Ausdruck geteilter Verbundenheit 
mit der deutschen, europäischen und internatio-
nalen Arbeiterbewegung als auch langjähriger, 
vertrauensvoller Zusammenarbeit zur Stärkung 
gewerkschaftlicher Arbeit. Es ist und bleibt unser 
zentrales Anliegen, die Interessen von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern in Europa und 
weltweit zu befördern.

Der Autor fasst in dieser Studie die wichtigsten 
Ergebnisse aus Befragungen und Länderreports 
zur rechtlichen Situation von Gewerkschaften und 
Gewerkschaftsmitgliedern bei der praktischen 
Umsetzung der bestehenden Koalitions- und Ar-
beitnehmerrechte zusammen und verbindet diese 
analytisch mit seiner umfangreichen osteuropä-
ischen Regionalexpertise. Die Vergleichsstudie 
 bezieht 16 ex-sozialistische Länder Osteuropas  
ein – neben den 10 neuen EU-Mitgliedsländern 
Mittelosteuropas und des östlichen Balkans auch 
die Kandidatenländer der nächsten Erweiterungs-
runde im westlichen Balkan. Diese in den ver-
gangenen 15 Jahren krisengeschüttelte und span-
nungsgeladene Region im Herzen des von der EU 
bereits im Osten und Süden umschlossenen Bal-
kan verfügt trotz aller Widrigkeiten über ver-
gleichsweise gute Entwicklungsaussichten für den 
praktizierten sozialen Dialog.

Die vorgelegte umfassende Übersicht über die 
 reale Situation der Koalitionsfreiheit und der 
praktizierten Gewerkschaftsrechte in Osteuropa 
wäre nicht möglich gewesen ohne die akribische 
Beantwortung unseres Fragerasters in den 16 ost-
europäischen Ländern durch kompetente Ge-
werkschaftsvertreter, Fachjuristen und Experten 
der jeweiligen nationalen Arbeitsbeziehungen. Ih-

nen gebührt unser Dank für das dadurch ermög-
lichte wechselseitige Kennenlernen der Situation 
und einer Vielzahl bisher nicht bekannter Pro-
bleme vor Ort. 

Insbesondere dürfen wir uns auch bei den Verfas-
sern der umfangreichen Landesreports aus den 
sechs Ländern des westlichen Balkan, d.h. den 
Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawien und 
Albanien bedanken, die als Berichterstatter auch 
auf den dort durchgeführten Workshops unter 
 Beteiligung von Regierungsvertretern sowie Ver-
tretern der Sozialpartner fungierten. 

Die Resultate der dadurch ermöglichten verglei-
chenden Forschungsarbeit liegen als Langfassung 
in den Sprachen polnisch, englisch und deutsch 
vor. Kurzfassungen dieser Studie erscheinen ne-
ben deutsch und englisch zugleich in polnisch, 
tschechisch, ungarisch, bosnisch-kroatisch-serbisch, 
rumänisch, bulgarisch und albanisch. Als Heraus-
geber möchten wir damit einen Beitrag zur not-
wendigen Diskussion über perspektivische Re-
formanstrengungen in Ost- Mittel- und Südost-
Europa leisten. Wir freuen uns über Ihr Interesse 
an diesem länderübergreifenden Erfahrungsaus-
tausch im erweiterten Europa. 

Im Namen der Herausgeber

 Constantin Grund
  Friedrich-Ebert-Stiftung

Philippe Pochet
  Europäisches Gewerkschaftsinstitut 

Wolf Jürgen Röder
  Otto Brenner Stiftung

  Nikolaus Simon
  Hans-Böckler-Stiftung
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Vorwort von John Monks (EGB)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die globale Finanz- und Wirtschaftskrise trifft Ost-
europa besonders hart. 20 Jahre nach dem Fall der 
Berliner Mauer und dem Start der politischen und 
wirtschaftlichen Trans-formation wird offenbar, 
dass der forcierte Umbau der osteuropäischen 
Ökonomien durch rasche Privatisierung und Ein-
bettung in die globale Konkurrenzwirtschaft nicht 
ausreichend von einer Sicherung auch der sozia-
len Dimension begleitet worden ist. Vorausset-
zung dafür ist ein funktionierender Sozialdialog 
auf der Grundlage uneingeschränkter Koalitions-
freiheit und einer dadurch ermöglichten bilate-
ralen Regulierung der Arbeitsbeziehungen.

Das Europäische Sozialmodell, dessen Verwirkli-
chung ständige Aufgabe aller europäischen Ge-
werkschaften ist, verlangt von den Beteiligten die 
stets erneut anzustrebende Verknüpfung von wirt-
schaftlicher Dynamik und sozialem Ausgleich. Zu 
letzterem gehört vor allem die angemessene Betei-
ligung am gemeinsam erzielten wirtschaftlichen 
Erfolg wie auch die Berücksichtigung allgemein 
verbindlicher Standards des gemeinschaftlichen 
Arbeitsrechts. Die Missachtung dieser durch fun-
damentale ILO-Konventionen gedeckten Prinzi-
pien im praktischen Wirtschaftsleben und ebenso 
durch bestimmte Trends der jüngsten EuGH-
Rechtsprechung führt zu verstärkter Standortkon-
kurrenz zu Lasten letztlich aller Beschäftigten in 
Europa. Der Europäische Gewerkschaftsbund 
kämpft deshalb für eine eindeutige Festschrei-
bung des Vorrangs von Arbeitnehmerrechten vor 
den Freiheiten des Binnenmarktes durch Veran-
kerung eines ergänzenden sozialen Fortschritt-
sprotokolls im EU-Reformvertrag.

Ohne sichtbare Fortschritte unserer Vision eines 
sozialen Europa bleibt die Akzeptanz der jetzt zu 
leistenden EU-Integation ebenso wie auch der 
künftigen EU-Erweiterung durch die Bürger aller 
Mitgliedsländer zwangsweise auf der Strecke. 

Diese Frage ist für uns von besonderer Bedeu-
tung, sehen doch sowohl die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union wie auch die Transforma-
tionsgesellschaften des östlichen Mitteleuropa 
und des westlichen Balkan in Brüssel einen Fix-
punkt des europäischen Gedankens, der damit 
verbundenen transnationalen Solidarität und des 
Europäischen Sozialmodells. Die damit verknüpf-
ten Veränderungsprozesse und Hoffnungen dür-
fen wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. 

Die europäischen Gewerkschaften haben hier ei-
nen substanziellen Beitrag zu leisten. Dies zu-
nächst, wo es um die unmittelbare Vertretung der 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer geht, die unter den Folgen der aktuellen 
Entwicklung durch Job- und Statusverluste wie 
auch sozialer Ungleichheit besonders zu leiden 
haben. Des weiteren in ihrer Funktion als Garant 
und Stützpfeiler der in der Krise bedrohten sozia-
len Gerechtigkeit und der Ansprüche einer sozia-
len Marktwirtschaft. Funktionsfähige Gewerk-
schaften, die als unabhängige Organisationen die 
Interessen ihrer Mitglieder wirksam vertreten, 
sind für die zukunftsfähige Weiterentwicklung 
von Gesellschaft und Wirtschaft ebenso unver-
zichtbar wie der noch weithin auszubauende Dia-
log der Sozialpartner. 

Dem erforderlichen Wirken der Gewerkschaften 
sind, wie die vorliegende Studie über die Situa-
tion der ex-sozialistischen Länder Osteuropas und 
des westlichen Balkan als Kandidaten der näch-
sten Erweiterungsrunde zeigt, in der Praxis noch 
viel zu oft enge Grenzen gesetzt. Der aus den Mit-
teilungen der Betroffenen zusammengestellte Be-
richt verdeutlicht eindrucksvoll die Hindernisse, 
die bei der Mitgliedergewinnung, der praktizier-
ten Koalitionsfreiheit, dem Dialog zwischen den 
Sozialpartnern und bei der Durchsetzung der Ar-
beitnehmerrechte in Ostmittel- und Südosteuropa 
zu konstatieren sind. Die vergleichende Perspek-
tive, die auch den westlichen Balkan als europä-
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ische Region begreift, betritt mit dieser Veröffent-
lichung Neuland. Sie bedarf in ihren Konsequen-
zen der notwendigen Berücksichtigung sowohl in 
den Organisationen vor Ort wie auch auf europä-
ischer Ebene. 

Die hier erkennbaren rechtlichen wie auch organi-
sationspolitischen Hemmnisse müssen angesichts 
des raschen Strukturwandels in den Unternehmen 
und insbesondere der enormen Zunahme klei-
nerer und mittlerer Betriebe in dieser Region zü-
gig abgebaut werden. Dies ist eine Aufgabe für 
Politik und Gewerkschaften – in den betreffenden 
Ländern ebenso wie im europäischen Rahmen. 
Die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Information 
und Konsultation der Arbeitnehmer verlangt von 
allen Beteiligten weiterhin energische Anstren-
gungen. Und nicht zuletzt ist die rechtliche Kon-

trolle von Verstößen gegen Normen des Arbeits-
rechts, wie sie in Westeuropa durch die bewährte 
Tätigkeit von Arbeitsgerichten erfolgt, gerade in 
den neuen Mitgliedsländern ein Thema von 
höchs ter Priorität für eine wirkungsvolle Garantie 
der Koalitionsfreiheit und stabiler Arbeitsbezie-
hungen.

Der Europäische Gewerkschaftsbund wird zur Be-
wältigung der angesprochenen Fragen weiterhin 
seinen engagierten Beitrag leisten. 

Brüssel, im Juli 2009

John Monks
Generalsekretär des

Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)
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Einleitung:

Ausgangspunkt, Ziele und Methode der Befragung in Mittelosteuropa sowie im

westlichen Balkan 

wählter Mandatsträger, Verbot eines solidarischen 
Zusammenschlusses und von Kollektivverhand-
lungen im öffentlichen Sektor, Vorenthaltung des 
Rechts auf Streik etc.? Und auf welchem Weg kön-
nen Verstöße gegen die Koalitionsfreiheit wir-
kungsvoll geahndet werden? 

Die Antworten auf diese Fragestellungen – siehe 
dazu die Leitfragen in Anhang 1 – kamen mehr-
fach aus allen Ländern, knapp 40 insgesamt von 
Gewerkschaftszentralen und Arbeitsrechtlern, 
und waren zum großen Teil erfreulich detailliert. 
Parallel wurden Vergleichsergebnisse einer Kon-
trastgruppe aus nord- und mitteleuropäischen 
Ländern durch Berichte aus Schweden, Däne-
mark, Österreich und Deutschland eingeholt. 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Ana-
lyse durch den damit beauftragten Verfasser vor 
einem internationalen Auditorium in Kranjska 
Gora in Slowenien im Mai 2008 anlässlich einer 
gemeinsamen Veranstaltung der Friedrich-Ebert- 
und der Otto-Brenner-Stiftung mit zahlreichen 
Teilnehmern aus Ost- wie auch Südosteuropa, war 
wiederum Anlass für eine Erweiterung dieser 
 Enquete in einem nächsten Schritt um die Länder-
gruppe des westlichen Balkan. Davon sind im-
merhin zwei Staaten, Kroatien und Mazedonien, 
Kandidaten der kommenden Erweiterungsrunde 
der EU, die im nächsten Jahrzehnt erwartet wird.

Frank Hantke, Regionalkoordinator der Friedrich-
Ebert-Stiftung in Belgrad im Projekt „Arbeitsbe-
ziehungen und Sozialdialog in Süd-Ost-Europa“ 
sowie Autor eines aktuellen „Handbuchs für Ge-
werkschaften in den Transformationsländern“ 
(Hantke 2008), griff diese Projektidee initiativ auf. 
Hier aber mit dem geänderten Vorgehen, zunächst 
umfassende Reports aus den sechs Ländern der 
Region, neben den Nachfolgestaaten Jugoslawiens 
auch Albanien, mit einem erweiterten Frageraster 
anfertigen zu lassen (s. Anh. 1.2). Mit deren fun-
dierten und detaillierten Ergebnissen wurden im 
Anschluss in diesen Ländern spezielle Workshops 
unter Beteiligung von Vertretern der Gewerk-

Unmittelbarer Anlass dieser Projektstudie war die 
Feststellung, dass der anhaltende gravierende 
Mit gliederverlust der Gewerkschaften in Osteu-
ropa nicht nur Folge des Systemwandels und so-
mit transformationsbedingt sein konnte, sondern 
durch weitere im Lande selbst liegende Faktoren 
verursacht ist. Clemens Rode, Leiter der regiona-
len Gewerkschaftskooperation im Büro Warschau 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, äußert dazu, auf wel-
chem Wege man zu diesen Ursachen vorstieß:  

„Bei unserer Beobachtung der Situation der Ge-
werkschaften in Mittel- und Osteuropa stellten 
wir fest, daß nicht nur die Gewerkschaftsfeind-
lichkeit von Managern und Unternehmern den 
niedrigen Organisationsgrad erklärt, sondern an-
dere, auch rechtliche Hemmnisse den Beitritt zu 
Gewerkschaften verhindern. In Polen z.B. braucht 
man mindestens 10 Arbeitnehmer in einer Be-
triebsstätte, um eine dann bei Gericht zu registrie-
rende Gewerkschaft bilden zu können. Ur-Mit-
gliedschaften bei Branchengewerkschaften wie in 
Skandinavien und Deutschland oder in Österreich 
gibt es nicht.“

Die Vermutung, dass derartige Hindernisse nicht 
nur in Polen maßgeblich für die drastischen Mit-
gliederverluste sind, sondern ähnliche Probleme 
auch in anderen neuen Beitrittsländern der Re-
gion vorherrschen, war die Veranlassung einer 
um fangreichen Befragung in allen neuen Mit-
gliedsländern der EU zur aktuellen Situation der 
Koalitionsfreiheit. Sie richtete sich an Gewerk-
schaften wie auch juristische Experten in den 8 
vormals sozialistischen Erweiterungsländern des 
Jahres 2004 in Mittelosteuropa sowie den beiden 
des östlichen Balkan 2007, Rumänien und Bulga-
rien. Ermittelt werden sollte dabei, auf welchem 
Wege man die Mitgliedschaft in einer Gewerk-
schaftsorganisation erlangt: Ähnlich wie in Polen 
ausschließlich durch die Möglichkeit des Beitritts 
bei einer bestehenden Gewerkschaftsorganisation 
im jeweiligen Betrieb? Des weiteren: welche zu-
sätzlichen Hemmnisse gibt es für die Betätigung 
des Koalitionsrechts, durch Diskriminierung ge-
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schaften, Arbeitgeberverbände und der jeweiligen 
Regierung abgehalten zu einer vertieften Diskus-
sion der erhaltenen Befunde.

Als weitere Quellen der vorliegenden Vergleichs-
studie konnten die Resultate und Erfahrungen aus 
einer Reihe von Projekten herangezogen werden, 
an denen der Verfasser mitarbeiten durfte. Zu 
nennen sind hier u.a. die von der Dubliner Euro-
päischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen produzierten Länder-
reports zu „Capacity building“ der Sozialpartner 
in den neuen Mitglieds- und EU-Kandidatenlän-
dern sowie die nationalen Profi le der Industrial 
Relations in der gesamten EU (s. Hülsmann/Kohl 
2006; European Foundation 2007; Van Gyes et al. 
2007). Nicht zuletzt zählen dazu ferner die in ihrer 
Essenz vielfach ernüchternden jährlichen Berichte 
des Internationalen Gewerkschaftsbunds (IGB) 
über die Verletzung von Gewerkschaftsrechten in 
den einzelnen Ländern (IGB 2008 und 2009). Hin-
zu kam die Mitwirkung in zahlreichen Projekten 
der Heranführung an die EU-Mitgliedschaft in 
 Osteuropa seit Beginn der neunziger Jahre durch 
vielfältige Trainings mit Gewerkschaften und So-
zial partnern.

Dies alles diente der Gewinnung eines klareren 
Bildes über die Lage der Arbeitnehmerorganisa-
tionen und der Koalitionsfreiheit in den behandel-
ten 16 Ländern. Für die EU-Integration und die 
Zukunft der Union ist dieser Aspekt äußerst wich-
tig. Denn die Koalitionsfreiheit sowie die rechtli-
che und faktische Möglichkeit, Kollektivverträge 
abzuschließen, sind entscheidende Grundlage für 
funktionierende Arbeitsbeziehungen, geregelte 
Arbeitsmärkte, sozialen Fortschritt in einem Lan-
de und damit die ökonomische und soziale Kon-
vergenz in der EU. Die entsprechenden ILO-Kon-
ventionen (87, 98 sowie 135) sind hier von essen-
tieller Bedeutung für den sozialen Dialog. Sie 
wurden von den beteiligten Ländern sämtlich ra-
tifi ziert und Bestandteil ihres nationalen Arbeits-
rechts.

Etwas anderes ist allerdings der Vollzug dieser 
Normen. Ihm stehen sowohl rechtliche Einschrän-
kungen durch staatliche Aufl agen oder eine Über-
regulierung durch gesetzliche Vorschriften entge-
gen. Sie beschränken in einer Reihe von Ländern 
die Chance zum Gewerkschaftsbeitritt ebenso wie 
die Bildung einer lokalen Gewerkschaftsvertre-

tung. Vor allem dann, wenn Gewerkschaftssatzun-
gen solche Blockaden zusätzlich verankern. Hohe 
rechtliche Hürden wurden errichtet durch beson-
dere Größenvorschriften zu Anerkennung der 
 Tariffähigkeit von Arbeitnehmervereinigungen 
 sowie deren Repräsentativität. Hinzu treten Be-
schränkungen des Verhandlungsrechts von Ge-
werkschaften für bestimmte Arbeitnehmergrup-
pen. Ergebnis ist der Ausschluss dieser Gruppen 
von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft wie auch 
von kollektivvertraglichen Vereinbarungen. 

Im Ergebnis schwächt diese Situation sowohl die 
Verhandlungsmöglichkeiten der Verbände in Ost-
europa wie auch die Lebensqualität der Betrof-
fenen selbst – im Gegensatz zur hier vergleichs-
weise günstigeren Lage der Arbeitnehmer und ih-
rer Gewerkschaften in Westeuropa. Diese Un-
gleichheit wiederum ist Anlass für andauerndes 
Sozialdumping und ständige Standortverlage-
rungen in Europa und damit im Endeffekt zu Las-
ten aller. 

Darüber hinaus entspricht es nicht dem vorherr-
schenden Sozialmodell in Europa, wenn wegen 
schwacher Verbandspositionen und der damit 
korrespondierenden Verweigerung von Verhand-
lungen seitens bestimmter Arbeitgebervereinigun-
gen bisher wenige oder überhaupt keine Bran-
chentarifverträge außerhalb des staatlichen Sek-
tors möglich und durchsetzbar sind. Unterneh-
menstarifverträge, die die Beschäftigten am er-
zielten wirtschaftlichen Ergebnis angemessen be-
teiligen, erscheinen vielfach nur möglich, wo es 
vor Ort starke und handlungsfähige Gewerkschaf-
ten gibt. Somit entstehen dann auch große Unter-
schiede zwischen den jeweiligen Einkommen der 
Arbeitnehmer auch innerhalb einer Branche. 
Rechtliche Einschränkungen der Verhandlungs-
möglichkeiten und für autonome Vereinbarungen 
existieren zusätzlich in bestimmten Ländern der 
Region. Zusammen mit gravierenden Restriktio-
nen des Streikrechts hinsichtlich des Kreises der 
Beteiligten wie auch seiner praktischen Ausübung 
erschweren sie die Voraussetzungen, tragfähige 
Verhandlungsergebnisse für die Betroffenen errei-
chen zu können.

Die Richtlinien der EU im Rahmen des Sozial-
acquis des europäischen Gemeinschaftsrechts, wie 
vor allem zu Europäischen Betriebsräten (1994) 
sowie zur Information und Konsultation der Be-
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schäftigten im Unternehmen (2002), verlangen zu-
gleich bestimmte Mindeststandards der Beteili-
gung der Arbeitnehmer, um den sozialen Dialog 
vor Ort zu befördern und einen Interessenaus-
gleich der betroffenen Arbeitnehmer im Vorfeld 
und beim Vollzug wesentlicher wirtschaftlicher 
Entscheidungen erzielen zu können. Wesentlich 
ist dies nicht zuletzt unter den Bedingungen der 
gegenwärtigen und in ihren Folgen noch kaum 
absehbaren Weltwirtschaftskrise.

In Osteuropa scheitert die Umsetzung der vom 
Gemeinschaftsrecht verlangten Standards der 
Infor mation, Konsultation und Beteiligung der 
Arbeitnehmer in erster Linie an fehlenden Interes-
senvertretungen im Betrieb, bedingt durch eine 
vergleichsweise geringe Gewerkschaftsmitglied-
schaft im Land (d.h. extrem niedrige Organisa-
tionsgrade), zum anderen durch fehlende oder 
nicht ausreichende rechtliche Vorschriften zur Er-
richtung gewählter Betriebsräte in ausreichender 
Zahl. 

Auch dies wirkt sich nachteilig für die mögliche 
Nutzung der Koalitionsfreiheit aus: Den nicht 
durch eine betriebliche Interessenvertretung re-
präsentierten Beschäftigten wird damit zugleich 
die Verhandlungsgrundlage für notwendige be-
triebsbezogene Vereinbarungen entzogen. Auch 
dies ist ein Grund für fehlende Erfolge bei der Re-
krutierung neuer Mitglieder. Denn Voraussetzung 
ihrer Attraktivität und einer dauerhaften Mitglie-
derbindung ist sowohl ein positives Gewerk-
schafts-Image, was bestimmte Erfolgsbilanzen für 
die Mitglieder voraussetzt, als auch ein direkter 
face-to-face-Kontakt zu gewerkschaftlichen Ver-
trauensleuten oder Betriebsräten, die sich für den 
einzelnen Arbeitnehmer einsetzen. Dies jedenfalls 
ist eindeutiges Ergebnis einer Mitgliederbefra-
gung der IG Metall in Deutschland zur langfris-
tigen Gewerkschaftsbindung (Pyhel 2008).

Insofern konnte die Ausleuchtung dieser Hinter-
gründe durch die in Kooperation mit den Regio-
nalbüros der FES erfolgte Befragung sowie die Re-
ports zur praktizierten Koalitionsfreiheit und den 
industriellen Beziehungen in der westlichen Bal-
kanregion einen wesentlichen Beitrag dazu leis-
ten, eine realistische Bestandsaufnahme der Situa-
tion und damit die Diskussion über die erforder-
liche Weiterentwicklung des Sozialdialogs in den 
betreffenden Ländern zu ermöglichen. 

Der Fragebogenrücklauf, die diversen Landes-
reports und Workshops unter Beteiligung der So-
zialpartner, der Regierung und teilweise auch der 
Arbeitsinspektion sowie ausgewiesener Experten 
des sozialen Dialogs ermöglichten ein klareres 
Bild der jeweiligen Situation und damit auch die-
sen ersten internationalen Vergleich. Dies dürfte 
die Bemühungen um eine Weiterentwicklung der 
Arbeitsbeziehungen und die erstrebte Heranfüh-
rung der Kandidatenländer des Westbalkan an  
die EU nachhaltig unterstützen.

Die Studie kann damit weiterhin dem notwen-
digen wechselseitigen Kennenlernen der Gewerk-
schaften in der Region und in Europa insgesamt 
dienen. Sie will dazu beitragen, erkennbare Fehl-
entwicklungen gezielt anpacken und das im Ent-
stehen begriffene Europäische Sozialmodell im 
 Interesse der Arbeitnehmer in der aktuellen Krise 
verteidigen und trotz allem weiterentwickeln zu 
können. Ohne diese Voraussetzung ist weder den 
internationalen Kapitalstrategien und den damit 
verbundenen Gefährdungen für die Beschäftigten 
wirksam zu begegnen, noch wird man dem von 
der Masse seiner Bürger ersehnten Ziel des „sozia-
len Europa“ je näher kommen.
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Die seit Menschengedenken global einschnei-
dendste Wirtschaftskrise ist zugleich auch die 
größte Herausforderung an die Qualität der Ar-
beitsbeziehungen und der sozialstaatlichen Sub-
stanz in Europa. 

Die Fragen, die sich an die Bürger und Arbeitneh-
mer Europas stellen, sind:

• Inwieweit kann es gelingen, durch koordinierte 
Anstrengungen aller Beteiligten – der Unterneh-
men, ihrer Belegschaften, der Arbeitsverwal-
tung, der Politik und nicht zuletzt der Bürger 
als Konsumenten und künftig wohl besonders 
geforderte Steuerzahler – möglichste viele Ar-
beitsplätze in dieser äußerst kritischen Phase zu 
erhalten?

• Ist es gleichzeitig möglich, durch eine weiterhin 
aktive Verteilungs- und Sozialpolitik die sich 
allenthalben zeigende zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft in arm und reich sowie die 
Pers pektivlosigkeit gerade vieler Jugendlicher 
durch Ausgrenzung aus dem Arbeitsleben als 
europaweit erkennbares Phänomen zu stoppen?

• Sind die unterschiedlichen Instrumente des 
 sozialen Dialogs – im Betrieb, in der Branchen-
politik sowie in der Gesamtgesellschaft – wei-
terhin eine Gewähr dafür, dass ein funktionie-
render Wirtschaftskreislauf aufrecht erhalten 
bleibt, dessen Voraussetzung eine hohe Kauf-
kraft im Lande ist, was wiederum koopera-
tionsbereite Sozialpartner und starke, ausrei-
chend gut aufgestellte Gewerkschaften ver-
langt?

Genau dies ist der derzeit kardinale Punkt, nicht 
nur, aber vor allem auch in Osteuropa. Denn dort 
– in den 10 ex-sozialistischen neuen Mitglieds-
staaten sowie den weiteren Kandidatenländern 
des Balkan – waren und sind die Anforderungen 
an die Wandlungsfähigkeit der Gewerkschaften, 
ihre Bereitschaft, sich auf die neuen Herausfor-
derungen von Markwirtschaft und Globalisierung 
bewusst und aktiv gestaltend einzulassen, am 

größten. Sie mussten angesichts eines massiven 
Systemwandels zunächst ihre neue Rolle fi nden 
und aktiv auszuüben lernen als mitentscheidende 
Akteure der Arbeitsplatzsicherung im Zuge der 
Privatisierung, der Verteilungskämpfe zur Siche-
rung gerechter Einkommen und nicht zuletzt der 
Beteiligung an der Gestaltung einer neuen Wirt-
schafts- und Sozialordnung einschließlich eines 
angepassten Arbeitsrechts.

Und gerade hier liegt das besondere Dilemma der 
Gewerkschaften: Da sie dies alles naturgemäß – 
auf Grund ihrer früher total anderen Aufgaben-
stellungen – in einer vergleichsweise kurzen Über-
gangsfrist der nun nahezu abgeschlossenen Trans-
formationsphase nur höchst lückenhaft erfüllen 
konnten, ist ihr organisatorischer Niedergang 
durch Verlust an Mitgliedern und Personal auch 
besonders einschneidend ausgefallen.

Überdeutlich zeigt sich diese Existenzfrage der 
Gewerkschaften als einem der wesentlichen Pfei-
ler des Sozialdialogs heute europaweit. In West-
europa bereits seit dem als »apogée du syndica-
lisme« genannten Kulminationspunkt der Gewerk-
schafts bewegung ab Mitte der 70er Jahre des letz-
ten  Jahrhunderts durch permanenten Mitglieder-
rückgang nahezu ausnahmslos in Gesamteuropa 
(Pigenet et al. 2005) – selbst in ihren klassischen 
Hochburgen Skandinaviens. 

Dramatisch wirksam indessen wurde dieser Ein-
bruch im Zuge der „Wende“ (Transformation) in 
Osteuropa (s. Übersicht 1). Natürlich sind diese 
massiven Verluste wegen ihrer völlig anderen Ur-
sachen beim Übergang von einer monopoli-
stischen staatstragenden Arbeitnehmervertretung 
mit faktischer Zwangsmitgliedschaft hin zu einem 
Interessenverband auf freiwilliger Basis mit kom-
plett neuen Aufgabenstellungen in der Marktwirt-
schaft in keiner Weise mit dem Verlust an traditio-
nellem Syndikalismus in Westeuropa vergleichbar. 
Ihre Auswirkungen allerdings durchaus – zumal 
sich diese mit zunehmender Schärfe im gesamten 
Spektrum Osteuropas zeigen.

1. Aktueller Ausgangspunkt: 

 Die Bewährungsprobe der Arbeitsbeziehungen im Europa der Krise
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Mit der marktwirtschaftlichen Transformation er-
fuhren die osteuropäischen Arbeitnehmerorgani-
sationen sämtlich einen Bedeutungswandel von 
einer Agentur sozialer Rundum-Betreuung zum 
nun erforderlichen Garanten für Löhne und Be-
schäftigung, den sie durchweg mit massiven Ver-
lusten zu bezahlen hatten: nach 1995 mit Ausnah-
me Sloweniens im Schnitt mit über der Hälfte 
ihres Organisationsgrads. 

Dass dies einerseits am Niedergang des Sozialis-
mus und an den begrenzten Handlungsmöglich-
keiten innerhalb eines nationalen Sozialstaats im 
globalen kapitalistischen Umfeld liegt, erscheint 
naheliegend. Über die Attraktivität eines Interes-
senverbands entscheidet jedoch stets der für das 
einzelne Mitglied messbare und durch das Wirken 
der Organisation vermittelte Erfolg. Dieser be-
gründet das positive Image einer Gewerkschaft, 
neben ihrer ebenso wichtigen spürbaren Präsenz 

als Interessenvertretung vor Ort. Diese beiden 
Faktoren jedenfalls zeigten sich als entscheidend 
bei einer repräsentativen Mitgliederbefragung der 
IG Metall 2005 zur langjährigen Gewerkschafts-
bindung und Bereitschaft zur Beitragszahlung in 
Deutschland (s. Pyhel 2008).

Die Frage allerdings, was ein Individuum – etwa 
die junge Berufsanfängerin mit erfolgreich absol-
vierter Qualifi kation für ihren Job – motiviert, ei-
ner Gewerkschaft beizutreten, oder auch davon 
abhält, ist damit noch nicht ausreichend beant-
wortet. Der Aspekt der spürbaren Effi zienz der 
Interessenvertretung und damit der gewerkschaft-
lichen Durchsetzungsfähigkeit und „Mächtigkeit“ 
spielt hier in jedem Falle eine zentrale Rolle. In 
der gegenwärtigen globalen Wirtschaftskrise er-
fährt der Schutzaspekt durch gewerkschaftliche 
Organisierung wiederum verstärkte Bedeutung.

Quelle: EU, EU-Foundation, BwP 2009

* Länderabkürzungen: BG = Bulgarien; CZ = Tschechien, EE = Estland; HR = Kroatien (als vorrangiges EU-Kandidatenland jeweils in die Vergleichsreihen 
hier aufgenommen); HU = Ungarn; LV = Lettland; LT = Litauen; PL = Polen; RO = Rumänien; SI = Slowenien; SK = Slowakei; EU 15 = EU-Mitglieds-
länder bis 2004; AU = Österreich; DE = Deutschland; DK = Dänemark; SE = Schweden

Übersicht 1: Mitgliederverluste der Gewerkschaften in Europa: Organisationsgrad 1995 und 2007*
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Als neben der Attraktivität ihrer jeweiligen 
„Leistungen“ für die betroffenen Arbeitnehmer 
weiterhin entscheidender Aspekt für die Mit-
gliedsrekrutierung sind letztlich die Chancen ei-
ner Organisation zu werten, sich vor Ort sichtbar 
zu etablieren und wirksam zur Erreichung ihrer 
Ziele agieren zu können. Dies verlangt sowohl 
ausreichende und angepasste rechtliche Grundla-
gen, gesellschaftliche und politische Akzeptanz, 
bestimmte Regeln für den sozialen Dialog und 
nicht zuletzt eine wirksame Kontrolle der Aus-
übung dieser Rechte und Regularien.

2.1 Koalitionsfreiheit – Fundament 
 jeglichen gewerkschaftlichen Handelns

Die praktizierte Koalitionsfreiheit wird damit zur 
entscheidenden Ausgangsfrage jeder vergleichen-
den Betrachtung. Denn die positive Koalitionsfrei-
heit und die damit zusammenhängenden funda-
mentalen Grundrechte (Vereinigungs- und Ver-
sammlungsfreiheit, garantierte Beteiligungsrechte 
der Arbeitnehmer, bilaterale Tarifautonomie, Si-
cherung eines angemessenen Lebensunterhalts), 
wie sie in zahlreichen internationalen Normen 
verankert sind, bilden eine essentielle Grundlage 
jedes demokratisch verfaßten Staates. In den Mit-
gliedsländern der EU sind sie regelmäßig in den 
Verfassungen der Länder garantiert und im natio-
nalen Arbeitsgesetzbuch oder in vielen Einzelge-
setzen detailliert umrissen. Sie alle basieren als 
Grundnormen der Arbeitsbeziehungen auf den 
von der Staatenwelt ratifi zierten zentralen ILO-
Konventionen zur Ermöglichung eines funktio-
nierenden sozialen Dialogs auf den relevanten 
Ebenen: Betrieb, Branche und Gesamtgesellschaft 
(s. wesentliche Auszüge in Anh. 2).

In der EU 27 konstituieren die Koalitions- und 
Verhandlungsrechte zugleich als Mindeststan-
dards des Gemeinschaftsrechts (des sog. Sozialac-
quis) die soziale Dimension als wesentliche Ziel-
marge der europäischen Integration und des in 
seinen Grundzügen damit erkennbaren Europä-

ischen Sozialmodells. Dieses sich im Laufe des 
Zusammenwachsens in Europa herauskristallisie-
rende Modell allerdings ist derzeit im Zuge der 
EU-Erweiterung einerseits, durch widerstreitende 
Prioritätensetzungen zwischen den Grundprin-
zipien der Wirtschafts- und Markfreiheiten sowie 
sozialer Grundrechte und -standards andererseits 
einer ernsthaften Belastungsprobe ausgesetzt. Es 
geht dabei um nichts weniger als die zukünftige 
Gestaltung des erweiterten Europa im Interesse 
aller seiner Bürger und damit die durch negative 
nationale Voten immer wieder in Frage gestellte 
Akzeptanz des Projekts Europa insgesamt.

Die Umsetzung und der Vollzug der in allen neu-
en Mitgliedsländern kodifi zierten Arbeitnehmer- 
und Gewerkschaftsrechte sind dabei ein wesent-
licher Prüfstein für die Gewinnung dieser Akzep-
tanz. Insofern ist die im Rahmen des vorliegenden 
Befragungsprojekts zur Praxis der Koalitionsfrei-
heit vorgenommene Real- und Defi zitanalyse in 
Osteuropa gerade im Vergleich mit ausgewählten 
Ländern der alten EU 15 – im Besonderen mit 
skandinavischen, kontinental- oder südeuropä-
ischen Staaten – von einer nicht zu unterschät-
zenden Aussagekraft. Dies beweisen die hier zu-
sammengestellten Ergebnisse unter Nutzung wei-
terer aktueller und das Gesamtbild abrundender 
Quellen.

Angesichts der den bisherigen Bestand sozialer 
„Errungenschaften“ und des sozialen Fortschritts 
gefährdenden Herausforderungen des weltweiten 
Globalisierungsprozesses sind die hier zu Tage 
tretenden Fragestellungen alles andere als nur von 
marginaler Bedeutung. Gehen sie doch einher mit 
den sich ohnehin seit längerem zeigenden Trends 
des Verlusts von Organisationsmacht der Gewerk-
schaften als Interessenverband der Arbeitnehmer 
und ihrer Fähigkeit zur Beibehaltung der nötigen 
sozialen Balance und des Interessenausgleichs in 
einer dem Spiel der Marktkräfte ausgesetzten Ge-
sellschaft. Damit steht mehr auf dem Spiel als die 
Sicherung überkommener Besitzstände, vielmehr 
geht es um die Frage einer wirksamen Interes-
senwahrnehmung insgesamt.

2. Koalitionsfreiheit und Sozialdialog als Grundpfeiler des europäischen 

 Sozialmodells – Hemmnisse ihrer Umsetzung in post-sozialistischen Ländern
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2.2 Bestimmende Merkmale der 
 Koalitionsfreiheit und der 
 Arbeitsbeziehungen in der EU 15

Um die z.T. divergierenden Entwicklungsmo-
mente in Ost- und in Westeuropa besser einschät-
zen und beurteilen zu können, empfi ehlt sich ein 
vergleichender Blick auf die traditionellen Rah-
menbedingungen der Koalitionsfreiheit in ausge-
wählten Ländern der EU 15 (s. Kasten). 

Als wesentliche Grundpfeiler des Europäischen 
Sozialmodells im Bereich der Arbeitsbeziehungen 
(industrial relations) erweisen sich hierbei traditi-
onell folgende Ebenen:

• Betrieb – mit einer mit garantierten Rechten 
ver sehenen Interessenvertretung

• Branche – mit tarifl ichen Mindestregelungen 
der Entgelte und Arbeitsbedingungen

• Land – mit Beteiligungsrechten bei grundle-
genden Entscheidungen (über Arbeitsrecht, Ar-
beitsmarktpolitik, Mindestlöhne), z.B. in natio-
nalen Wirtschafts- und Sozialräten

• EU – mit Mitwirkungschancen im Brüsseler 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem sektora-
len sozialen Dialog, bei der Festlegung von EU-
Richtlinien etc.

Dies alles scheint sich derzeit im Zuge der neu 
entstandenen Konstellation im erweiterten Euro-
pa mit seinen ständigen Verlagerungsprozessen 

Die wesentlichen Charakteristika der Koalitionsfreiheit in Westeuropa
(am Beispiel nordischer und kontinentaleuropäischer Länder)

(1) Es besteht eine seit über einem Jahrhundert währende Erfahrung des Arbeitsrechts, der Tarif-
praxis und des Gewerkschaftsaufbaus mit beachtlichen Organisationsgraden: in Skandinavien 
zwischen 75 und 80%, in Österreich 33%, in Deutschland allerdings nach der Einigung abgesun-
ken auf rd. 20%.

(2) Es herrscht rechtliche Satzungsautonomie der Koalitionen mit möglichst wenigen gesetzlichen 
Vorschriften, d.h. teilweise ohne spezielle Gewerkschaftsgesetze – bis hin zur Praxis von closed 
shops mit ihrem Problem der negativen Koalitionsfreiheit.

(3) Für die Mehrheit der Beschäftigten gibt es eine gewerkschaftliche oder institutionelle Interessen-
vertretung mit rechtlich garantierten Mindeststandards der Beteiligung – durch die Europä-
ischen Betriebsräte nun auch im internationalen Rahmen.

(4) Es besteht rechtliche Autonomie der Koalitionen zum Abschluss bilateraler Vereinbarungen 
nach Form und Inhalt. Ihre marktordnende Funktion auch in der Branche ist anerkannt. Staat-
liche Intervention erfolgt allenfalls zur Sicherung der Gleichbehandlung (z.B. durch Allgemein-
verbindlicherklärung/general extension).

(5) Das Streikrecht als ultima ratio gilt ohne detaillierte einschränkende Vorschriften und wird 
 allenfalls durch Paritätsgrundsätze zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Koalitionen 
(Kampfparität) reguliert. Teilweise besteht eine ausgeprägte Tradition gewerkschaftlicher Mili-
tanz.

(6) Es gibt eine hohe Tarifbindungsrate der Beschäftigten. Mindestlöhne als Lohnuntergrenzen wur-
den in Österreich und Deutschland erst ein Thema, seit die Tarifbindung sinkt (als Folge der 
 Migration aus Osteuropa, der Transformation in Ostdeutschland).

(7) Arbeitsgerichte mit Beteiligung von Vertretern der Koalitionen als Laienrichter sowie die 
 Arbeitsinspektion garantieren die Respektierung der Koalitionsfreiheit und die Einhaltung 
 bestehender Normen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Neue Probleme entstehen 
hier allerdings durch Eingriffe von außen (so. die jüngsten Urteile zum Streik- und Tarifrecht 
des EuGH).
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bestehender Standorte Richtung Osten (auch über 
Osteuropa hinaus) und seiner Infragestellung 
 nationaler Arbeitsstandards in einer globalisierten 
Wirtschaft zu verändern. Der neoliberale Main-
stream, der auch die Brüsseler Administration 
ebenso wie auch die Rechtsprechung durch den 
EuGH erfasst hat, verstärkt in manchen Punkten 
diesen Trend eher als ihn zu korrigieren.

Einziges Korrektiv bilden dagegen die für die EU 
geltenden Mindeststandards des individuellen 
und kollektiven Arbeitsrechts, wie sie das Ge-
meinschaftsrecht in Form zahlreicher Richtlinien 
festschreibt. Als besonders innovative Beispiele 
sind hier die Richtlinien zu Europäischen Be-
triebsräten 1994 sowie zur Information und Kon-
sultation der Arbeitnehmer 2002 zu nennen, eben-
so die Praxis der Beteiligung der Sozialpartner-
verbände am politischen Entscheidungsprozess 
und ihren Möglichkeiten im Rahmen des Europä-
ischen Sozialdialogs.

Eckpfeiler ist und bleibt nach wie vor das diese 
Richtlinien umsetzende nationale Arbeitsrecht 
und dessen Vollzug durch sozialen Dialog auf al-
len Ebenen. Die Koalitionsfreiheit bildet hierbei 
einen entscheidenden Angelpunkt. Ohne sie fehlt 
es an den nötigen handlungsfähigen Akteuren.

Dieser Aspekt wurde bei den bisherigen Heran-
führungsstrategien der EU gegenüber den neuen 
Mitgliedsländern mit ihren periodischen Scree-
ning-Prozessen und zahllosen Projekten (etwa im 
Rahmen des PHARE-Programms) oft übersehen. 
Üblicherweise wurde hier mehr auf die formale 
Übernahme des »acquis communautaire« geachtet 
als dessen tatsächliche Umsetzung samt ihren 
praktischen Voraussetzungen.

Die Ergebnisse der Befragung zur Praxis der 
 Koalitionsfreiheit und der Gewerkschaftsrechte in 
Osteuropa in Zusammenarbeit mit den Büros der 
Friedrich-Ebert-Stiftung in Warschau und Belgrad 
machen die hier bestehenden Fragen und Defi zite 
erstmals in aller Deutlichkeit klar. Zentrale Punkte 
sind hierbei:

• Welche tatsächlichen Hürden bestehen für den 
Beitritt zu einer Gewerkschaft in den einzelnen 
Ländern?

• Welche Vorschriften und Einschränkungen 
sieht der Gesetzgeber für eine beabsichtigende 
Gewerkschaftsgründung bzw. -vertretung vor?

• Welche rechtlichen und praktischen Hemm-
nisse existieren für die Bildung einer Gewerk-
schaftsvertretung in einem Betrieb, welche 
Grenzen schränken die mögliche Errichtung ei-
ner Interessenvertretung, vor allem in den vie-
len Kleinunternehmen, ein?

• Wieweit wirken Diskriminierung von Gewerk-
schaftern und Mandatsträgern und offene Ver-
stöße gegen das bestehende Arbeitsrecht, wel-
che tatsächlichen Chancen bestehen, diese zu 
kontrollieren und einzudämmen?

Damit wiederum sind bereits eine Reihe weitrei-
chender Fragen defi niert mit Auswirkungen auch 
für die Tarifvertragspolitik, das Arbeitskampfrecht 
und die jeweiligen Verteilungsbilanzen insgesamt. 
Diese Befunde im einzelnen aufzulisten und in ih-
ren Folgen darzustellen ist Aufgabe des zentralen 
Teils der Studie zum Stand des Sozialdialogs in 
dem breiten Spektrum Osteuropas und des west-
lichen Balkans.
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Als Hauptprobleme der Koalitionsfreiheit in Ost-
europa zeigen sich als Ergebnis der folgenden län-
der- und regionenbezogen Detailanalyse beson-
ders zwei Aspekte:

• Zum einen die bestehenden rechtlichen Re-
striktionen der Koalitionsfreiheit durch Gesetz 
sowie Gewerkschaftssatzung in Osteuropa – 
insbesondere, was die Gründung und den oft 
eingeschränkten Beitritt zu einer Gewerkschaft 
betrifft. Dadurch bleiben im Einzelfall bedeu-
tende Arbeitnehmergruppen von einer Beteili-
gung und den Ergebnissen des Sozialdialogs 
ausgeschlossen, mit weit reichenden Folgen für 
ihre Lebenslage.

 Hinzu kommen die ohnehin wirksamen Pres-
sionen seitens unduldsamer Arbeitgeber sowie 
einer für solche Fragestellungen nicht aufge-
schlossenen Öffentlichkeit als Reaktion auf die 
kollektiven Zwänge der Vergangenheit. Kollek-
tive Aktivitäten wie Tarifverhandlungen oder 
gar Arbeitskämpfe fallen damit von vornherein 
unter ein negatives Licht.

• Unter diesen strukturellen Hemmnissen leidet 
zum anderen ganz wesentlich die gerade im 
Systemwandel erforderliche capacity building 
der Arbeitnehmer- wie indirekt auch der Ar-
beitgeber-Organisationen in den Transforma-
tionsländern. Bis zu einem positiven Image der 
vormals staatstragenden Gewerkschaften ist im 
Einzelfall ein weiter Weg. Hinzu kommt allent-
halben ein hier teilweise außergewöhnlich aus-
geprägter Verbandspluralismus. Dieser bedingt 
naturgemäß eine ebenso ausgeprägte Zersplit-
terung der organisatorischen, fi nanziellen wie 
auch personellen Ressourcen der Gewerkschaf-
ten. Zentral bleibt als Frage, ob diese Verbände-
vielfalt auch eine Kooperation innerhalb der je-
weiligen Bänke der Arbeitnehmer und Arbeit-
geber im Sinne eines effi zienten sozialen Dia-
logs erlaubt, oder aber diesen eher verhindert.

Vom Organisationsgrad und der jeweiligen Auf-
stellung der Gewerkschaften hängt die Wirksam-

keit der Interessenvertretung im Betrieb, in der 
Tarifpolitik sowie in den vorhandenen tripartiten 
Gremien der nationalen Wirtschafts- und Sozial-
räte entscheidend ab.

3.1 Die Problematik in den zehn neuen  
 EU-Mitgliedsländern Osteuropas

Die folgenden Analyseschritte beziehen sich zu-
nächst auf die rechtliche und faktische Situation 
in den acht seit 2004 in die EU integrierten Länder 
Mittelosteuropas (Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn) sowie 
die 2007 hinzu gekommenen Länder des östlichen 
Balkan Bulgarien und Rumänien. 

Die gesetzlichen Grundlagen freier Gewerkschaf-
ten erstrecken sich hier gemäß ILO-Konventionen 
87, 98 und 135 immer, wie oben für Westeuropa 
skizziert, 

• sowohl auf den ungehinderten Zusammen-
schluss und Gewerkschaftsbeitritt (und damit 
entsprechende Rekrutierungschancen am Ar-
beitsplatz)

• als auch die erforderliche Interessenvertretung 
und Beteiligung vor Ort – mindestens entspre-
chend den Anforderungen der EU-Richtlinie 
zur Information und Konsultation 2002;

• auf die faktische Möglichkeit des Abschlusses 
von Kollektivvereinbarungen für jeweils mög-
lichst alle Beschäftigten, wozu auch faire Vo-
raussetzungen für das Mittel des Arbeitskamp-
fes gehören, 

• und, nicht zuletzt, was viel zu oft bei einer rein 
formalen Betrachtung ausgeblendet wird, auf 
eine wirksame Kontrolle und Sanktionierung 
im Falle einer Missachtung der genannten fun-
damentalen Arbeitnehmer- und Gewerkschafts-
rechte (s. Näheres dazu in den Textauszügen in 
Anh. 2).

3. Aktueller Stand des Sozialdialogs in Mittelost- und in Südosteuropa
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Man würde – im Blick auf Osteuropa – der Euro-
päischen Kommission eine schlechte Kontrolle at-
testieren, wollte man behaupten, sie hätte in den 
langjährigen Screening-Verfahren nicht ausrei-
chend auf die Übernahme des internationalen 
Rechts zur Sicherung der Koalitionsfreiheit in den 
neuen Mitgliedsländern der EU geachtet. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für den Sozialdialog 
sind rein formal nahezu ausnahmslos gegeben. 
Gesetzestexte und -novellierungen gibt es genug – 
problematisch ist ihre Umsetzung. 

In manchen für das Funktionieren der gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung wichtigen Teil-
bereichen – so der noch näher zu belegende Ein-
druck aus einem formalen Rechtsvergleich – gibt 
es hier sogar eher eine hinderliche Überregulie-
rung, etwa was spezielle Gewerkschaftsgesetze, 
die anzuwendenden Repräsentativitätskriterien 
und Registrierungspfl ichten, Ausschlüsse be-
stimmter Personen von einer Mitgliedschaft, die 
Vorschriften zur Beilegung von Konfl ikten – und 
nicht zuletzt die teilweise äußerst restriktive 
Streikgesetzgebung betrifft, die einen Arbeits-
kampf oft nahezu unmöglich machen. 

3.1.1 Einengende Vorschriften zur Bildung einer   
 gewerkschaftlichen Organisation

Eine detailversessene Regulierung beginnt bereits 
mit den gesetzlichen Bestimmungen über Min-
destzahlen zur Bildung einer gewerkschaftlichen 
Basisorganisation – sowohl für ihre Gründung 
vor Ort als auch die Einrichtung einer gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung (Übersicht 2). 
Dies fi ndet seine Ergänzung durch Satzungen der 
Gewerkschaften, die vielfach eine Interessenver-
tretung z.B. in der rasant gewachsenen Zahl der 
mittlerweile allenthalben dominierenden kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) bereits da-
durch weitgehend ausschliessen, dass sie eine 
 bestimmte Mindestzahl von Mitgliedern für die 
Wahrnehmung einer Interessenvertretung als be-
triebliche Gewerkschaftsvertretung zwingend vor-
schreiben.

Die Bedeutung dieser mehr oder weniger große 
Arbeitnehmergruppen ausschließenden gesetz-
lichen bzw. Satzungs-Bestimmungen der jewei-
ligen Gewerkschaften kann man ermessen, wenn 
man in Betracht zieht, dass sich vielfach das Tarif-
geschehen nur im Betrieb abspielt, was immer das 
Vorhandensein einer entsprechenden Grundorga-
nisation voraussetzt (so etwa in Polen, Ungarn 
und den baltischen Ländern – s. Näheres unten in 
Abschn. 3.1.6).

M
itg

lie
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r

* oder mindestens 1/4 der Belegschaft in LV bzw. 1/5 in LT (mindestens aber 3 AN)

Übersicht 2: Rechtliche Bedingungen für die Bildung einer Gewerkschaftsvertretung

LV* LT* RO
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10 10 10
5

3 5
3 3

HU PL HR BG EE SK CZ SLO

50

40
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0

Mindestzahl für Gründung

Betriebliche Basisorganisation möglich ab…
30

50

2 133
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Erschwert wird eine betriebliche Gewerkschafts-
gründung u.U. bereits durch die vielfach beste-
hende Registrierungspfl icht, die gegenüber staat-
lichen Instanzen besteht, wo diese ggf. abgelehnt 
oder nur unter Aufl agen erteilt werden kann. 

Hinzu kommen die Probleme, die sich aus einem 
z.T. äußerst regen Verbandspluralismus ergeben 
– auf beiden Seiten der Sozialpartner (Übersicht 
3). Während in Westeuropa häufi g eine Einheits-
gewerkschaft sämtliche Arbeitnehmer vertritt und 
dieser als Partner ein einziger nationaler Arbeitge-
berverband gegenübersteht, ist dies in Osteuropa 
auf Gewerkschafts- wie auch Arbeitgeberseite die 
seltene Ausnahme.

Die durch den Pluralismus begründete Verbands-
konkurrenz kann die Interessenvertretung beein-
trächtigen – je nachdem, ob trotz organisatorischer 
Vielfalt doch eher Kooperation angestrebt wird 
(wie etwa in Ungarn), oder aber Widerstreit das 
wechselseitige Verhältnis prägt (wie lange Zeit in 
Polen). Notwendige Fusionsbestrebungen bilden 
hier eher die Ausnahme (wie in Litauen, Ungarn 
und aktuell in Rumänien). Hinzu kommt als wei-
tere Folge die Multiplizierung sektoraler Verbän-
de (s. Übersicht in Anh. 7.1).

Registrierungspfl icht und Kriterien der 
Repräsentativität

Aus der Verbändevielfalt resultiert notwendiger-
weise sowohl mitunter heftige Konkurrenz, wie 
umgekehrt aber auch das Erfordernis der internen 
Abstimmung in den jeweiligen Bänken, bis hin 
zum Zwang einer Kooperation auf Betriebsebene, 
um beispielsweise überhaupt zu einer Tarifverein-
barung gelangen zu können (s.u. Abschn. 3.1.6). 

Der Staat wiederum greift vor allem in Ländern 
mit einer besonderen Verbandsvielfalt durch die 
Pfl icht zur Registrierung einer Organisation sowie 
durch Zahlenvorgaben zur Feststellung des Status 
der sog. Repräsentativität ein, die bestimmte Min-
destquoten an Mitgliedern in der Branche, Regi-
on oder im gesamten Land sowohl für ihre Tarif-
fähigkeit wie auch die Mitgliedschaft im triparti-
ten nationalen Wirtschafts- und Sozialrat festle-
gen. Neben Mindest-Prozentsätzen oder absoluten 
Größenordnungen zählt als Maßstab hierbei ggf. 
auch das Ergebnis der letzten Betriebsratswahlen 
– wie in Ungarn, wo erst ein Minimum von 10% 
der abgegebenen Stimmen die für eine Beteiligung 
bei Tarifverhandlungen im Unternehmen erfor-
derliche Repräsentativität generieren kann.

* 2008 vereinigt in 2 Umbrella-Verbänden + UNPR                                ** bei AG: incl. 2 Wirtschaftskammern

Übersicht 3: Anzahl der „repräsentativen“ Dachverbände der Sozialpartner

LV

1

1

SK

1

2

CZ

2

2

EE

2

1

BG

2

6

LT

3

2

PL

3

4

HR

5

1

RO*

5

13

HU

6

9

SI**

7

4

Gewerkschaften

Arbeitgeber

14

12

10

8

6

4

2

Gewerkschaften

0

Arbeitgeber
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Übersicht 4: Gesetzliche Regulierung der Koalitionsfreiheit in Mittelosteuropa

Rechte der Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände kodifi ziert in ...

Gesetzliche 
Repräsentativitätskriterien

Verfassung Arbeitsgesetzbuch
Gewerkschafts-/

Arbeitgeber-
Verbandsgesetz

Estland X – X nein

Lettland X X X Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften

Litauen X X X nein

Polen X X X nein; nur bei Kollektivvereinbarungen mit Gewerk-
schaften

Tschechien X X X nein

Slowakei X X – nein

Ungarn X X – auf allen Ebenen: für Gewerkschaften und Arbeitgeber

Slowenien X X X auf allen Ebenen: nur für Gewerkschaften 

Bulgarien X X – Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften

Rumänien X X X Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften

Kroatien X X X nur für Gewerkschaften

Mit solchen Vorschriften sind jedoch auch Regu-
lierungen der Koalitionsfreiheit verbunden, die 
sich einschneidend auswirken können – soweit 
damit ferner auch bestimmte Personengruppen 
von der Möglichkeit der Mitgliedschaft ausge-
schlossen sind (s.u. 3.1.2).

Insgesamt besteht ein dichtes Netz an Normen 
zur Regulierung der Verbändelandschaft sowohl 
für die Arbeitgeber- wie auch Gewerkschaftsorga-
nisationen mit vielfach äußerst detaillierten Vor-
schriften im Vergleich zur Praxis in Westeuropa 
(Übersicht 4).

Vor allem in Ländern mit einem ausgeprägten 
Verbandspluralismus gibt es somit sowohl spezi-
elle Gewerkschaftsgesetze wie auch detaillierte 
Vorschriften zur Feststellung der Repräsentativität 
einer Organisation, womit bestimmte Rechte und 
Pfl ichten verbunden sind. Ein einheitliches Ar-
beitsgesetzbuch fi ndet sich überall in Osteuropa 
mit Ausnahme Estlands, das lediglich eine Reihe 
von Spezialgesetzen des Arbeitsrechts (ähnlich 
wie in Deutschland) kennt.

Im Unterschied zu diesem Tableau ist in Westeu-
ropa neben den allgemeinen Verfassungsgarantien 
der Koalitions- und Verhandlungsfreiheit die Tä-
tigkeit der Gewerkschaften insbesondere in Skan-
dinavien, Österreich und Deutschland deutlich 
weniger reguliert. In diesen Ländern gibt es we-
der rechtliche Vorschriften zur Repräsentativität 
noch spezielle Verbandsgesetze für die Gewerk-
schaften, allenfalls für eine Interessenvertretung 
in Unternehmen bzw. öffentlichen Verwaltungen 
sowie im Tarifvertragsrecht.

3.1.2 Hemmnisse des Gewerkschaftsbeitritts

Rechtliche und praktische Zugangsbarrieren be-
stehen in Osteuropa sowohl hinsichtlich der Me-
thode des Beitritts wie auch seitens bestimmter 
Personengruppen sowohl durch Gesetz wie auch 
Gewerkschaftssatzung (Übersicht 5).

In einer Zusammenfassung zeigen sich somit 
 folgende von einem Gewerkschaftsbeitritt ausge-
schlossene Personengruppen in vielen Ländern 
durch Gesetz oder Satzung:



FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

20

Übersicht 5: Barrieren des Gewerkschaftsbeitritts in Osteuropa

von Gewerkschaftsbeitritt ausgeschlossene 
Personen

Zugangsbarrieren

Litauen Nur erwerbstätige Personen können Mitglieder werden, 
d.h. nicht: Studenten, Arbeitslose, Rentner, Freiberufl er

Beitritt erfolgt normalerweise nur über die betriebliche 
Basisorganisation, im Ausnahmefall auch über Branche 

Möglichkeit einer „direkten Mitgliedschaft“ z.Z. in Diskussion

Lettland Beitritt nur von Erwerbstätigen und Auszubildenden, 
nicht: Angehörige staatlicher Sicherheitsdienste 
(wie z.B. der Grenzpolizei u.a.)

Beitritt erfolgt normalerweise über die betriebliche Basisor-
ganisation (hohe Barriere für kleine und mittlere Unternehmen 
– KMU)

Polen Ausgeschlossen sind: nicht in einem ständigen Arbeits-
verhältnis stehende Personen, Werkvertragsnehmer, 
Studenten, Scheinselbständige 

Beamte dürfen keine aktive Gewerkschafts-
funktion übernehmen

Beitritt je nach Gewerkschaftssatzung nur über die betriebliche 
Basisorganisation, die z.B. eine Mindestzahl von 10 Gewerk-
schaftsangehörigen voraussetzt. Diese Barriere schließt rd. 30% 
der Arbeitnehmer aus, die in KMU bis 10 Beschäftigte tätig sind. 

Slowakei rechtliche Hemmnisse nur für Angehörige der 
Streitkräfte

Es gibt ordentliche (d.h. erwerbstätige) und außerordentliche 
Mitglieder (Erwerbsunfähige, Rentner, in Mutterschutz oder 
Elternurlaub Befi ndliche, vorübergehend Arbeitsunfähige)

Estland keine formalen Beschränkungen Beitritt in der Regel über betriebliche Basisorganisation

Slowenien keine formalen Beschränkungen direkte (individuelle) Mitgliederschaft möglich, auch für 
Nicht erwerbstätige

Ungarn keine formalen Beschränkungen Gleichbehandlungsgesetz 2003 soll Beitrittshemmnisse 
eindämmen, aber geringe rechtliche Sanktionen.
Beitritt auch von Ausländern möglich

Tschechien keine formalen Beschränkungen Beitritt auch für Ausländer und Wanderarbeiter möglich

Bulgarien keine formalen Beschränkungen Gesetz  zum Schutz von Diskriminierung 2004 dämmt 
Hemmnisse ein

Rumänien Ausgeschlossen sind hohe Regierungsbeamte, 
Angehörige von Polizei, Militär und Telekommunikation, 
nicht dagegen: Rentner

Voraussetzung für die Gründung einer Gewerkschaft ist ein 
bestehendes Arbeitsverhältnis 

Kroatien rechtlich nur Erwerbstätige zu Gewerkschafts-
beitritt befugt… 

Im Falle von Diskriminierung hat Arbeitgeber Beweislast

... zugleich entstehen indirekte Hemmnisse durch den extrem 
hohen Anteil befristeter Verträge bei Neueinstellungen (rd. 85%)

• Nicht ständig oder nicht erwerbstätige Perso-
nen:

• Arbeitslose, Studenten, Rentner 
• Werkvertragsnehmer, Scheinselbständige, Frei-

berufl er
• Beschäftigte in bestimmten Bereichen des öf-

fentlichen Dienstes: höhere Regierungsbeamte, 
Angehörige sicherheitsrelevanter Dienste wie 
Polizei, Grenzschutz, Telekommunikation, An-
gehörige der Streitkräfte

• Ausländer und Wanderarbeiter

Als noch gravierender kann sich der „Flaschen-
hals“ der Satzungsbestimmung auswirken, wo-
nach ein Beitritt nur über eine betriebliche Basis-

organisation mit einer bestimmten Anzahl bereits 
vorhandener Mitglieder erfolgen kann, was wie-
derum auch eine bestimmte Belegschaftsgröße vo-
raussetzt. Solche Bestimmungen entstammen der 
Anfangszeit der Transformation, als man noch die 
dominierende Betriebsgröße der sozialistischen 
Ära (mit Kombinaten und größeren Unterneh-
men) im Blickfeld hatte. 

Damit erreicht man nun aber das Gros der in den 
inzwischen gegründeten oder ausgegliederten 
Klein- und Mikrobetrieben tätigen Arbeitnehmer 
nicht mehr. Es kann daher nicht verwundern, dass 
derzeit entsprechende interne Satzungsdebatten 
geführt werden und als Alternative die Möglich-
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keit einer „direkten Mitgliedschaft“ oder anderer 
Wege des Gewerkschaftszugangs diskutiert wer-
den. Die Notwendigkeit dazu demonstriert die im 
nächsten Abschnitt dokumentierte Zusammenstel-
lung „kumulierender Filter“.

Wie oben aus Übersicht 5 ersichtlich, existieren 
andererseits in der Hälfte der 10 neuen EU-Mit-
gliedsländer keinerlei formale Barrieren des Ge-
werkschaftsbeitritts sowie erweiterte Möglich-
keiten des Erwerbs der Mitgliedschaft. Dies ist 
aber noch nicht gleichbedeutend mit einem Schutz 

von Gewerkschaftern vor Diskriminierung und 
erweiterten Chancen der Interessenvertretung vor 
Ort.

Resultat: kumulierende „Filter“ erschweren Beitritt

Nimmt man alle Barrieren eines erschwerten Zu-
gangs zur Gewerkschaftsmitgliedschaft und da-
mit zur ungeschmälerten Wahrnehmung der Koa-
litionsfreiheit in Osteuropa zusammen, so zeigt 
sich hier ein dreifacher „Filter“ unterschiedlicher 
Ausschlussgründe.

Filter 1: Beitritt üblicherweise nur via betriebliche Basisorganisation möglich

• Litauen
• Lettland
• Polen

Filter 2: Betriebliche Basisorganisation erfordert Mindestzahl von Mitgliedern

• Polen: 10
• Kroatien:  10
• Litauen: 3
• Lettland: 3
• Slowakei. 3

Filter 3: Aufnahme nur von erwerbstätigen Personen

 •  Litauen: keine Arbeitslosen, Studenten, Rentner

 •  Lettland: Ausschluss nur von Angehörigen staatlicher Sicherheitsdienste
   (aber keine Beschränkung für in berufl icher Ausbildung Stehende)

 •  Polen: keine befristet Beschäftigte, Werkvertragsnehmer, Rentner, Studenten

 •  Slowakei: Nicht Erwerbstätige sind nur außerordentliche Mitglieder

 •  Rumänien: Arbeitsverhältnis Voraussetzung, aber auch Rentner, 
  nicht jedoch: Polizei, Streitkräfte, Mitarbeiter in Telekommunikation

 •  Kroatien: rechtlich nur Erwerbstätige, in der Praxis aber häufi g ignoriert

 Filter 1: Filter 2 Filter 3:
 Basisorganisation Mindestzahl Normalarbeitsvertrag

Polen X X X

Litauen X X X

Lettland X X –

Slowakei  – X X

Rumänien – – X

Kroatien – – X

Fazit: höchste Hürden durch Kumulation der Filter
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Durch Kumulation der drei Typen realer Beitritts-
hemmnisse ergibt sich ein besonders hohes Aus-
maß des faktischen Ausschlusses von Beschäftig-
ten in KMU, d.h. vor allem in Branchen mit einer 
kleinbetrieblichen Struktur (wie in den zahlrei-
chen Neugründungen des Dienstleistungssektors 
oder im Handwerk).

Dies kann erhebliche Anteile der Arbeitnehmer 
und damit mögliche Mitgliederpotenziale ausma-
chen von schätzungsweise bis zu 40% und mehr. 
Hinzu kommen weitere Hemmnisse des Beitritts-
motivs durch den zusätzlichen Ausschluss be-
stimmter Personengruppen von einer Regelung ih-
rer Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag (s. mehr 
in Abschn. 3.1.6), so dass im Extremfall der Ku-
mulation dieser ungünstigen Faktoren nur eine 
Minderheit der abhängig Beschäftigten ein fak-
tisches Interesse an einer Gewerkschaft besitzen 
wird. Zumal wenn diese auch noch mit einem 
Negativ image in der Öffentlichkeit behaftet ist 
und den Betroffenen seitens ihrer Arbeitgeber der 
Wind deutlich ins Gesicht bläst. 

Ein ungehinderter Betriebszugang der Gewerk-
schaft zur Werbung und Betreuung von Mitglie-
dern ist ebenfalls nicht überall gewährleistet. In 
Ungarn z.B. ist dies nur dann der Fall, wenn be-
reits eine bestimmte Gewerkschaftsmitgliedschaft 
im betreffenden Betrieb nachzuweisen ist. Die 
Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Bestimmun-
gen ist damit ebenfalls erschwert (einschließlich 
der allgemeinverbindlich erklärten Tarifvorschrif-
ten).

3.1.3 Behinderung und Diskriminierung von   
 Gewerkschaftern und Mandatsträgern 

Es gibt – am sichtbarsten in den jährlichen Berich-
ten des IGB über die Verletzung von Gewerk-
schaftsrechten in aller Welt (zuletzt IGB 2009) – 
ein breit gefächertes „Sündenregister“ über die 
Schikanierung von aktiven Gewerkschaftern und 
die Versuche der Verhinderung sich bildender 
 Basisorganisationen sowie gewerkschaftlicher 
Werbe-Aktionen. 

Übersicht 6: Behinderungen der Koalitionsfreiheit von Gewerkschaftern (Falltypen)

Individuelle Gewerkschaftsmitglieder Gewerkschaftliche Mandatsträger

• Einschüchterungsversuch und Mobbing

• Zusage der Umwandlung befristeter Verträge im Falle des      
Austritts aus der Gewerkschaft

• besondere Prämien für Nichtmitglieder einer Gewerkschaft

• Vertragsänderung von Arbeits- zu Werkverträgen, was dann   
eine Gewerkschaftsmitgliedschaft ausschließt

• Kündigungsdrohungen und vollzogene Entlassungen

• Versetzungen auf ausgegliederte Werks teile, verbunden mit

• Umgründungen und ggf. anschließender Werksschließung 

• Vereitelung von Werbe-Kampagnen im Betrieb

• stets erneute Bestätigung des Beitragsabzugs vom Gehalt durch 
Arbeitgeber erwartet 

• Mißachtung von Gerichtsbeschlüssen zur Wiedereinstellung nach 
unrechtmäßiger Entlassung

• Die Gewerkschaftsorganisationen sind verpfl ichtet, die Arbeitge-
ber periodisch über die Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglieder 
zu informieren (so etwa in Polen jeweils pro Quartal)

• Androhung und Vollzug disziplinarischer Maßnahmen

• Versetzung auf Arbeitsplätze mit überhöhter Qualifi kations-      
anforderung mit anschließender Maßregelung

• Versetzung auf weit entfernte Arbeitsstätten

• Gehaltsabzüge, Vorenthaltung zustehender Prämien und Zulagen

• Bestechungsversuche oder hohe Abfi ndungen bei freiwilligem 
Ausscheiden

• Kündigung aus disziplinarischen oder ähnlichen vorgeschobenen 
Gründen

• Reduzierung bestehender Freistellungen

• Verweigerung notwendiger Informationen und Konsultation

• Ausgliederung von Betriebsteilen unterhalb einer für die           
Gewerkschaftsgründung bzw. -vertretung rechtlich notwendigen 
Größenordnung

• Vorenthaltung eingezogener Mitgliedsbeiträge durch den          
Arbeitgeber

• Verweigerung des Zutritts von Gewerkschaftsbeauftragten

• wechselseitiges Ausspielen Betriebsrat und Gewerkschaft         
(vor allem bei unklarer Kompetenzverteilung)
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Als folgenschwer für die Betroffenen erweist sich 
der wiederholt geäußerte Tatbestand, dass selbst 
eklatante Rechtsverstöße nicht geahndet werden 
können oder Gerichtsurteile z.B. zur Wiederein-
stellung nach ungerechtfertigter Kündigung nicht 
vollstreckt werden. Damit ist eine Schwachstelle 
des Arbeits- und Koalitionsrechts angesprochen, 
die durch einseitiges Verhalten der Justiz wie ins-
besondere auch das Fehlen spezialisierter Arbeits-
gerichte bedingt ist. Verfahren vor der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit sind in der Regel von über-
langer Dauer und damit im Ergebnis oft praktisch 
erfolglos. 

Auf die Frage der rechtlichen Kontrollmöglich-
keiten ist unten in Abschn. 3.1.9 noch gesondert 
einzugehen.

3.1.4 Beitragsabzug und Problem der 
 Mittelverteilung innerhalb der Gewerkschaft

Eine weitere Handhabe für diskriminierende und 
die Gewerkschaftsrechte verletzende Maßnahmen 
des Arbeitgebers ergibt sich aus der von der frü-
heren staatssozialistischen Ära überkommenen und 
nach wie vor verbreiteten Praxis des Beitragsein-
zugs durch den Arbeitgeber, der zur Kontrolle 
und ggf. Einschüchterung von Mitgliedern und 
im Einzelfall zu einer verweigerten Weiterleitung 
der Beiträge an die Basisorganisation führt. 

Auch diese Frage ist Gegenstand interner Diskus-
sionen in den Gewerkschaften und der Suche 
nach passablen Alternativen zur Sicherstellung 
der funktionellen Unabhängigkeit wie auch fi nan-
ziellen Stabilität der Gewerkschaften. Die Beitrags-
höhe ist ohnehin ein ständiger Gegenstand der 
Besorgnis, da die Satzungen zwar den zutreffen-
den Prozentsatz defi nieren, aber dennoch z.T. nur 
der jeweilige Mindestlohn, wie ihn der Arbeitge-
ber als offi ziell gezahltes Entgelt ausweist, auch 
als Richtschnur der Beitragszahlung dient. Maß-
geblich für die Frage der tatsächlichen Koalitions-
fähigkeit eines Verbandes sind immer auch inter-
ne Regelungen, wohin die Beitragszahlungen fl ie-
ßen, und ob durch die Art der Verteilung die Ge-
werkschaftszentralen von Branche oder Dachver-
band ausreichend handlungsfähig sind. Generell 
ist festzustellen, dass 

• durchschnittlich 60–80% – im Extremfall bis zu 
90% – des Beitragsaufkommens bei der Basisor-
ganisation im Unternehmen verbleiben und 

• die Branchenorganisation und die Zentrale sich 
den Rest teilen müssen.

Für die Konföderationen und die sektoralen Mit-
gliedsverbände reicht die Mittelausstattung für 
Fachpersonal, PR- und Werbekampagnen, das 
Training und die wirksame Unterstützung von Ta-
rifverhandlungen oder auch die internationale 
Präsenz in der Regel bei den hier ermittelten Pro-
zentzahlen vielfach kaum aus – geschweige denn 
zur Bildung eines ggf. nötigen Streikfonds.

Wie die prozentuale Mittelaufteilung in den Bud-
gets der nationalen Gewerkschaften aussieht, 
zeigt die folgende zumeist aus Interviews mit den 
nationalen Konföderationen hervorgehende Über-
sicht (vgl. Europäische Stiftung 2006/07). Das Bei-
tragsaufkommen insgesamt bleibt zusätzlich in 
den Fällen sehr gering, wo es sich in seiner Höhe 
lediglich an dem Niveau des nationalen Mindest-
lohns bemisst (wie etwa in Ungarn und Lettland).

Aus der Art der Aufteilung folgt ein allgemein be-
klagter Mangel an fi nanziellen Ressourcen und 
damit auch der personellen Ausstattung mit juris-
tischen oder Wirtschaftsexperten, Fachleuten für 
Tarifverhandlungen sowie die betriebliche Interes-
senvertretung (s. Hülsmann/Kohl 2006). Dies be-
zieht sich sowohl auf die Konföderationen wie 
auch ihre Mitgliedsverbände. Die vorwiegend de-
zentrale Mittelverwendung stellt sich damit eben-
falls als ungelöstes Problem der Interessenvertre-
tung und Koalitionstätigkeit heraus.

Dieser Mangel verstärkt sich durch die Tatsache, 
dass es gerade in den Ländern mit einer gesetzlich 
vorgeschriebenen niedrigen Mindestzahl an Grün-
dungsmitgliedern auch eine enorme Anzahl nicht 
mit einem Dachverband liierter gewerkschaft-
licher Kleinorganisationen gibt (Extrembeispiel: 
Polen mit über 300 autonomen, d.h. nicht an eine 
Konföderation angebundenen Branchenfödera tio-
nen neben den rd. 23.000 als juristische Personen 
registrierten Betriebsgewerkschaften).
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Übersicht 7: Für den Dachverband entfallender Anteil der Beträge (%)
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3.1.5 Unterschiedliche Regelungen der 
 Interessenvertretung der Beschäftigten 
 im Betrieb

Die betriebliche Interessenvertretung in Osteuro-
pa ist traditionell eine Domäne der lokalen Ge-
werkschaftsvertretung. Sie erfasst hier jedoch heu-
te generell nur eine Minderheit der Beschäftigten, 
zumal in KMU, die weitgehend „gewerkschafts-
frei“ bleiben. Der Prozentsatz der durch eine Re-
präsentation vor Ort vertretenen Arbeitnehmer 
erhöht sich substanziell dort, wo zusätzlich eine 
von allen gewählte institutionelle Vertretung in 
Form von Betriebsräten eingerichtet werden kann 
(Übersicht 8). Dies ist seit Beginn der 90er Jahre in 
Ungarn und Slowenien der Fall (ferner seit 1996 in 
Kroatien und 2003 in der Slowakei) sowie in Um-
setzung der EU-Richtlinie 2002 (zur Information 
und Konsultation der Arbeitnehmer) neuerdings 
prinzipiell auch in Lettland und Estland und in 
eingeschränkter Form auch in den meisten osteu-
ropäischen Ländern rechtlich möglich, wenn auch 
bisher kaum angewandt (zur Sonderform des 
„tschechischen Modells“ s. u. Abb. 9). 

In Westeuropa mit seiner längeren Tradition insti-
tutioneller Betriebsräte herrscht durchweg ein 
dichteres Netz einer gesetzlich begründeten Inte-

ressenvertretung, die einen niedrigen Organisa-
tionsgrad auszugleichen in der Lage ist (Beispiel 
Deutschland – mehr zu allen Ländern der EU 15 
in dieser Frage s. die Übersichten 5.3 und 5.4 im 
Anhang).

Trotz relativ niedrigem Organisationsgrad ist eine 
höhere Vertretungsrate mit auch positiven Effek-
ten für die gewerkschaftliche Präsenz vor Ort dort 
gegeben, wo neben einer Gewerkschaftsvertre-
tung und mit deren Zustimmung auch eine allge-
meine, von der Gesamtbelegschaft gewählte Ar-
beitnehmervertretung mit gesetzlich garantierten 
Mitwirkungsrechten besteht (s. rechte Hälfte der 
Übersicht 8, beginnend mit Ungarn). 

Voraussetzung für ein funktionierendes und sich 
ggf. wechselseitig verstärkendes Zusammenspiel 
ist, dass ein klarer Schnitt der Arbeitsteilung zwi-
schen Gewerkschaft als Tarifpartei einerseits und 
gesetzlicher Interessenvertretung andererseits ein-
deutig defi niert ist mit ihren spezifi schen Kompe-
tenzen für die Umsetzung und Kontrolle der Ein-
haltung der Tarifverträge, der Regelung perso-
neller und sozialer Fragen im betrieblichen Alltag 
sowie der Beachtung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes der Betroffenen. Für die Mitglieds-
werbung und -bindung kann dies, wie internatio-
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Übersicht 9: Drei Formen betrieblicher Interessenvertretung in Osteuropa

1. Nur gewerkschaftliche 
Interessenvertretung(en)

2. Alternativ: Gewerkschaftsvertretung 
oder Betriebsrat

3. Duale Vertretung: durch Betriebsrat + 
Gewerkschaft 

• Estland (übliche Praxis trotz erweiter-
tem Gesetz 2006, s. 3.)

• Lettland (übliche Praxis, trotz neuem 
Gesetz 2002, s. 3.)

• Litauen (übliche Praxis, trotz Spezialge-
setz 2005, s. 2.)

• Polen (bis 2006/08, ausgenommen 
staatliche Betriebe)

• Tschechien (ab 2001)*

• Litauen (Spezialgesetz 2005)*

• Polen (Gesetz 2006, umzusetzen bis 
2008: Betriebsratswahlen in Unter-
nehmen ab 50 Beschäftigte möglich, 
soweit keine Gewerkschaftsvertretung 
vorhanden)*

• Rumänien (ab 2003 bzw. 2007: 
Betriebsrat möglich, soweit keine 
Gewerkschaftsvertretung)**

• Ungarn (ab 1992)

• Slowenien (ab 1993)

• Kroatien (ab 1996)

• Lettland (Gesetz 2002, selten            
angewandt)**

• Slowakei (ab 2003, selten)

• Estland (ab 2007, selten)**

• Bulgarien (ab Mitte 2006, noch äußerst 
selten)***

* In Tschechien, Litauen und Polen können Betriebsräte prinzipiell nur dann und solange tätig sein, als (noch) keine Gewerkschaftsvertretung im Betrieb 
vorhanden ist („tschechisches Modell“). Die Wahlmodalitäten in Polen verstoßen gegen die „negative Koalitionsfreiheit“ (Urteil des Verfassungsgerichts 
2008).

** In Lettland, Litauen, Estland sowie Rumänien haben Betriebsräte ggf. auch das Recht zum Abschluss von Tarifverträgen, in den baltischen Staaten sogar  
zur Durchführung eines Arbeitskampfes, falls und solange keine lokale Gewerkschaftsvertretung im Betrieb existiert.

*** Zur Wahrnehmung ihrer Informations- und Konsultationsrechte kann die Belegschaft ein besonderes Vertretungsgremium wählen, ab 50 Beschäftigte  
auch neben einer bestehenden Gewerkschaftsvertretung.

nale Erfahrungen belegen, eine positive Hilfe sein, 
soweit die Gewerkschaften sich dieses Instru-
ments aktiv bedienen.

Das EU-Gemeinschaftsrecht hat dem Aspekt eines 
Mindestrahmens einer Arbeitnehmervertretung 
und -mitwirkung durch die Richtlinie 2002 zur In-
formation und Konsultation deutlichen Auftrieb 
gegeben (zu den Essentials dieser Richtlinien s. 

den in Anhang 3 abgedruckten Auszug aus ihren 
wichtigsten Bestimmungen). Rechtzeitige und um-
fassende Information ist entscheidende Voraus set-
zung jeglicher wirksamen Beteiligung durch Ge-
werkschaften sowie Betriebsräte. Die nationalen 
Regierungen der neuen Mitgliedsländer haben 
diesen von der EU in Analogie zu den Bestimmun-
gen über Europäische Betriebsräte ausgehenden 
Impuls vor und nach dem jeweiligen Beitrittster-

Übersicht 8: Anteil der durch Gewerkschaft sowie Betriebsräte vertretenen Arbeitnehmer im Unternehmen 
 (im Verhältnis zum jeweiligen Organisationsgrad)

%

70

60

50

40

30

20

10

0
LT PL EE LV BG CZ RO HU SK HR SI EU 15 DE

Organisationsgrad

13 13 12
17

20 20

35

17
22

35
40

26
2020 20 22

25 25

35
38 36

40

50 50

59

52Interessenvertretung im Betrieb



FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

26

min in unterschiedlicher Form umgesetzt, wie 
Übersicht 9 zeigt (zu den Strukturen der betrieb-
lichen Interessenvertretung und der Umsetzung 
dieser Richtlinie in Westeuropa siehe zum Ver-
gleich die im Anhang wiedergegebene Übersicht 
5.3).

Dort, wo die Gewerkschaften die Einführung von 
Betriebsräten als neues Element der Interessenver-
tretung akzeptiert und unterstützt haben – wie in 
Slowenien und nach anfänglicher Skepsis auch in 
Ungarn – konnten sie diese Gremien durch ihre 
eigenen Mitglieder auch weitestgehend besetzen 
und die gesetzlichen Rechte der Information und 
Beteiligung für sich nutzen. (Bei fehlenden Be-
triebsräten in Ungarn, Bulgarien und Kroatien ge-
hen deren Beteiligungsrechte im Übrigen automa-
tisch auf eine vorhandene Gewerkschaftsvertre-
tung über). Als für die wechselseitige Kooperation 
zwischen Gewerkschaft und Betriebsräten wichtig 
erweisen sich u.a. Training und Beratung von Be-
triebsräten durch die Gewerkschaftsorganisation 
sowie umgekehrt die sich aus diesem Instrument 
ergebenden erweiterten Chancen einer Mitglie-
derrekrutierung (s. das Beispiel Slowenien). 

Wo die Gewerkschaften umgekehrt dieses neue 
Instrument der Interessenvertretung als unwill-
kommene Konkurrenz sehen – was deren recht-
liche Ausstattung und die Vorliebe mancher Ar-
beitgeber für dieses Vertretungsorgan z.T. durch-
aus plausibel erscheinen lassen kann – bleibt die 
Bildung von Betriebsräten bisher marginal und 
damit praktisch unwirksam. 

Dies gilt insbesondere für Tschechien, wo das 
Prinzip gilt, dass ein Betriebsrat nicht gebildet 
werden kann, wo eine Gewerkschaftsvertretung 
besteht, und seine Tätigkeit automatisch einstellen 
muss, sobald sich eine solche Repräsentanz aus 
mindestens drei Mitgliedern etabliert und eine be-
triebliche Kollektivvereinbarung abgeschlossen 
hat. Diese Unvereinbarkeit – bekannt als „tsche-
chisches Modell“ – wurde in der Folge auch in 
 Litauen und Polen in modifi zierter Form über-
nommen. Mit der Variante, dass eine bestehende 
Gewerkschaftsvertretung in Polen bis jetzt umge-
wandelt werden konnte in einen Betriebsrat, um 
in den Genuss der entsprechenden gesetzlichen 
Informations- und Beteiligungsrechte zu gelan-
gen. Dies allerdings hat das Verfassungsgericht 
durch Urteil vom 1. Juli 2008 als unvereinbar mit 

dem Prinzip der „negativen Koalitionsfreiheit“ er-
klärt, zumal ein gewählter Betriebsrat bei nach-
träglicher Bildung einer Gewerkschaftsvertretung 
rechtlich nur noch 6 Monate im Amt bleiben durf-
te (geändert jetzt durch Gesetzesnovelle vom Juli 
2009). In Litauen wiederum besteht eine gesetz-
liche Pfl icht zur Kooperation mit einer sich nach 
seiner Wahl bildenden Gewerkschaftsvertretung, 
widrigenfalls die Belegschaft eines der beiden 
Gremien mit seiner Interessenvertretung beauftra-
gen muss – in einem solchen Falle maximal bis 
zum Ende der Wahlperiode des Betriebsrats. (Zur 
rechtlichen „Ausstattung“ der Betriebsräte in Ost- 
sowie Südosteuropa in vergleichender Sicht s.u. 
Abschn. 4.2). 

Durch diese Form und Praxis der Interessenver-
tretung wird der Anteil der jeweils vertretenen 
 Be schäftigten keineswegs ausgeweitet (s. Über-
sicht 8). Zumal dem erneut wie bereits bei der 
Gründung einer betrieblichen Basisvertretung 
eine quantitativ hohe Hürde entgegensteht.

Wiederum: Ausschluss vieler Arbeitnehmer durch 

Erfordernis einer Mindestzahl

Als entscheidendes Problem der praktizierten 
Koa litionsfreiheit in Osteuropa tritt auch hier das 
rechtliche Erfordernis einer bestimmten Größen-
ordnung für die Bildung von Betriebsräten in Er-
scheinung, was die inzwischen angewachsene 
Zahl von Beschäftigten in kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) erneut über den vom Ge-
meinschaftsrecht her defi nierten Rahmen hinaus 
benachteiligt.

In Polen kann erst in Betrieben ab 50, in Estland 
ab 30, und in Rumänien, Bulgarien und Kroatien 
ab 20 Beschäftigte ein Betriebsrat mit den Rechten 
aus der EU-Richtlinie 2002 gebildet werden         
(s. Übersicht 10). Der Vergleich mit den analogen 
Schwellenwerten für die Bildung einer Gewerk-
schaftsvertretung (s. oben Übersicht 2) zeigt, dass 
es in Polen, Bulgarien, Rumänien wie auch Kroa-
tien einer weit größeren Belegschaftsstärke bedarf, 
um eine institutionelle Interessenvertretung ge-
mäß dem nationalen Gesetz wählen zu können.

Abgesehen von dem Sonderfall, dass in Polen bis-
her ein von der Belegschaft gewählter Betriebsrat 
praktisch nur tätig werden konnte, solange keine 
gewerkschaftliche Basisorganisation bestand oder 
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sich in einen „Betriebsrat“ umgewandelt hatte, be-
wirkt die hohe Hür de von mindestens 50 Betrieb-
sangehörigen, dass derzeit rd. 46%, d.h. fast die 
Hälfte aller polnischen Arbeitnehmer rechtlich 
von einer Interessenvertretung durch Betriebsräte 
und damit von der Wahrnehmung ihrer Rechte 
aus der Informations- und Konsultations-Richtli-
nie 2002 ausgeschlossen bleiben. Da wegen der 
bereits erwähn ten rechtlichen und Satzungsbe-
stimmungen in diesem Land Klein- und Mittelbe-
triebe in über 80% der Fälle derzeit als „gewerk-
schaftsfrei“ gelten, bedeutet diese gesetzliche Ein-
schränkung, dass für diesen Personenkreis prak-
tisch keine Verbesserung ihrer Koalitionsrechte 
durch die neuere Gesetzgebung erfolgen konnte.

In Ungarn sind für die Bildung einer institutio-
nellen Arbeitnehmervertretung mindestens 15 Ar-
beitnehmer in einem Betrieb erforderlich, in den 
übrigen Ländern kann auch in Kleinstbetrieben 
unter 10 Beschäftigte ein Belegschaftsvertreter zur 
Interessenwahrnehmung gewählt werden, wenn 
auch z.T. mit dann geringeren Beteiligungsrech-
ten. 

In Westeuropa erfolgte die Umsetzung der EU-
Richtlinie 2002 ebenfalls keineswegs problemlos – 
sowohl was die Schwelle hinsichtlich der Bildung 
einer institutionellen Interessenvertretung durch 

Betriebsräte als auch die Einführung eines spezi-
ellen information and consultation foruminformation and consultation forum (in Irland 
und England) betrifft (s. mehr in den Übersichten 
über Formen und rechtlichen Barrieren einer Ar-
beitnehmervertretung in Anh. 5.1 bis 5.4). In meh-
reren Fällen bedurfte es erst einer Klage der Kom-
mission vor dem EuGH, um die Schaffung erwei-
terter Vertretungsstrukturen zu verwirklichen (EC 
2008; EIRO 2008).

Zur rechtlichen Ausstattung und Kompetenzen 
der Betriebsräte in den 10 neuen EU-Mitglieds-
ländern insgesamt siehe mehr im detaillierten 
Übersichtstableau in Anhang 3.2.

Mitwirkung von Arbeitnehmervertretern in 
Aufsichtsräten und in EBR

In größeren Unternehmenseinheiten ist eine Betei-
ligung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten in 
den baltischen Staaten rechtlich nicht vorgesehen, 
in Rumänien und in Bulgarien in bestimmten Fäl-
len durch einen Gewerkschaftsvertreter im Board 
(ohne Stimmrecht); in Polen in einer Größenord-
nung zwischen einem Drittel und zwei Fünfteln 
der Aufsichtsratsmandate (je nach dem Anteil der 
– noch – vorhandenen Staatsbeteiligung) sowie 
ggf. einem Arbeitnehmervertreter im management 
board. 

Übersicht 10: Mindestzahl von Beschäftigten für die Bildung eines Betriebsrats 
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* In Werksteilen eines Unternehmens kann eine Betriebsvertretung bereits ab 20 AN gewählt werden.
** Unterhalb dieser Größenordnung: 1 Vertreter der Beschäftigten (in SK: Mindestanzahl 5 AN; in CZ jedoch, falls weniger als 10 AN, sowie in EE 
 rechtlich ohne volle Informations- und Konsultationsrechte).
*** 1 Vertreter der Belegschaft, erst ab 51 Beschäftigte mehrköpfi ger Betriebsrat

Quelle: BwP 2009
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In Kroatien ist in Unternehmen ab 200 Beschäf-
tigten bzw. in Unternehmen mit einer mindestens 
25%igen Staatsbeteiligung die Beteiligung eines 
Belegschaftsvertreters im Aufsichtsrat rechtlich 
möglich.

In den übrigen Staaten Mittelosteuropas besteht 
das Recht einer Drittelbeteiligung jeweils ab 50 
Beschäftigte in Tschechien und in der Slowakei (in 
Staatsbetrieben hier sogar mit paritätischer Betei-
ligung) sowie ab 200 Beschäftigte in Ungarn. 

Ab 500 Beschäftigte ist in Slowenien eine Drittel-
beteiligung im Aufsichtsrat sowie je nach Satzung 
in größeren Unternehmen auch eine paritätische 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer möglich. In 
Unternehmen über 1000 Arbeitnehmer hat in die-
sem Land der Betriebsrat das Recht, einen Arbeits-
direktor als Mitglied des Vorstands zu nominie-
ren. Durch diese Beteiligungsformen bestehen er-
weiterte Chancen einer frühzeitigen Information 
und damit Einwirkung auf die Unternehmens- 
wie auch die Personalplanung 

Eine besondere Dynamik zur Europäisierung der 
Arbeitsbeziehungen entfalten zweifellos die durch 
die EU-Richtlinie 1994 geschaffenen Europäischen 
Betriebsräte (EBR). Sie sind dann einzurichten, 
wenn eine Konzernmutter mit mehr als 1.000 Be-
schäftigten in einer ausländischen Tochter mehr 
als 150 Arbeitnehmer aufweist. Hauptkompeten-
zen sind die zeitgerechte Erhaltung und die Dis-
kussion von Informationen zur wirtschaftlichen 
und fi nanziellen Lage innerhalb des Konzerns so-
wie zur Geschäftsplanung (ähnlich wie bei der 
EU-Richtlinie 2002). Damit besteht die Möglich-
keit der Entwicklung einer gemeinsamen Arbeit-
nehmerstrategie und ggf. von Alternativen zu den 
Unternehmensplänen. 

In Osteuropa sind die entsprechenden rechtlichen 
Regelungen zur Einrichtung von EBR gegeben, als 
Problem bleibt – wie auch in Westeuropa – ihre 
Umsetzung (zur Verbreitung von EBR s. die Daten 
der EWC-Database von ETUI). Derzeit sind in    
rd. 30% der 820 in Europa bestehenden EBR Ver-
treter auch aus den neuen EU-Mitglieds- und 
Kandidatenländern, die aber nur gut die Hälfte  
aller dort liegenden Werksteile repräsentieren.

3.1.6 Tarifvertragsrecht und -praxis, Abdeckung 
 der Arbeitnehmer durch Kollektivverträge

In Osteuropa werden die Tarifverträge ganz über-
wiegend (mit Ausnahme von Slowenien und in 
gewissem Umfang auch in der Slowakei, Rumä-
nien und Bulgarien) auf Unternehmensebene ab-
geschlossen (s. Übersicht 11). Die Aufstellung der 
Gewerkschaften auf der primären Ebene ist daher 
erneut ein entscheidendes Kriterium für die Wahr-
nehmung der Koalitionsfreiheit – mit entscheiden-
den Konsequenzen für die materiellen Folgen der 
Verteilungspolitik.

Bei der Frage der Tariffähigkeit der Gewerkschaft 
als Tarifpartei treten hier zunächst staatliche Vor-
schriften auf den Plan, die die Erfüllung von Re-
präsentativitätserfordernissen in Form einer Min-
destmitgliedschaft in der Belegschaft oder – wie 
im Falle Ungarns – eine indirekte Mandatierung 
der Verhandlungspartei auf Grund des Ergeb-
nisses der letzten Betriebsratswahlen (d.h. ein Vo-
tum von über 50%, bei mehreren Gewerkschafts-
vertretungen von mindestens 65% der abgegeben 
Stimmen) zur Voraussetzung haben. Im öffent-
lichen Sektor wird sogar eine Mitgliedschaft von 
mindestens 25% der Belegschaft zur Legitimation 
einer Aufnahme von Tarifverhandlungen in einem 
Betrieb durch die Gewerkschaft verlangt. 

Die konkrete Lohnfi ndung vollzieht sich im ge-
samten osteuropäischen Raum primär auf Unter-
nehmensebene: Selbst dort, wo sektorale Rege-
lungen dominieren oder weit verbreitet sind – wie 
in Slowenien, der Slowakei, Rumänien und Bulga-
rien – fi nden meist ergänzende Verhandlungen in 
den Betrieben und Unternehmen statt. Dies ist ei-
ner der wesentlichen Strukturunterschiede zu 
Westeuropa, wo Flächenverträge auf Branchen-
ebene (mit ganz wenigen Ausnahmen wie in UK) 
mit sektoral verbindlichen Lohndefi nitionen und 
-skalen die Regel sind.

Hinzu tritt in Rumänien und Slowenien als wei-
tere maßgebliche Ebene der Entgeltdefi nition auch 
die tripartite Abstimmung über bestimmte, die 
Grundentlohnung defi nierende oder ergänzende 
Faktoren in den nationalen Wirtschafts- und So-
zialräten (s. u. Tab. 1).
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Am günstigsten für die Beschäftigten erweist sich 
die Tarifpolitik dort, wo – wie in Slowenien und 
teilweise auch in Slowakei – fl ächendeckend Bran-
chentarifverträge bilateral vereinbart werden. 
Min deststandards der Arbeitsbedingungen sind 
damit für das Gros der Arbeitnehmer im jewei-
ligen Sektor gesichert (s. Tab. 1).

Ihre Wirkung verstärkt sich, sofern diese Verein-
barungen durch Entscheid des zuständigen Ar-
beitsministers auch eine allgemeine Verbindlich-
keit für Nichtmitglieder der Arbeitgeber- bzw. 
Gewerkschaftsverbände erlangen. In Westeuropa 
ist dies verbreitete Praxis. In Mittelosteuropa ist 
dies dagegen bisher nur ausnahmsweise der Fall. 
In Rumänien gilt rechtlich jeder Branchentarifver-
trag für sämtliche Arbeitgeber dieser Branche, 
und desgleichen auch ein Firmentarifvertrag für 
alle Arbeitnehmer unabhängig von einer Gewerk-
schaftszugehörigkeit. In Slowenien wiederum exis-
tieren sektorale Kollektivverträge in sämtlichen 
Branchen. Dies kommt dadurch zustande, dass 
die slowenische Handels- und Wirtschaftskammer 
als bisher maßgeblicher Tarifpartner der Gewerk-
schaften fungiert. Durch Gesetzesänderung 2006 
verlangt diese Kammer allerdings nicht länger 
eine obligatorische Mitgliedschaft aller Arbeitge-

ber, sondern fungiert – ein rechtliches Novum – 
auf freiwilliger Basis, wodurch die außergewöhn-
lich hohe Tarifbindungsrate künftig geringfügig 
abnehmen dürfte. Das bestehende Instrument der 
Allgemeinverbindlicherklärung sektoraler Verträ-
ge könnte solche negativen Effekte wiederum ver-
meiden helfen.

In Teilbereichen erlangen auch in Tschechien, der 
Slowakei, Ungarn und Bulgarien Branchentarif-
verträge eine allgemeine Verbindlichkeit, in selte-
nen Ausnahmefällen des weiteren auch in Estland 
und Litauen – nicht jedoch bisher in den privaten 
Sektoren Polens und Lettlands (s. Tab. 2). 

Als hilfreich für die Regulierung der Arbeitsbe-
dingungen erweisen sich darüber hinaus bran-
chenübergreifende nationale Abkommen durch 
Sozialpakte sowie bilaterale oder tripartite Verein-
barungen (z.B. für den privaten oder öffentlichen 
Sektor), in denen Korridore für nachfolgende 
Branchen- oder Unternehmens-Lohnverhandlun-
gen oder weitere Rahmenregelungen, etwa hin-
sichtlich Arbeitszeiten, Urlaub oder Urlaubsgeld 
festgelegt werden. Sie eröffnen Spielräume für 
Verhandlungen der niedrigeren Ebenen in Bran-
che und Unternehmen (s. Näheres Tab. 1).

Übersicht 11: Ebenen der Lohnfi ndung in Osteuropa:  Betrieb oder Branche?

■  ■  Vorhandene Ebene der Tarifverhandlungen

●  ●  Wichtige, aber nicht vorherrschende Ebene

▲  Dominierende Ebene der Tarifverhandlungen

 Nationale Ebene* Branche Unternehmen

Estland ■■ ■■ ▲

Lettland ■■ ■■ ▲

Litauen  ■■ ▲

Polen ■■  ■■ ▲

Tschechien  ■■ ▲

Ungarn ■■ ●● ▲

Kroatien ■■ ●● ▲

Slowakei  ▲ ●●

Slowenien ●● ▲ ●●

Bulgarien ●● ▲ ●●

Rumänien** ▲ ●● ●●

* Branchenübergreifende Vereinbarungen
** Verhandlungen obligatorisch in Betrieben über 21 AN
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National Sektoral Betrieblich

CZ kein Sozialpakt oder bilaterale        
Verhandlungen

Überbetriebliche Vereinbarungen     
(für rd. 1/4 der Beschäftigten)*

Höhere Bedeutung von Firmenverträ-
gen (für rd. 30% der Beschäftigten)

EE keine bilateralen Verhandlungen    
oder Sozialpakte

Öffentlicher Sektor und                   
Gesundheitswesen 
(= allgemeinverbindlich) 

Unternehmenstarifverträge 
dominieren

HU tripartite Empfehlungen für             
Verhandlungen der niederen Ebene

bilaterale sektorale Komitees in 36 
Branchen; mehrere Vereinbarungen

Unternehmenstarifverträge für 
rd. ein Drittel der Beschäftigten

LV tripartite Konzertation, keine           
Verhandlungen

nur im öffentlichen Sektor Unternehmenstarifverträge 
dominieren** 

LT kein Sozialpakt, keine bilateralen 
Verhandlungen

im öffentlichen Sektor, erstes            
Abkommen im Privatsektor 2005***

Unternehmenstarifverträge dominieren

PL tripartite Konzertation mit             
Empfehlungen für Tarifverhandlungen

12 tripartite sektorale Komitees zur 
Vorbereitung von Branchenabkommen

In der Regel Unternehmensvertrag,
soweit Gewerkschafts vertretung 
existiert

SI Sozialpakte und bilaterale              
Rahmenregelungen

sektorale Abkommen in sämtlichen   
34 Branchen

zahlreiche Unternehmensverträge

SK kein Sozialpakt Abkommen in den meisten Sektoren zahlreiche Unternehmensverträge

BG bilaterale Abkommen 
Sozialpakt (2007)

Vereinbarungen in ca. 10 Sektoren zahlreiche Unternehmensverträge

RO**** Vereinbarungen u.a. zu Mindestlohn viele sektorale Abkommen Unternehmensverträge bedeutsam

* einige mit Allgemeinverbindlicherklärung für alle Unternehmen einer Branche gem. Gesetz v. 2005

**    fehlende Kollektivverträge insbesondere im privaten Dienstleistungsbereich

*** im landwirtschaftlichen Sektor, mit Allgemeinverbindlicherklärung 

****  Kollektivverträge aller Ebenen sind lt. Gesetz jeweils allgemeinverbindlich für alle betreffenden Arbeitgeber bzw. Beschäftigten.

Tabelle 1: Ebenen der Tarifverhandlungen und ihre Bedeutung in Mittelosteuropa

Tabelle 2: Erweiterte Tarifbindung durch Allgemeinverbindlichkeit von Branchenverträgen

Abdeckung durch 
Tarifverträge (%)

Allgemeinverbindlicherklärung für 
alle Arbeitgeber einer Branche

Slowenien 95 bisher nicht notwendig, aber möglich

Rumänien 55 alle vereinbarten Tarifverträge

Slowakei 45 möglich

Ungarn 40 möglich (noch selten)

Bulgarien 38 möglich

Tschechien 36 zunehmend seit 2000/2005

Polen 25 möglich seit 2000 (selten)

Lettland 18 möglich seit 2002 (sehr selten)

Estland 16 möglich seit 2000 (sehr selten)

Litauen 12 möglich seit 2003 (bisher 1 Branche)
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Länder mit dominierender betrieblicher Entgelt-
fi ndung (s. in Übersicht 12 die links eingerahmten 
Staaten) weisen eine geringere Tarifbindungsrate 
auf als Länder, in denen auch oder vorrangig Flä-
chentarifverträge abgeschlossen werden. 

Die Abdeckung durch Kollektivverträge wird je 
nach nationaler Rechtspraxis deutlich erweitert 
durch die Allgemeinverbindlichkeit, wie sie bei 
Branchentarifverträgen in Rumänien üblich ist, 
sowie des weiteren in Tschechien und Kroatien 
und gelegentlich auch in Ungarn durch die Ar-
beitsministerien mit Wirkung für alle Arbeitgeber 
der gleichen Branche ausgesprochen wird (s. dazu 
die Vergleichsübersicht in der EU 27 in Anh. 5.6).

Kollektivverhandlungen: Wer – mit wem – 
mit wem nicht – und worüber?

Einer nicht nur formalen Betrachtung stellt sich 
spätestens hier die Frage, wie und unter welchen 
Umständen Kollektivvereinbarungen in Osteuro-
pa überhaupt zustande kommen, und auf welche 
Gegenstände sich andernfalls die praktizierte Ko-
alitionsfreiheit beschränkt. Folgende Aspekte sind 
daher näher ins Auge zu fassen:

a) Rechtliche Voraussetzungen für die Aufnahme 
von Kollektivverhandlungen sowie bestimmte, 
von Tarifverträgen ausgeschlossene Arbeitneh-
mergruppen

b) Tarifautonomie: worüber darf ohne staatliche 
Aufl agen verhandelt werden?

c) Wann dürfen Druckmittel eingesetzt werden 
und welche Einschränkungen des Arbeits-
kampfrechts sind zu beklagen?

d) Was geschieht beim Fehlen eines Tarifvertrags 
– welche Folgen hat dies für Entgelte und Ar-
beitsbedingungen der Betroffenen?

Die Gewerkschaften benötigen teilweise eine 
rechtliche Legitimation zur Verhandlungsaufnah-
me. Sie müssen u.a. zunächst bestimmte Reprä-
sentativitätskriterien (neben der Branchen- auch 
auf Betriebsebene) erfüllen oder als Betriebsge-
werkschaft einen bestimmten Prozentsatz der Be-
legschaft vertreten, um als Tarifpartei anerkannt 
zu sein. 

So etwa in Ungarn, wo ein Verhandlungsmandat 
aus den Ergebnissen der letzten BR-Wahlen abge-
leitet wird. In Rumänien ist eine Mitgliedschaft 
von einem Drittel der Belegschaft Voraussetzung 
für die Aufnahme der ansonsten ab einer Betriebs-
größe von 21 Arbeitnehmern obligatorischen jähr-
lichen Tarifverhandlungen. In Polen war bis 2006 
ein Arbeitgeber nur zur Verhandlungsaufnahme 
verpfl ichtet, wenn bei mehreren Gewerkschafts-
vertretungen ein gemeinsamer Forderungskatalog 
bestand, oder die verhandelnde Basisorganisation 

Übersicht 12: Anteil der durch Tarifverträge abgedeckten Arbeitnehmer
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mehr als 50% der Belegschaft repräsentierte. Die 
Gesetzesvorschrift lautet jetzt, dass der Arbeitge-
ber stets mit der stärksten Gewerkschaftsvertre-
tung in einem Unternehmen zu verhandeln hat. In 
Tschechien hat das Verfassungsgericht 2008 eben 
dieses Verfahren gestoppt und im Falle mehrerer 
Gewerkschaften ein gemeinsames Verhandeln zur 
Voraussetzung von Tarifabschlüssen gemacht – 
widrigenfalls kann der Arbeitgeber einseitige Fest-
legungen treffen (IGB 2009).

In Litauen und Lettland bedarf jede getroffene 
Vereinbarung zusätzlich der Zustimmung der 
Mehrheit der Belegschaft. 

Gegenüber den Arbeitgebern wird von Gewerk-
schaftsseite häufi g beklagt, dass sie sich der Auf-
nahme von Verhandlungen verweigern – so u.a. in 
der Slowakei, wo keine Einlassungspfl icht für eine 
Verhandlungsaufnahme besteht, oder aber ein 
Verhandlungsmandat einer sektoralen Arbeitge-
berorganisation für Branchentarifverträge nicht 
vorhanden oder in deren Satzung ausdrücklich 
ausgeschlossen ist. Vielfach ist in Osteuropa hier 
ohnehin eine Tendenz nur zum Abschluss von Fir-
mentarifverträgen anstelle von Branchenverträgen 
festzustellen, da diese die unternehmerische Hand-
lungsautonomie tendenziell eher einschränken. 

Auch wird das gesetzlich in Mittelosteuropa über-
all mögliche Instrument einer Allgemeinverbind-
licherklärung bestehender Branchentarifverträge 
in Polen und den baltischen Staaten bisher prak-
tisch nicht genutzt, während es anderswo, wie 
etwa in Rumänien, generell angewandt wird    
(mit dem Effekt einer höheren Tarifbindung), in 
Tschechien, der Slowakei, Bulgarien, Ungarn so-

wie Kroatien seltener, aber dennoch mit merklich 
posi tiven Effekten für die Beschäftigten.

Abgesehen von dem problematischen Ausschluss 
vieler Beschäftigter in KMU, für die es auf Grund 
ihrer Größenordnung keine gewerkschaftliche Or-
ganisation zum Abschluss von Tarifvereinbarun-
gen gibt, entsteht für viele Arbeitnehmer im 
öffen tlichen Sektor in osteuropäischen Ländern 
eine Benachteiligung durch restriktive Rechtsvor-
schriften. Von Tarifverhandlungen ausgenommen 
bleiben nicht nur Beamte (wie in Bulgarien und 
Estland), sondern auch Teile der Regierungsange-
stellten (in Litauen). In Kroatien sind Vereinba-
rungen nur über das Grundgehalt möglich, nicht 
über weitere Lohnbestandteile, die bis zu 30% und 
mehr des Gesamtentgelts umfassen. In Ungarn 
sind Tarifabschlüsse in öffentlichen Einrichtungen 
und Betrieben nur dann zulässig, wenn mehr als 
25% der davon erfassten Arbeitnehmer auch Ge-
werkschaftsmitglieder sind. In Tschechien blieb 
bis zum Jahre 2007 sogar die Gehaltsfrage im öf-
fentlichen Sektor völlig von Kollektivverhandlun-
gen ausgeklammert. In Rumänien ist dies trotz 
 einer entsprechenden Aufforderung durch das 
Committee on Freedom of Association der ILO 
immer noch der Fall. 

Umgekehrt verhält es sich gerade in den Ländern 
mit einer Dominanz der Unternehmens tarif ver-
träge wiederum oft so, dass eine branchenweite 
Regulierung der Arbeitsbedingungen und Löhne 
bisher allenfalls im öffentlichen Sektor – für kom-
munale Bedienstete, im Erziehungs- und im Ge-
sundheitswesen oder anderen öffentlichen Dienst-
leistungsbetrieben – möglich ist, nicht jedoch in 
privatwirtschaftlich geprägten Sektoren.

Nicht durch Kollektivverhandlungen erfasste Arbeitnehmergruppen

Arbeitnehmer ohne Recht auf einen Tarifvertrag (Beispiele aus Osteuropa):

• Beschäftigte in Kleinbetrieben, denen auf Grund ihrer Größenordnung ein Verhandlungsgremium fehlt (gesetzlicher Ausschluss);

• Arbeitnehmer des öffentlichen Sektors (Beamte und Teile der Regierungsangestellten, so in EE und BG); in Rumänien bleibt die Gehalts-
frage hier völlig ausgeklammert.

• Verhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind nur über das Grundgehalt möglich, nicht über weitere Entgeltbestandteile (HR);

• der öffentlicher Sektor bleibt von Kollektivverhandlungen komplett ausgeklammert 
(bis 2007 in CZ, jetzt liberalisiert)

• Tarifverträge im öffentlichen Sektor sind nur möglich, falls mindestens ein Viertel der Belegschaft Mitglied der die Verhandlung 
 führenden Gewerkschaft ist (HU).
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Probleme der Tarifautonomie

Was die Koalitionen der Sozialpartner schließlich 
an Inhalten tarifvertraglich vereinbaren, ist im 
Zuge der Transformation in Osteuropa heute von 
einem erkennbaren Trend zu mehr tarifauto-
nomen Abschlüssen gekennzeichnet. Frühere de-
taillierte staatliche Vorgaben nach dem Motto 
„Was das Gesetz nicht ausdrücklich erlaubt, kann 
nicht durch bilaterale Vereinbarungen festgelegt 
werden“, sind zunehmend zugunsten einer freie-
ren Gestaltung durch die Sozialpartner zurückge-
nommen worden. Das Günstigkeitsprinzip kommt 
dabei mit der Maßgabe zum Tragen, dass ansons-
ten gesetzlich geregelte Materien durch Kollektiv-
verträge nur verbessert, nicht aber für die Betrof-
fenen ungünstiger ausfallen dürfen. 

Andererseits gibt es auch auf nationaler Ebene 
festgelegte tripartistische oder bilaterale Lohnleit-
linien oder Rahmenregulierungen, die darauf ab-
zielen, sowohl Defi zite der Verhandlungssysteme 
und -führung auszugleichen, als auch negative 
preistreibende und die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit berührende Effekte zu begrenzen. 
Beispiele sind:

• Tarifverträge sollen gemäß tripartiter Empfeh-
lung des Wirtschafts- und Sozialrats in Bulga-
rien einen Ausgleich für die zu erwartenden In-
fl ations- und Produktivitätsraten erbringen, d.h. 
konkret für den Zeitraum 2007–2009 in einer 
Bandbreite zwischen 7,5 und 10%. Für den öf-
fentlichen Bereich gelten dabei als Indizes der 
Verteilungspolitik: 100% Infl ationsausgleich so-
wie 75% des BIP-Wachstums als Orientierungs-
größe.

• In Litauen wurde wegen des Fehlens von Bran-
chen- und vielfach auch Firmentarifverträgen 
eine „Methodik zur Bewertung von Tätigkeiten 
und Positionen“ für die unterschiedliche Klas-
sifi zierung von Lohngruppen in einem bilate-
ralen nationalen Abkommen 2005 zur Anwen-
dung empfohlen.

• Slowenien weist ein dreistufi ges Tarifvertrags-
system auf: Im nationalen Sozialpakt sowie in 
den Rahmenabkommen für die Privatwirtschaft 
und den öffentlichen Sektor wurde zur Einhal-
tung der Maastricht-Kriterien vor Einführung 

des Euro 2007 für die nachfolgenden Verhand-
lungen festgelegt, dass in den Branchentarifver-
trägen 80% der Infl ationsrate ausgeglichen wer-
den sollten, ferner die um jeweils eineneinen Prozent-
punkt verringerte Rate des Produktivitätsan-
stiegs. Diese Margen können aber in Firmen-
vereinbarungen entsprechend dem Unterneh-
menserfolg variiert werden.

• In Polen gilt seit 2002 eine gesetzliche Härtefall-
regelung, wonach Unternehmen im Falle wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten bestehende tarif-
vertragliche Regelungen bis zu drei Jahre aus-
setzen können. Davon wird in den letzten Jah-
ren zunehmend häufi ger Gebrauch gemacht, 
was jeweils die formelle Zustimmung der ver-
handelnden Gewerkschaft sowie einer lokalen 
tripartiten Kommission erfordert. Ob dabei im-
mer auch eine wirksame Kontrolle der Gewerk-
schaften erfolgt, kann bezweifelt werden, wenn 
die Arbeitsinspektion gleichzeitig feststellt, dass 
56% der 2005 geprüften Betriebe ihren rechtli-
chen Verpfl ichtungen bei der Lohnzahlung nicht 
nachgekommen sind.

3.1.7 Rechtlich begrenzte Streikmöglichkeiten   
 und gegenwärtige Streikpraxis

Um überhaupt zu einem Tarifabschluss zu kom-
men, ist der Arbeitskampf als die ultima ratioultima ratio an-
zudrohende oder einzusetzende Waffe der Ge-
werkschaften als verhandelnde Koalition uner-
lässlich. Genau dieses notwendige Druckmittel ist 
nach anfänglich häufi gerem Einsatz zu Beginn der 
Wende in den letzten Jahren offensichtlich stumpf 
geworden, sieht man die Streikbilanz in Osteu-
ropa zumal in der Privatwirtschaft.

Ein wesentlicher Grund dafür ist neben der nach-
lassenden Organisationsdichte und damit Stärke 
der Gewerkschaften ein teilweise extrem restrik-
tives Streikrecht, das u.a. bereits verschiedentlich 
die einschlägigen Gremien der ILO (so wiederholt 
das dort eingerichtete „Committe of Freedom of 
Association“) sowie auch den Europarat wegen 
Verstoßes gegen die Europäische Sozialcharta auf 
den Plan gerufen hat.

Zur Unterbindung einer als überbordend befürch-
teten Streikpraxis gibt es in einzelnen Ländern 
eine breite Klaviatur administrativer Hemmnisse 
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und offen ausgesprochener Verbote, die in ihren 
wesentlichen Punkten in Übersicht 13 (s. u.) auf-
gelistet ist. 

Kodifi ziert ist das Arbeitskampfrecht zwar in al-
len Ländern – einschliesslich auch des Rechts zur 
Aussperrung (in fünf Ländern, es spielt in der 
Praxis bislang dort aber keine unmittelbare Rolle 
– s. Übersicht 14). 

Im Detail gibt es allerdings erhebliche Restriktio-
nen, die die praktische Durchführbarkeit eines 
Streiks als notwendiges Druckmittel in Tarifkon-
fl ikten z.T. gravierend hemmen können. Mittel 
dazu sind vor allem:

• Ausschluss bestimmter Personengruppen und 
Sektoren von Arbeitskämpfen,

• Ausschluss bestimmter Streikziele, wie etwa 
auch die Abwehr von Verstößen gegen beste-
hende Tarifvertragsbestimmungen,

• Beschränkung eines Streiks auf einzelne Unter-
nehmen, Verbot der Arbeitsniederlegung in ei-
ner gesamten Branche,

• gesetzliches Erfordernis eines extrem hohen Vo-
tums bei einer Streikabstimmung,

• ungewöhnlich lange Ankündigungsfristen vor 
Streikbeginn an Arbeitgeber (die ähnlich aber 
auch in nordischen Ländern existieren) in Ver-
bindung mit administrativen Hemmnissen, die 
die Möglichkeit eines Arbeitskampfes zu unter-
binden geeignet sind,

• gesetzliche Verpfl ichtung zu vorheriger freiwil-
liger oder Zwangsschlichtung (s. dazu mehr in 
der detaillierten Übersicht 14).

Ein Streikrecht ähnlich dem einer Gewerkschaft 
besitzt in den baltischen Staaten Lettland und Est-
land bei einer nicht vorhandenen Gewerkschafts-
vertretung im Eventualfall neuerdings auch ein 
von der Belegschaft zu seiner Interessenwahrneh-
mung gewähltes Vertretungsgremium bzw. Be-
triebsrat (soweit vorhanden, bisher allerdings 
noch ohne praktische Bedeutung in solchen Fäl-
len). Für die Gewerkschaften in den betroffenen 
Ländern spielt diese in der EU weitgehend singu-
läre Bestimmung, die aus der Not fehlender ge-
werkschaftlicher Basisorganisationen eine Tugend 
zu machen trachtet, eine prinzipiell provozieren-
de Regelung dar. Denn durch sie sollen vom Be-
triebsrat als Akteur ähnliche Leistungen wie eine 
Gewerkschaft erbracht werden – ohne jedoch die 
erforderliche Beitragsleistung – was eine ohnehin 
vorhandene Trittbrettfahrermentalität nur unter-
stützen dürfte.
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Übersicht 13: Einschränkende Bestimmungen des Arbeitskampfrechts in Osteuropa

Ausschluss von Arbeitnehmergruppen Rechtliche Vorschriften

Estland Öffentlicher Dienst (Staat/Kommunen), Streitkräfte Ankündigungsfrist 7 Tage 

Betriebsrat hat ggf. Streikrecht

Litauen Elektrizitätswesen, Angehörige des Militärs  

Wärme- und Gasversorgung (bis 2005) 

Flächenstreik in einer Branche rechtlich praktisch unmöglich

2/3-Votum der beteiligten Belegschaft (ab 2008 genügen 
50% der Belegschaft) 

Ankündigungsfrist: 7 Tage 

in vielen „wesentlichen“ Versorgungs- und Dienstleistungs-
bereichen 14 Tage (plus Garantie eines Notdienstes) 

Lettland Polizeioffi ziere und Sicherheitskräfte,  Grenzschutz sowie 
Angehörige der Streitkräfte 

„wesentliche“ Dienstleistungs- und Versorgungsbereiche 
(Garantie eines  Notdienstes erforderlich)

3/4-Votum der Belegschaft 

Ankündigungsfrist: 10 Tage

Streik wegen Vertragsverletzung erlaubt  Staat kann Streik 
unterbinden 

Betriebsrat hat ggf. Streikrecht

Polen Öffentlicher Dienst (Staat/Kommunen): nur Protestaktionen 
oder Demos möglich; sog. „wesentliche“ Dienste, Angehöri-
ge der Streitkräfte, Polizei

Ankündigungsfrist für Demos 30 Tage, ferner Sicherheitsvor-
kehrungen unter Beachtung der Straßenverkehrsordnung

strenge Sanktionierung illegaler Streiks

Tschechien versorgungsrelevante Bereiche (Erdöl-, Gaspipelines u.a.), 
Sicherheitsdienste, Angehörige der Streitkräfte 

wesentliche Gesundheitsdienste bzw. Einrichtungen der 
Telekommunikation

Urabstimmung von >50% der AN in Unternehmen oder 
Branche (ab 2007: mindestens 50% der Stimmberechtigten) 
sowie positives Votum von 2/3 der Beteiligten

Liste der Streikwilligen an Arbeitgeber (bis 2006), jetzt nur 
noch Anzahl 

Streik wegen Vertragsverletzung nicht erlaubt

Slowakei versorgungsrelevante Bereiche (Distribution von Erdöl, Gas 
u.ä.) 

Streik wegen Mißachtung von Bestimmungen des Tarifver-
trags erlaubt

Ungarn Einschränkungen für weite Bereiche des 
öffentlichen Dienstes (gem. Abkommen mit Gewerkschaf-
ten1994)*

Arbeitskampf für Fortgeltung eines Tarifvertrags wie auch 
bestimmte Streikformen nicht erlaubt; Maßregelungen 
möglich

Slowenien keine formalen Einschränkungen, nur Garantie lebenswich-
tiger Dienste

lediglich Verfahren wegen Mißachtung des Prinzips der 
negativen Koalitionsfreiheit

Rumänien Beschränkungen für AN der Gesundheits-, Erziehungs- und 
Kommunikationsbranche (Radio und TV), in Verkehrswesen, 
Gas- und Stromversorgung (Notdienst von mindestens 1/3 
der Belegschaft erforderlich)

Ankündigung 48 Stunden vor Streikbeginn, Votum von 50% 
der Mitglieder oder 1/4 der Belegschaft ausreichend; Streiks 
von den Gerichten häufi g aus formalen Gründen als illegal 
erklärt und suspendiert 

staatliche Zwangsschlichtung möglich

Bulgarien Öffentlicher Dienst (nur Protest erlaubt); Post, Eisenbahn    
(s. rechts) 

Energieversorgung, Kommunikations- und Gesundheits-
wesen (bis 2006)* 

Bei Eisenbahnen ist ein Mindestangebot von 50% aufrecht 
zu erhalten; dies ist Anlass einer Übermaßkritik seitens der 
ILO

Kroatien Beschränkungen im öffentlichen Dienst, für Polizei, Bahn, 
Post, Telekommunikation, Gesundheitswesen

Streik nur möglich, sofern ein Tarifvertrag abgelaufen ist.

* von Europarat wegen Verstoß gegen die Europäische Sozialcharta kritisiert.
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Folgen für die Streikpraxis

Als Fazit aus diesem Überblick zum Arbeits-
kampfrecht ist hier festzuhalten: Einschränkende 
gesetzliche Vorschriften sind vor allem

• lange Ankündigungsfristen im Vorfeld von 
Ausständen

• hohe Belegschafts- oder Mitgliedervoten

• Ausschluss bestimmter Streikziele und Arbeit-
nehmergruppen.

Die Effekte dieser Einschränkungen und Hemm-
nisse sind messbar. Sowohl was die Streikhäufi g-
keit und -praxis in einem Lande in den vergan-
genen Jahren betrifft, als auch die Ergebnisse der 
Tarifauseinandersetzungen und die dabei erziel-
ten Resultate der Verteilungspolitik in Relation zu 
den Größen Wirtschaftswachstum und Produkti-
vität.

Seit Mitte der 90er Jahre sind die zu Beginn der 
Wende häufi geren Streikbewegungen in Osteuro-

Übersicht 14: Durch die nationale Gesetzgebung reguliertes Arbeitskampfrecht

Streikrecht* Aussperrung
Pfl icht zu Mediation 

bzw. Schlichtung
vor Beginn eines ArbeitskampfesGewerkschaft

gewählte 
Arbeitnehmer-

vertretung
Arbeitgeber

Estland X X X nur Mediation

Lettland X X X nur Mediation

Litauen X X – nur Mediation

Polen X – – nur Mediation

Tschechien X – X X

Slowakei X – X nur Mediation

Ungarn X – – X

Slowenien X – – –

Rumänien X – – X**

Bulgarien X – – X

Kroatien X – X nur Mediation

*  Streikrecht im staatlichen Sektor nicht immer oder nur eingeschränkt zulässig (s. Übersicht 13)
** ggf. auch Zwangsschlichtung möglich

pa dadurch praktisch zu Erliegen gekommen – 
mit Ausnahme bestimmter Sektoren des öffent-
lichen Dienstes wie des Erziehungs- und Gesund-
heitswesens oder der Eisenbahnen, in denen Bran-
chenverträge bestehen und wiederholt Protestak-
tionen durchgeführt werden. Die Streikbilanz in 
Litauen weist beispielsweise keinerlei Arbeitsnie-
derlegungen und Warnstreiks zwischen 2001 und 
2005 mehr auf. Ein Flächenstreik der Kranken-
schwestern war hier auch in jüngster Zeit aus 
rechtlichen Gründen praktisch unmöglich, da er 
ein mehrheitliches Votum der Beschäftigten in 
sämtlichen sämtlichen Gesundheitseinrichtungen des Landes 
vorausgesetzt hätte.

Ursächlich für diese Bilanz sind neben rechtlichen 
Restriktionen jedoch auch überdurchschnittlich 
hohe Arbeitslosenraten sowie die verbreitete Ver-
pfl ichtung zur vorherigen Mediation und Schlich-
tung vor einer möglichen Arbeitsniederlegung (s. 
Übersicht 14).

In jüngster Zeit wiederum sind in größeren und 
stärker organisierten Unternehmen der Privatwirt-
schaft aber auch zunehmend vereinzelt erfolg-
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reiche Ausstände in einer Reihe von Ländern zu 
verzeichnen. Dies entspricht der in Osteuropa 
vorherrschenden Konzentration der Gewerkschaf-
ten auf Firmenverträge in ihren organisatorischen 
Hochburgen.

Eine Ausnahme in dem hier skizzierten Szenario 
bildet Slowenien, wo generell eine ungebrochen 
hohe Streikbereitschaft auch zur Durchsetzung 
überbetrieblich relevanter Fragen bis hin zu gene-
ralstreikähnlichen Maßnahmen zu konstatieren 
ist. Durch dieses Mittel konnte z.B. 2004 die 
Durchsetzung effektiver Branchenkollektivverträ-
ge anstelle der zuvor dominierenden nationalen 
Rahmenvereinbarungen erstritten werden.

3.1.8 Mindestlohn als Ersatz für Kollektivverträge   
 – Auswirkungen auf Sozialstrukturen und   
 Beschäftigungspolitik

Soweit keine Kollektivverträge bestehen oder be-
stehende sektorale Vereinbarungen nicht für alle 
Arbeitgeber einer Branche durch Entscheid des 
Arbeitsministeriums generelle Gültigkeit erlangt 
haben (Allgemeinverbindlicherklärung), verblei-
ben den Beschäftigten nur die Regelungsmöglich-
keiten des individuellen Arbeitsvertrags und da-
mit in der Regel letztlich die Sicherungen des ge-
setzlich fi xierten Mindestlohns. 

In seinem Niveau liegt dieser im EU-Schnitt bei 
maximal 50% der Durchschnittsentgelte in einem 
Lande, in Osteuropa üblicherweise jedoch weit 
darunter (s. Übersicht 15, zur absoluten Höhe der 
Mindestlöhne 2008 s. die Vergleichsübersicht in 
Anh. 4.3; zu den Strukturen der Mindestlöhne in 
West- und Osteuropa s. Schulten u.a. 2006).

Die Relationen der Mindesteinkommen von Er-
werbstätigen in den 20 EU-Ländern mit gesetz-
lichen Mindestlöhnen verdeutlicht eine weitere 
Übersicht, die zu einer besseren Vergleichbarkeit 

die jeweiligen Kaufkraft-Standards (KKS/purcha-
sing power standards = PPS, d.h. unabhängig von 
den jeweiligen Preis- und Wechselkursrelationen) 
in einem Lande zugrunde legt. Die abgebildeten 
Säulen in Übersicht 16 geben die Relation der 
natio nalen Mindestlöhne zur rechnerischen EU-
Durchschnittsgröße aller Mindestlöhne (=100) wie-
der. 

Die durchgezogene Linie verdeutlicht hier die Ar-
mutsschwelle in den jeweiligen Ländern (d.h. we-
niger als 60% der Durchschnittseinkommen der 
Arbeitnehmer) gemäss EU-Defi nition. Grundlage 
sind dabei die von Eurostat jährlich neu berechne-
ten Kaufkraftparitäten der Mindestlöhne (s. zu-
letzt: Eurostat, Statistics in focus 105/2008). Durch 
diese Methode werden Währungs- und Preis-
schwankungen rechnerisch eliminiert und die tat-
sächliche Kaufkraft der Einkommen vergleichbar 
gemacht.

Nach dem 4. Kohäsionsbericht der EU 2008 sind 
20% der Bevölkerung in Polen und Rumänien un-
mittelbar von Armut betroffen, deutlich mehr als 
im europäischen Durchschnitt. Und, was die Zu-
kunftsperspektive betrifft: Es wird weitere 15 Jah-
re dauern, bis beide Länder 75% des Pro-Kopf-
Einkommens der EU 27 erreicht haben werden. 
Bei einer Prognose der künftigen Entwicklung ist 
allerdings anzumerken, dass 2008 überproportio-
nale Anhebungen der Mindestlohnsätze gerade in 
denjenigen Ländern erfolgten, die am unteren 
Ende der abgebildeten Skala liegen: so gegenüber 
den Vorjahreswerten nominal in 

Lettland  + 32,8%    (2009: -12,5%)

Rumänien  + 28,2%    (2009: +20,0%)

Bulgarien  + 22,2%    (2009:   +9,7%)

Estland  + 20,8%    (2009:     0,0%)

Polen + 20,2%    (2009: +13,0%)

Litauen  + 16,7%    (2009:   +4,5%)

Übersicht 15: Anteil der Mindestlöhne am jeweiligen nationalen Durchschnittslohn (2008)

30 – 35% 35 – 40% 41 – 46%
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Die sehr hohen Anpassungssprünge in den Rand-
zonen Nordost- und Südosteuropas mit ihren 
Niedrigstverdiensten vor der Krise 2008 rührten 
nicht aus puren staatlichen Wohltaten, sondern 
neben dem erhöhten Aufholbedarf innerhalb der 
EU aus den fühlbaren Zwängen eines sich immer 
nachhaltiger auswirkenden Fachkräftemangels in 
diesen Ländern. Dieser Trend brach 2009 aller-
dings drastisch ein auf Grund der gerade in die-
sen Ländern massiven Auswirkungen der Welt-
wirtschaftskrise. Bei fortwährend hoher Infl ations-
rate drohen in den baltischen Ländern nun sogar 
gravierende Reallohnverluste (s. u. 3.1.9).

In Bulgarien und Rumänien war in den vorausge-
gangenen Jahren gut ein Fünftel des Erwerbsper-
sonenpotenzials zur Arbeitsaufnahme außer Lan-
des emigriert. In den baltischen Staaten wurden 
durch Wegzug zahlreicher Krankenschwestern 
und Ärzte derartige Lücken in die Gesundheits-
versorgung gerissen, dass man diesem Negativ-
trend nur durch Erhöhung der Mindestlöhne im 
estnischen Gesundheitswesen 2007 um 25% und 
2008 um weitere 20% steuern zu können glaubte. 
Auch in Polen zeigen sich Engpässe in Teilarbeits-
märkten. Die Regierung erklärte sich nicht zuletzt 
vor diesem Hintergrund bereit, die Gehälter im 
öffentlichen Dienst 2008 um rd. 10% anzuheben.

Weitere Folgen der Mindestlohnpraxis

Zwei nicht unwesentliche Aspekte dürfen in die-
sem Kontext nicht unerwähnt bleiben:

• Einmal die Praxis der Kuvertlöhne („cash in 
hand“), d.h. der Auszahlung nicht deklarierter 
Entgelt-Bestandteile in teilweise mehrfacher 
Höhe des offi ziell ausgewiesenen Mindest-
lohns, wofür dann auch nur minimale Steuern 
und Sozialabgaben anfallen. Dies wiederum 
wirkt sich negativ auch auf die spätere Renten-
höhe aus. Das Ausmaß dieser Negativpraxis 
hat teilweise Dimensionen erreicht, die bis zu 
einem Drittel der Beschäftigten in der Privat-
wirtschaft erfasst und z.T. nicht einmal vor dem 
öffentlichen Sektor Halt macht (s. z.B. Antila 
u.a. 2003).

• In manchen Ländern (so etwa in Ungarn und 
Lettland) führen die Gewerkschaften auch als 
Folge dieser Praxis Klage darüber, dass die je-
weiligen Mitgliedsbeiträge sich oft trotz anders 
lautender Satzungsbestimmungen nur am Ni-
veau der geltenden Mindestlöhne orientieren 
und damit ihre ohnehin kargen Budgets schmä-
lern. 

Übersicht 16: Relationen der Mindestlohnsätze gegenüber dem EU-Mittelwert (= 100, in KKS)*

%
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* durchgezogene Linie: Armutsschwelle gem. EU-Defi nition (60% der nationalen Durchschnittseinkommen)
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3.1.9 Materielle Effekte der Verhandlungs-   
 und Lohnfi ndungssysteme für 
 Verteilungspolitik und Lohn(un)gleichheit

Die materiellen Ergebnisse der unterschiedlichen 
Formen der Kollektivverhandlungen in Osteuropa 
sind offensichtlich. Zwar gibt es hohe Raten auch 
der realen Lohnsteigerungen. Diese waren bisher 
aber verursacht durch entsprechend höhere 
Wachstums- und Produktivitätssteigerungen in 
den einzelnen Ländern (s. Übersicht 17 sowie die 
entsprechenden Kennziffern in Anhang 4.1 und 
4.2). Auch machte sich, wie schon erwähnt, das 
hohe Ausmaß der Migration durch beschleunigte 
Anpassung der Entgelte positiv bemerkbar. Dieser 
Trend ist als Folge der Wirtschaftskrise nun aber 
gestoppt und 2009 in bestimmten osteuropäischen 
Ländern bereits massiv gekippt.

Rückblickend ist eine allgemeine Lohnzurückhal-
tung durch Nichtausnutzen der gegebenen kos-
tenneutralen Verteilungsspielräume hier zugleich 

seit Jahren unübersehbar. Die verbreitete Lohnmä-
ßigung bei Tarifabschlüssen – erkennbar in der 
Kluft zwischen Produktivitäts- und Reallohnan-
stieg – ist mit Ausnahme der baltischen Staaten 
deutlich ausgeprägter als im westeuropäischen 
Durchschnitt. Als Ursache dafür spielt dabei ein-
mal die Struktur des Tarifvertragssystems eine 
ausschlaggebende Rolle. Ebenso ist die negative 
Verteilungsbilanz vielfach aber auch Ergebnis ei-
ner noch ungeübten Verhandlungspraxis sowie 
 einer ungenügenden (betriebs)wirtschaftlichen und 
die möglichen Kompromisse ausreichend ausloten-
den Argumentationsweise im Verhandlungspro-
zess, wie es sich in zahlreichen Verhandlungstrai-
nings (Planspielen unter Beteiligung beider Sei-
ten) mit osteuropäischen Gewerkschaften im Rah-
men internationaler Projekte etwa im Rahmen des 
PHARE-Programms immer wieder gezeigt hat. 

Das Ausmaß der gerade in bestimmten Ländern 
Osteuropas praktizierten Lohnzurückhaltung de-
monstriert eine Vergleichsübersicht, die auf der 

Übersicht 17: Reallöhne in Ost- und Westeuropa 2006 bis 2009 (EU-Prognose)
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Basis der Daten des Economic Forecast of  European 
Economy der EU-Kommission vom Herbst 2008 
erstellt wurde (s. Übersicht 18).

Mit wenigen Ausnahmen erfolgte in der prakti-
zierten Tarifpolitik bisher durchweg kein Aus-
gleich selbst überproportional hoher Infl ations-
raten und einer rasch gestiegenen Produktivität 
durch entsprechende Lohnabschlüsse. Estland, 
Lettland und Rumänien hatten in den vergan ge-
nen Jahren besonders hohe Produktivitätssprünge 
durch eine moderne und fl exiblere Arbeitsorga-
nisation zu verzeichnen (EIRO 2009). Die damit 
gegebenen positiven Chancen für die Verteilungs-
bilanzen gerade in den baltischen Ländern sowie 
in den neuen Mitgliedsländern Bulgarien und 
 Rumänien und die darauf basierenden Aussichten 
für einen beschleunigten wirtschaftlichen Aufhol-
prozess in der EU sind als Folge des Einbruchs 
von Wirtschafts- und Produktivitätswachstum 
hingegen augenblicklich obsolet und entbehren 
vorerst ihrer realen Grundlagen (vgl. Übersichten 
A 4.1 und 4.2 im Anhang). 

Gleichzeitig mit diesem Prozess fällt aber auch die 
sog. Lohndrift, d.h. die Differenz zwischen den 
kollektiv vereinbarten und den tatsächlich gezahl-
ten Lohnerhöhungen durchschnittlich um so hö-
her aus, je mehr sich die Gewerkschaften in Lohn-
zurückhaltung üben. Was die gewerkschaftlichen 
Verhandlungsgremien an potenziell möglichen 
Lohnsteigerungen nicht realisieren, gewähren die 
Arbeitgeber je nach Arbeitsmarktlage ihren Be-
schäftigten vielfach freiwillig als Entgelt-Plus. 
Die se Systematik ist erkennbar aus einer Gegen-
überstellung der Zuwachsraten der jeweiligen 
 Effektivverdienste (Übersicht 19).

Diese sich von der Praxis in Westeuropa (s. die 
Werte für die EU 15 in Abb. 19) durchaus unter-
scheidende Bilanz erscheint im Endeffekt wenig 
geeignet, den individuellen Nutzen eines Gewerk-
schaftsbeitritts überzeugend zu unterstreichen. 
Bei bisher unorganisierten Beschäftigtengruppen 
wie z.B. jüngeren Angestellten vermag sie viel-
mehr die Annahme fördern, die eigene Leistung 
sei weit ausschlaggebender für das wirtschaftliche 
Fortkommen als eine kollektive und solidarische 
Orientierung. 

Übersicht 18: Kostenneutrale Verteilungsspielräume bisher kaum ausgeschöpft:
    Negativsaldo aus Differenz zwischen Produktivitätsanstieg und Reallohnsteigerung (in %)
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Hinzu kommt, erkennbar vor allem in bestimmten 
Ländern Osteuropas, eine außergewöhnlich hohe 
Lohnspreizung und -ungleichheit, die als unmit-
telbare Folge fehlender Kollektivverträge anzuse-
hen ist. Im Gegensatz zur Masse der Bezieher 
niedriger Einkommen konnte sich hier mittlerwei-
le zugleich eine zunehmende Zahl von Personen 
mit einem beachtlich hohen Arbeitseinkommen 
etablieren. 

Die Einkünfte der Gruppe der oberen 20% der 
Spitzenverdiener liegen in Osteuropa im Durch-
schnitt in Relation zu den 20% der Niedrigstver-
diener deutlich höher als in Westeuropa (und ins-
besondere in Skandinavien, Österreich und 
Deutschland). Allerdings gibt es auch hier erheb-
liche länderspezifi sche Unterschiede in Abhängig-
keit jeweils von der Qualität des Sozialdialogs 
und der vorherrschenden Form der Kollektivver-
träge (s. Abb. 20). Einkommensungleichheit zeigt 
sich vor allem in Ländern mit einer geringeren 
 Tarifbindungsrate als Folge einer niedrigen gewerk-
schaftlichen Vertretungsdichte sowie dominie ren-
den Firmentarifverträgen bei gleichzeitig fehlenden 
Branchenvereinbarungen (wie in den baltischen 
Staaten, Polen sowie in Westeuropa UK).

Der jüngste Bericht der Europäischen Kommissi-
on zu den Industrial Relations in Europe 2008 
kommt zu dem gleichen Ergebnis auch im Blick 
auf die Lohnunterschiede zwischen Frauen und 
Männern (Gender pay gap). Diese Entgeltlücke 

europaweit fällt generell um so niedriger aus, je 
höher der Anteil der durch Kollektivverträge ab-
gedeckten Arbeitnehmer in einem Land ist (EC 
2009, 88 ff.).

Diese ernüchternd stimmende Bilanz muss aber 
keineswegs zwangsläufi g zu einer pessimistischen 
Einschätzung des künftigen Konvergenzprozesses 
in Europa führen, sofern der bisherige Trend ho-
her realer Lohnabschlüsse gerade bei den „Auf-
holkandidaten“ des europäischen Geleitzugs trotz 
der diesen Prozess gegenwärtig deutlich abschwä-
chenden Auswirkungen der globalen Wirtschafts-
krise weiterhin anhalten kann (s. zum bisherigen 
Stand Anh. 4.2). Förderlich für diesen Trend war 
in einer Reihe der neuen Mitgliedsstaaten die sich 
in den letzten Jahren zunehmend bemerkbar ma-
chende Arbeitskräfteknappheit als Folge einer 
massiven Migration nach West- und Südeuropa in 
Verbindung mit einem gleichzeitig stattfi ndenden 
kräftigen Wachstum von Wirtschaft und Produkti-
vität in bisher mehr als der doppelten Höhe des 
Durchschnitts in der EU. 

Soweit die sich damit eröffnenden Verteilungs-
pielräume tatsächlich genutzt werden können, 
dürften sich den Gewerkschaften damit auch er-
weiterte Chancen für erfolgreiche Kampagnen zur 
Werbung neuer Mitglieder und damit eine auch 
zukünftig erfolgreiche Koalitionstätigkeit erschlie-
ßen.

Übersicht 19: Lohnzurückhaltung und über die Tarifabschlüsse hinausgehende Entgelt-Erhöhungen in Mittelosteuropa
 (Durchschnitt 2000–2004, in %)

0-2-4-6-8 2 4

Lohnmäßigung bei Tarifabschlüssen*

Lohndrift der Effektivverdienste
EU-15 0,4-1,1

HU 3,8-1,9

LT 2,5-2,0

CZ 2,2-2,9

SI 2,2-4,2

PL 0,9-4,6

SK 1,8-7,7

* Differenz zwischen Produktivitätsanstieg und realer Lohnerhöhung
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Übersicht 20: Lohnungleichheit als Folge fehlender Tarifverträge (2005/2006)
 – Verhältnis der Einkommen der 20% der Spitzen- zu den 20% der Niedrigstverdiener –
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Datenquelle: Eurostat
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3.1.10 Kontrolle der Umsetzung von 
 Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten   
 durch die Akteure und Institutionen des   
 Sozialdialogs

Eine europaweite Konvergenz der Löhne und Ar-
beitsbedingungen als wichtige Voraussetzung der 
Abwehr eines anhaltenden Sozialdumpings in 
den alten EU-Ländern ist ein Prozess, der nach ge-
genwärtiger Erkenntnis noch Jahrzehnte in An-
spruch nehmen dürfte. Ihr Tempo ist zunächst 
primär von den wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen eines jeden Landes abhängig. Wachstum 
und Produktivität entwickelten sich in Osteuropa 
und gerade in seinen geografi schen Randzonen in 
den letzten Jahren in einem überdurchschnittli-
chen Ausmaß (s. Näheres in den Übersichten über 
Wirtschaftswachstum und Produktivität in Osteu-
ropa in Anh. 4).

Es ist jedoch stets eine Frage der jeweiligen Auf-
stellung und Kapazität der Sozial- und Tarifpart-
ner, inwieweit sich solche ökonomisch günstigen 
Verteilungsspielräume nutzen lassen. Damit rückt 
wiederum die praktizierte Koalitionsfreiheit sowie 
die faktische Umsetzbarkeit gewerkschaftlicher 
Rechte als entscheidendes Moment ins Blickfeld.

Die Umsetzung und Kontrolle der durch interna-
tionale Mindeststandards defi nierten grundle-
genden Rechte von Arbeitnehmern und Gewerk-
schaften setzt, abgesehen von ihrer juristischen 
Defi nition nach dem geschriebenen Recht immer 

auch die Existenz und ein wirksames Funktionie-
ren folgender wesentlicher Akteure und Instanzen 
voraus:

• eine arbeitsplatznahe effektive Interessenver-
tretung mit garantierten Kompetenzen,

• intermediäre Institutionen zur Regelung indi-
vidueller und kollektiver Konfl ikte (paritäti-
sche Einigungsstellen mit neutralen Vorsitzen-
den, Mediation, d.h. Schieds- sowie auch 
Schlichtungsverfahren),

• eine personell ausreichend ausgestattete Arbeits-
inspektion mit wirksamen Kontroll- und Sank-
tionsrechten; und nicht zuletzt

• eine spezialisierte Arbeitsgerichtsbarkeit mit 
zeitnahen Entscheidungen bei Verletzungen 
vorhandener rechtlicher Standards und Nor-
men – soweit möglich unter Beteiligung von 
Vertretern beider Seiten z.B. durch Laienrichter 
oder Beisitzer. Und als nicht weniger wichtig 
erweist sich der uneingeschränkte Vollzug er-
folgter rechtskräftiger Urteile. Gerade Defi zite 
der Vollstreckung von arbeitsrechtlichen Urtei-
len werden aus Osteuropa immer wieder be-
richtet.

Gemessen an diesen Erfordernissen für die Gel-
tendmachung von Arbeitnehmer- und Gewerk-
schaftsrechten liegen die Hauptdefi zite neben den 
bereits beschriebenen 
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• praktischen Hindernissen und Einschränkun-
gen der Koalitionsfreiheit (Gewerkschaftsbei-
tritt und -betätigung, Ausübung des Streik-
rechts und weiterer notwendiger Druckmittel 
gegen Verstöße bestehender Tarifnormen) und 

• den eklatanten Lücken der betrieblichen Inte-
ressenvertretung und einer damit verbundenen 
defi zitären Tarifvertragspraxis vor allem in 

• einer nicht ausreichenden Kontrolle der Gewer-
beaufsicht (Arbeitsinspektion) als Folge „feh-
lenden Engagements“ und Fachpersonals wie 
auch unzureichender Kontroll- (CZ) und kei-
neswegs abschreckender Sanktionsmöglichkei-
ten – trotz der Vielzahl festgestellter Verletzun-
gen bestehender Rechtsvorschriften (Verbesse-
rungen der Kontrolle hingegen jüngst in HU).

• Als entscheidend für die Durchsetzung beste-
hender Rechte und die Ahndung von Rechts-
verstößen erweist sich die Organisation des 
Rechtswesens im Blick auf:
• die Existenz von Arbeitsgerichten oder spe-

zieller Kammern für Arbeitsstreitigkeiten 
über mehrere Instanzen, verbunden mit einer 
vorgerichtlichen Schlichtungspraxis durch 
gütliche Einigung (Güteverfahren); die noch 
nicht vorhandenen Arbeitsgerichte (außer in 
Slowenien und Ungarn) werden angesichts 
ohnehin überlasteter und sachlich oft über-
forderter ordentlicher Gerichte immer wie-
der bemängelt;

• Verfahrensdauern von durchschnittlich bis 
zu drei und mehr Jahren bei den Zivilgerich-
ten können keine abschreckende Wirkung 
und keine Lösung bei schwebenden arbeits-
rechtlichen Verfahren erzielen; es herrscht 
großenteils „exzessiver Rückstau“ (so der 
EuGH).

• Ausgesprochene Urteile werden von der be-
klagten Seite nicht respektiert und der Voll-
zug nicht vollstreckt – letzteres vor allem bei 
Kündigungsschutzklagen zu Unrecht entlas-
sener Gewerkschaftsmitglieder oder Man-
datsträger; die Pfl icht zur Wiedereinstellung 
wird ignoriert, oder allenfalls mit Abfi n-

dungszahlungen beglichen. Speziell einge-
richtete Kammern für Arbeitssachen zeigen 
zwar mehr Kompetenz, vermögen die ge-
nannten Verfahrensmängel aber kaum zu be-
seitigen.

• Ordentliche Gerichte gelten oft als arbeitge-
berfreundlich („Wirtschaftliche Argumente 
und Interessen genießen Vorrang“), oder sie 
bescheinigen einer Klage von Arbeitnehmern 
„mangelnde gesellschaftliche Relevanz“, 
sprechen zu niedrige Strafen und nicht wirk-
same Sanktionen bei Verstößen aus.

• Gewerkschaften besitzen z.T. kein Vertre-
tungs- und Klagerecht bei individuellen Ver-
fahren wegen Verstößen gegen Arbeitsrechts-
normen.

Die folgende Übersicht 21 demonstriert die beste-
henden Lücken der Kontrolle der Umsetzung und 
der Einhaltung des jeweiligen Arbeitsrechts. Sie 
unterstreicht vor allem das Erfordernis der Ein-
führung von Arbeitsgerichten. Diese wird durch-
weg von den Gewerkschaften gefordert. Dies 
stößt aber trotz ihres objektiven Erfordernisses 
durch die Zahl der berichteten Rechtsverstöße auf 
Widerstände seitens der staatlichen Administra-
tion. Begründet wird dies mit fi nanziellen Restrik-
tionen auf Grund der Haushaltslage, im Falle 
Tschechiens auch mit der Notwendigkeit einer 
Verfassungsänderung, die eine einheitliche Ge-
richtsbarkeit vorsieht.

Nimmt man dies alles zusammen, lässt sich eine 
Bewertungsskala der faktischen Geltung, d.h. der 
Umsetzung und der Kontrolle vorhandener kol-
lektiver und individueller Arbeitsrechtsstandards 
in Form eines vergleichenden summarischen In-
dex der Arbeitsstandards erstellen (Labour Rights Labour Rights 
Standards Index Standards Index – s. Näheres im europäischen Ge-
samtvergleich in Abschn. 5.1).

Diese Bilanz unterstreicht, dass die Strukturdefi zi-
te der Koalitionsfreiheit und des Sozialdialogs 
nicht an fehlenden Rechtsnormen, sondern an ih-
rer Durchsetzbarkeit im Konfl iktfall liegen, was 
den Willen zum Widerstand bei den Betroffenen 
entscheidend lähmt.
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Übersicht 21: Kontrolle der Arbeitsrechtsnormen durch öffentliche Instanzen sowie Gerichte

Konfl iktregulierung* durch Arbeitsinspektion – Defi zite: Juristische Kontrolle durch

öffentl. 
Institution

Sozialpartner Einsatz Sanktionen Zivilgericht Arbeitsgericht

 EE ✓ effi zient keine Kritik kaum Klagen fehlen

 LV ✓ Personal fehlt wenig effi zient kaum Klagen fehlen

 LT ✓ verbessert z.T. wirksam zu langwierig fehlen

 PL ✓
z.T. zu wenig 

Interesse
zu geringe 
Wirkung

Spezialisierte Kammern für 
Arbeitssachen (Vollzug?)**

 CZ ✓ ✓ Personal fehlt zu gering wenige Fälle fehlen***

 SK ✓ ✓
Personal fehlt (25%) verbessert zu wenig 

Vertrauen
fehlen

 HU ✓ Personal fehlt zu gering ✓
 SI ✓ Personal fehlt verbessert ✓

 BG ✓
Neu: Gesetz 2009 bisher geringe 

Wirkung 
zu langwierige 

Verfahren
seit 2004 
„geprüft“

 RO ✓
zu wenig Kontrollen zu geringe Wirkung Spezialisierte 

Gremien****
seit 2004 

„zugesagt“

 HR ✓
Personal fehlt  

(50%)
wenig 

abschreckend
vielfach 

kein Vollzug
nein, früher 
vorhanden

*       Mediation, Vermittlung (Konziliation), Schlichtung (zur Rolle bei Tarifkonfl ikten s. o. Übersicht 14)
**     langwierige Verfahren, kein effektiver Vollzug (50% der Entscheide der Arbeitsinspektion nicht in Kraft)
***   Einrichtung der Arbeitsgerichtsbarkeit hätte Verfassungsänderung zur Voraussetzung
**** Kammern für Arbeitssachen unter Beteiligung von Vertretern der Sozialpartner, aber ohne Stimmrecht

3.2 Die Lage in den gegenwärtigen   

 und künftigen EU-Kandidaten-  

 ländern des westlichen Balkan 

Von den sieben Staaten des westlichen Balkan, die 
prinzipiell eine Beitrittsperspektive zur EU besit-
zen, wurden sechs in die vorliegende Analyse ein-
bezogen, d.h. mit Ausnahme des Kosovo. Ein Jahr 
nach dessen staatlicher Souveränität ist dort der 
institutionelle und gesetzliche Rahmen noch nicht 
ausreichend genug entwickelt, um einem sinn-
vollen Vergleich innerhalb dieser Region unterzo-
gen werden zu können.

Kroatien und Mazedonien (fortan so genannt an-
stelle der kompromisshaften offi ziellen EU-Termi-
nologie: Vormalige Jugoslawische Republik Maze-
donien – FYROM) sind bereits seit längerem Kan-

didatenländer für den EU-Erweiterungsprozess. 
Sie sind als solche den periodischen EU-Scree-
ning-Verfahren unterzogen und auch in das Be-
richtswesen von Eurostat integriert. Insofern ist 
die Datenlage hier ergiebiger als für die weiteren 
vier in dieser Studie in Betracht kommenden Län-
der: Bosnien-Herzegowina (BiH), Montenegro, 
Serbien und Albanien. 

Gleichwohl ist Kroatien das Land, mit dessen Bei-
tritt im Gegensatz zu Mazedonien in einer kürze-
ren Frist zu rechnen ist (die Entscheidung darüber 
soll Ende 2009 fallen, verlautbart als möglicher 
Termin wurde hier bisher das Jahr 2010 oder 
2011). In seinen Grundstrukturen ist es auch be-
reits stärker den Haupttrends des Europäischen 
Sozialmodells angepasst, was der jüngste „Pro-
gress Report“ der EU über diese Re gion vom No-
vember 2008 erneut hervorgehoben hat. Insofern 
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konnte Kroatien auch im vorhergehenden Kapitel 
3.1 bereits weitgehend in den Vergleichstabellen 
der neuen EU Mitgliedsstaaten Osteuropas soweit 
möglich einbezogen werden. 

Um so interessanter wiederum dürfte nun die fol-
gende Bilanz aller sechs Länder des Westbalkans 
ausfallen. Ihre Probleme im Zusammenhang mit 
unserer Fragestellung zur Situation der Koaliti-
onsfreiheit und zu den Strukturen des sozialen 
Dialogs sind auf Grund ihrer anderen Vorge-
schichte zum Teil anders gelagert als in Mittelost-
europa. Zum Teil weisen sie naturgemäß aber 
auch ähnliche Fragestellungen wie im gesamten 
osteuropäischen Raum auf. 

Auf einen wesentlichen Unterschied sollte bereits 
hier hingewiesen werden. Fünf der hier behandel-
ten Länder sind Nachfolgestaaten des früheren 
 Jugoslawien. Dieser südslawische Staat war im 
Bereich der Arbeitsbeziehungen wesentlich ge-
prägt durch das Prinzip der Selbstverwaltung der 
Unternehmen durch das Ensemble ihrer Beleg-
schaften und ein anderes Verständnis des sog. ge-
sellschaftlichen Eigentums. Prinzipiell oblag im 
Rahmen der sozialistischen Marktwirtschaft je-
dem Unternehmen die Entscheidung darüber, in 
welchem Umfang das erwirtschaftete Ergebnis für 
Investitionen sowie die Entgelte der Beschäftigten 
zu verwenden war. Dadurch war der Blick schon 
immer geöffnet für betriebswirtschaftliche und 
unternehmenspolitische Fragen und eine Tradi-
tion des sozialen Dialogs zumindest auf der Mi-
kroebene des Betriebs geschaffen (vgl. mehr in: 
Kohl 1972).

Die spannende Frage ist, ob etwas und wenn ja, 
welche Bestandteile dieser Tradition den inzwi-
schen erfolgten Systemwandel überleben konnten, 
oder aber den Turbulenzen im Zusammenhang 
mit der inzwischen erlangten Eigenstaatlichkeit 
sieben selbständiger Länder – nimmt man Slowe-
nien und den 2008 als Staat entstandenen Kosovo 
hinzu – zum Opfer fi el. Es zeigt sich, soviel sei be-
reits vorweg genommen, auch hier wieder ein 
sehr buntes Entwicklungsbild, trotz einer viele 
Jahrzehnte währenden gemeinsamen Vergangen-
heit. Ganz abgesehen von Albanien mit seiner 
langjährigen Orientierung an einer nicht in Euro-
pa verwurzelten Variante des Sozialismus. Hier 
wurde durch die Transformation ein besonders 
deutlicher Traditionsbruch verlangt.

3.2.1 Moderater Verbandspluralismus – 

 Kennzeichen beider Sozialpartner

Die Gewerkschaften in Südosteuropa (SOE) spiel-
ten in der Transformationsphase nach 1990 im Ge-
gensatz zu Mittelosteuropa keine entscheidende 
Rolle für die gesellschaftliche Umgestaltung. Dies 
hing nicht unwesentlich damit zusammen, dass in 
dieser Region nicht die ansonsten bestimmende 
soziale Frage als Folge der Implosion des Sozialis-
mus, sondern eher die „nationale Frage“ vorran-
gig auf der Tagesordnung stand. Die Erlangung 
staatlicher Souveränität war zudem in Kroatien 
und Bosnien begleitet von langjährigen blutigen 
Auseinandersetzungen durch die Bürgerkriege zu 
Beginn der 90er Jahre. 

Dadurch verzögerte sich nachhaltig die notwen-
dige Anpassung und Neugestaltung sowohl der 
industriellen Beziehungen wie auch des Arbeits-
rechts. Gleichwohl setzte der Prozess einer unkon-
trollierten Privatisierung mit der Wende und dem 
Auseinanderfallen des jugoslawischen Bundes-
staates mit allen negativen Folgen für die Beschäf-
tigten ein. Arbeitgeberverbände fehlten zunächst 
hier wie anderswo in den Transitionsländern, so 
dass auch tripartite nationale Gremien zur Steue-
rung dieser Prozesse in Form von Wirtschafts- 
und Sozialräten unter Beteiligung der Sozialpart-
ner erst mit einiger Verzögerung entstehen und 
bis heute keinen besonderen politischen Einfl uss 
gewinnen konnten.

Umgekehrt wirkte sich dadurch aber auch der 
Verbandspluralismus auf beiden Seiten deutlich 
weniger aus als im nördlichen Osteuropa. Ledig-
lich in Kroatien entstand eine größere Vielzahl 
neuer und konkurrierender nationaler Konfödera-
tionen auf Arbeitnehmerseite, während sonst mit 
Ausnahme Albaniens höchstens eine weitere al-
ternative Neugründung neben die traditionellen 
Gewerkschaftsbünde trat. 

Bei den Arbeitgebern dagegen herrscht ein Bild 
völliger Geschlossenheit jeweils in einer einzigen 
Dachorganisation vor (Übersicht 22). Solch ein-
heitliche Strukturen bedeuten aber keineswegs 
automatisch eine erhöhte Verbandsbindung der 
Unternehmer. Ihre Assoziationen repräsentieren 
tendenziell eher die Mittel- und Kleinbetriebe, 
während die Gewerkschaften nach wie vor in den 
früheren staatlichen Großunternehmen stark sind.
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Für Bosnien und Herzegowina ist zur Erläuterung 
dieses Bildes wie auch zum Folgenden generell 
anzumerken, dass die Staatsstruktur durch das 
Daytoner Abkommen 1995 praktisch als Kondo-
minium zweier selbständiger administrativer Ein-
heiten („Entitäten“) defi niert wurde: der bosnisch-
kroatischen Föderation, und der Serbischen (Teil-)
Republik (Republika Srpska mit ihrer Hauptstadt 
Banja Luka). Zwar gibt es eine formelle Staatsspit-
ze (Präsidium) und den internationalen Hohen 
Repräsentanten in Sarajewo. Jede Entität hat ihre 
eigene Gesetzgebung, einschließlich der Arbeits-
gesetzgebung, und Verwaltungsstruktur. Infolge 
dessen gibt es in beiden Staatshälften auch jeweils 
einen eigenständigen Zusammenschluss sowohl 
der Arbeitnehmer wie auch der Arbeitgeber. Die 
Rechtslage wie auch die soziale Lage unterschei-
det sich daher immer deutlich in beiden Staats-
hälften.

Bei allen sechs Ländern handelt es sich um ver-
gleichsweise kleinere Staaten zwischen 630.000 
(Montenegro) bis zu 4,4 (in Kroatien) und gut 7 
Millionen Einwohnern in Serbien. Im Blick auf 
die se Größenverhältnisse erscheint die Zahl der 
jeweiligen Branchengewerkschaften als Mitglieds-
verbände der Konföderationen in den einzelnen 
Ländern z.T. exorbitant hoch – wie zumal in Kroa-

tien (s. Übersicht 23). Damit stellt sich immer auch 
die Frage der „Mächtigkeit“ der sektoralen Ver-
bände und ihrer realen Einfl ussmöglichkeiten.

Denn gleichzeitig ist auch der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad in allen Ländern deutlich ge-
sunken – gegenüber 1990 um mehr als die Hälfte 
– wenn auch nicht in dem drastischen Maße wie 
in vielen anderen post-sozialistischen Ländern 
Osteuropas (Tab. 3)

Bei dieser Datenübersicht gilt es allerdings zu be-
achten, dass es sich dabei vielfach um Angaben 
oder Schätzwerte der jeweiligen Organisationen 
handelt. Darüber hinaus besteht in BiH, Mazedo-
nien und in Albanien jeweils eine Arbeitslosenrate 
von über 30% und gleichzeitig ein hoher Anteil an 
informeller Beschäftigung. Bezogen auf alle er-
werbsfähigen abhängig Beschäftigten (außerhalb 
des immer noch bedeutsamen Agrarsektors) dürf-
te der vergleichbare Organisationsgrad in den drei 
genannten Ländern daher eher zwischen 20 und 
25% liegen.

Probleme stellen sich damit besonders auch hin-
sichtlich der fi nanziellen und personellen Res-
sourcen einer Organisation. Abgesehen von der 
Zahl der Mitglieder ist dies in erster Linie eine 

Übersicht 22: Repräsentative Dachverbände der Gewerkschaften und Arbeitgeber*

HR MK MNE SRB BiH** AL

5 2 2 2 2 3Gewerkschaften

1 1 1 1 2 1Arbeitgeber

Gewerkschaften
5

4

3

2

1

0

Arbeitgeber

* Landerabkürzungen des Westbalkan im Folgenden jeweils: AL = Albanien; BiH = Bosnien-Herzegowina; HR = Kroatien; MK = Mazedonien (frühere 
 Republik des Bundesstaats Jugoslawien – FYROM); MNE = Montenegro; SRB = Serbien; RS = Republika Srpska (Serbische Republik, gesonderte 
 „Entität“ innerhalb von Bosnien-Herzegowina)

** incl. Republika Srpska
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Übersicht 23: Anzahl der Branchengewerkschaften in Südosteuropa

HR MK MNE SRB BiH* AL
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40

           

Tabelle 3: Organisationsgrad der Gewerkschaftsbünde in SOE (in % aller Arbeitnehmer)

HR MK MNE SRB BiH AL

Organisationsgrad (%) 35 30 35 33 30 23

Frage des Mittelaufkommens wie auch dessen 
Verwendung. Zwar gilt üblicherweise das Sat-
zungserfordernis einer Beitragszahlung in Höhe 
von 1% des individuellen Bruttoeinkommens. Bei-
tragsehrlichkeit wäre aber besonders in solchen 
Fällen gefragt, wo nur der Mindestlohn als Maß-
stab für die Beitragshöhe herangezogen wird. Dies 
wird durch die gängige Praxis gefördert, dass der 
Arbeitgeber den Gewerkschaftsbeitrag unmittelbar 
vom Lohn abzieht, dieser zugleich aber offi  ziell ggf. 
nur aus dem Mindestlohn besteht, zu dem ein 
nicht deklarierter Betrag als „cash in hand“ (sog. 
Kuvertlohn) hinzukommt. Erschwerend tritt hier 
hinzu, dass sich längst nicht alle Mitglieder zu 
 einer Beitragszahlung in der Lage sehen. Für Al-
banien beispielsweise wird berichtet, dass ledig-
lich 25-30% der Mitglieder überhaupt einen oder 
den satzungsgemäßen Beitrag entrichten.

Das so eingezogene Beitragsvolumen wandert 
zunächst vom Arbeitgeber – dem damit zugleich 
eine komplette Kontrolle über die Gewerkschafts-
mitglieder im Hause offen steht– unmittelbar an 
die betriebliche Gewerkschaftsvertretung (GV), 
der davon satzungsgemäß zwischen 60 und im 

Extremfall bis zu 90% für eigene Zwecke zur Ver-
fügung steht. Den Rest des Beitragsaufkommens 
müssen sich Branchen- sowie Dachverband teilen 
(in Serbien verbleibt für letzteren rund 5%). Damit 
bleiben einer Branchenorganisation im Durch-
schnitt nur ganze 10-15% des Beitragsaufkom-
mens – zu wenig, um über die Aufrechterhaltung 
der Organisation auch Kampagnen und Aktionen 
oder den nötigen Expertenstab zu fi nanzieren – 
ganz zu schweigen vom Aufbau eines Streikfonds 
für den Fall eines ernsthaften Arbeitskonfl iktes. 
Die Handlungsfähigkeit eines Dachverbands 
bleibt damit reduziert, eine dezentrale, betriebs-
zentrierte Organisationsstruktur weitgehend do-
minant.

Selbst dort, wo der Verteilungsmodus des Bei-
tragsaufkommens für die jeweiligen Zentralen 
deutlich günstiger ausfällt – wie in Montenegro 
und Mazedonien mit Anteilen zwischen 20 und 
30% – bedeutet dies noch keine automatische Bes-
serstellung der Ausstattung dieser Leitungsgre-
mien infolge einer vergleichsweise deutlich be-
grenzten Einwohnerzahl sowie Erwerbsbeteili-
gung im Land.
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Zwar gibt es im Westbalkan in der Regel keine 
speziellen Gesetze für die Organisation von Ge-
werkschaften und von Arbeitgeberverbänden – 
auch dies ein Unterschied zu Osteuropa – aber 
dennoch hohe Hürden für die Anerkennung ihrer 
Repräsentativität. Diese ist erforderlich sowohl 
zur Legitimierung zu Tarifverhandlungen wie 
auch zur Beteiligung an tripartiten nationalen 
Wirtschafts- und Sozialräten. Für die Arbeitgeber-
verbände schwankt letzteres zwischen mindestens 
10 und 25% aller entsprechenden Beschäftigten in 
den jeweiligen Mitgliedsunternehmen des betref-
fenden Verbandes, damit dieser als repräsentativ 
und damit berechtigt zur Mitwirkung in der Tri-
partität gilt. 

Die Hürde zur Anerkennung als Tarifpartei ist für 
die Gewerkschaften teilweise deutlich höher: in 
Serbien setzt sie mindestens 15% Mitgliedschaft 
für die Verhandlungsführung voraus, in Bosnien 
20%, in Mazedonien bis zu 33%, in Albanien 50%. 
In Kroatien wiederum ist die entsprechende 
Schwelle relativ niedrig und auch nur für die Be-
teiligung in tripartiten Räten erforderlich. Daraus 
erklärt sich die dort hohe Zahl fünf „repräsenta-
tiver“ Gewerkschaften – ein Tatbestand, der von 
der hier führenden Konföderation SSSH mit deut-
licher Kritik belegt ist. Sie möchte die hier gül-
tigen und wesentlich strengeren Kriterien für die 
Arbeitgeberseite auch für die kroatischen Gewerk-
schaftsbünde angewandt wissen.

Eine organisatorische „Schiefl age“ zwischen den 
Sozialpartnern herrscht im Westbalkan dadurch 
vor, dass die Gewerkschaften in KMU sehr 
schwach vertreten sind, während die Mitglieder 
der Arbeitgeberverbände sich überwiegend aus 
diesem Bereich rekrutieren.

3.2.2 Rechtsvorschriften zur Bildung einer   
 Gewerkschaft und Hemmnisse des 
 Gewerkschaftsbeitritts

Die Bildung einer gewerkschaftlichen Basisorga-
nisation wie auch die Gründung einer Gewerk-
schaft auf überbetrieblicher Ebene erweist sich in 
allen Ländern der Region von der Rechtslage her 
vergleichsweise unproblematisch: Die Mindest-
zahl für eine betriebliche Gewerkschaftsgründung 
bewegt sich hier in einer Größenordnung zwi-
schen 3 und 10 Arbeitnehmern als Mitglieder – je 
nach Arbeitsgesetz und Satzung der Organisation. 
Die Mindestzahl für die Gründung einer überbe-
trieblich agierenden Gewerkschaft ist kaum grö-
ßer (s. folgende Tab. 4).

Schwieriger gestaltet sich im einzelnen allenfalls 
die erforderliche Prozedur der Registrierung nach 
der Gründung einer Gewerkschaftsföderation 
oder gar einer nationalen Konföderation, für die 
immer eine staatliche Zustimmung erforderlich 
ist. So ist etwa in der bosnisch-kroatischen Föde-
ration der entsprechende Dachverband SSSBiH 
noch immer nicht rechtlich anerkannt, was mit 
der komplexen staatsrechtlichen Lage dieses Lan-
des zusammenhängt.

Für den individuellen Gewerkschaftsbeitritt als 
essentielles Merkmal der Koalitionsfreiheit gibt es  
vergleichbare Hürden wie in Mittelosteuropa, die 
kumulativ auftreten und sich negativ vor allem 
für die Beschäftigten in den zahlreichen Kleinbe-
trieben auswirken.

• Als hauptsächlicher „Filter“ erweist sich hier 
wiederum die überall verbreitete Regelung, 
dass der Beitritt ausschließlich über die betrieb-
liche Gewerkschaftsvertretung zu erfolgen hat. 

Tabelle 4: Mindestzahl von Beschäftigten für die Gründung einer Gewerkschaft in SOE

HR MK MNE SRB BiH AL

Betriebliche Gew.-Vertretung (GV) 10 5 (10)** 5 3 3 *

Mindestzahl für Gew.-gründung * * 5 3 3 20

 *  abhängig jeweils von der Gewerkschaftssatzung
**  Erhöhung von Regierung geplant (IGB 2009)
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Dies gilt im Prinzip für Montenegro, Serbien, 
Bosnien und Albanien.

• Umgekehrt ist aber auch der Beitritt über eine 
Branchengewerkschaft üblich, so in Mazedoni-
en, oder je nach Gewerkschaftssatzung auf 
sämtlichen Ebenen in Kroatien.

Rechtlich vom Beitritt ausgeschlossene Personen-
gruppen gibt es

• in Kroatien und Serbien durch die Bestimmung, 
wonach ein bestehendes Arbeitsverhältnis Vo-
raussetzung der Mitgliedschaft ist. Davon gibt 
es in Kroatien in der Praxis vielfach „Ausnah-
men“ durch Ignorieren dieser Vorschrift. Weit 
gravierender wirkt sich hier aber der Tatbe-
stand aus, dass fast 90% aller Neueinstellungen 
nur befristet erfolgen, was viele Berufseinstei-
ger und -wechsler von einer Mitgliedschaft ab-
hält.

• Rentnern ist der Beitritt in Mazedonien ebenso 
verwehrt wie bestimmten Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes und der Polizei.

• Eine Mitgliedschaft des leitenden Personals in 
staatlichen Kultur- und Erziehungseinrich-
tungen ist in Montenegro nicht erwünscht und 
daher bisher unüblich.

• Neben der Polizei war in Serbien bis 2008 An-
gehörigen und Beschäftigten der Armee eine 
Mitgliedschaft nicht gestattet. Letzteres gilt 
heute noch in Bosnien.

In der Summe sind die rechtlichen Tatbestände für 
einen Ausschluss von der Mitgliedschaft in Süd-
osteuropa damit insgesamt weniger stark ausge-
prägt als zuvor für das nördliche Osteuropa be-
schrieben. Dennoch gibt es auch hier eine Vielzahl 
weiterer Hemmnisse der tatsächlichen Wahrneh-
mung der Rechte der Koalitionsfreiheit.

3.2.3 Behinderung und Diskriminierung von   
 Mitgliedern und Mandatsträgern

Generell gilt auch für diese Region, dass es in der 
Regel äußerst schwer ist, praktizierte Diskriminie-
rung von Gewerkschaftern oder ihren gewählten 
Vertretern durch einen Arbeitgeber nachzuweisen. 
Denn regelmäßig werden zur Begründung von 

Maßregelungen wie Zwangsversetzungen oder 
Entlassungen disziplinarische Gründe auf Grund 
dienstlicher Verfehlungen o. ä. angeben. Für alle 
behandelten Länder berichtet der IGB in seinen 
jährlichen Veröffentlichungen über Verletzungen 
von Gewerkschaftsrechten über gravierende Fälle 
der Schikanierung und Repression von Arbeit-
nehmern, die ihre gesetzlichen Vertretungs- und 
Vereinigungsrechte in Anspruch nehmen (s. zu-
letzt IGB 2008 und 2009).

Schwierig wird die Gegenwehr gegen solche Ver-
stöße dann, wenn – wie in Serbien – das Arbeits-
recht keine Strafen für gewerkschaftsfeindliche 
Diskriminierung vorsieht, was eine wirksame 
Straf verfolgung erleichtern würde. Auch in BiH 
bleiben derartige Verletzungen ohne Sanktionie-
rung. Einen besonderen gesetzlichen Schutz ge-
niessen allenfalls gewerkschaftliche Mandatsträ-
ger oder auch die selten vorhandenen Betriebsräte 
in diesem Land. 

In Kroatien fällt die Beweislast in Fällen einer in-
direkten Diskriminierung immerhin dem betref-
fenden Arbeitgeber zu: Er hat nachzuweisen, dass 
von ihm veranlasste Maßnahmen gegen aktive Ge-
werkschafter ausschließlich aus dienstlichen oder 
anderen rein arbeitsbezogenen Gründen erfolgen.

Aus Albanien wird ein besonders gravierender 
Vorfall der Verletzung der Koalitionsfreiheit durch 
staatliche Behörden gemeldet. Die beiden natio-
nalen Konföderationen KSSH und BSPSH (s. Anl. 
7.1) wurden aus Gründen ungeklärter Eigentums-
verhältnisse als Nachfolgeorganisationen der frü-
heren Staatsgewerkschaft 2007 mit Brachialgewalt 
durch die Polizei aus ihren Büros vertrieben. Ein-
richtungen, Dokumente etc. wurden bei dieser 
Aktion teilweise zerstört. Eine Rehabilitierung der 
beiden Verbände ist bis heute nicht erfolgt (IGB 
2008). Analog diesem Verhalten können auch 
rechtswidrige Pressionen auf betriebliche Gewerk-
schaftsvertretungen oder gar unzulässige Entlas-
sungen von Gewerkschaftsvertretern in Albanien 
nicht in jedem Fall wirksam geahndet werden. 
Ebenso wenig wie die Gründung „gelber“ Ge-
werkschaften.

In allen Ländern spielen ausländische Investoren 
eine unrühmliche Rolle, indem sie sich in beson-
derem Maße über die bestehenden Landesgesetze 
hinwegsetzen zu können glauben.
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3.2.4 Regelungen zur Interessenvertretung 
 der Beschäftigten im Betrieb – noch   
 weitgehend unbedeutende Rolle der   
 Betriebsräte

Trotz der langjährigen Tradition der Arbeiterräte 
im Selbstverwaltungs-Sozialismus Jugoslawiens 
spielen gewählte Arbeitnehmerräte mit Ausnah-
me Kroatiens in den Ländern des Westbalkan der-
zeit keine ausgeprägte Rolle mehr. Die Struktur 
der Interessenvertretung ist faktisch ganz über-
wiegend monistisch strukturiert und besteht in 
der Regel aus der betrieblichen Gewerkschaftsver-
tretung (GV). Damit aber ist sie wiederum abhän-
gig von dem jeweiligen gewerkschaftlichen Ver-
tretungsgrad vor Ort. 

Dies schafft in Verbindung mit der Struktur der 
auch hier vorherrschenden betriebsbezogenen 
Kollektivverträge (s. mehr im folgenden Ab-
schnitt) Probleme für das Gros der „gewerk-
schaftsfreien“ Betriebe vor allem in der Vielzahl 
der neu entstandenen kleineren und mittleren Un-
ternehmen (KMU).

In Kroatien allerdings wurden zahlreiche Betriebs-
räte bereits im Vollzug des neuen Arbeitsgesetz-
buchs 1995 („Zakon o radu“) ab 1996 eingeführt 
und sind dort mittlerweile weitgehend vor allem 
in größeren und mittleren Unternehmenseinheiten 
etabliert. Ihre Struktur ähnelt derjenigen in Konti-
nentaleuropa, wenn auch mit geringeren Beteili-
gungsrechten ausgestattet (s. den Vergleich zwi-
schen der deutschen und kroatischen Praxis: Kohl 
1998 – in kroatischer Sprache). 

Aber auch in Bosnien und in Serbien hat der Ge-
setzgeber nach der Jahrtausendwende die recht-

liche Möglichkeit der Bildung von Betriebsräten 
in Form einer dualen, von allen Beschäftigten ge-
wählten Interessenvertretung auch neben einer 
bestehenden lokalen Gewerkschaftsvertretung er-
möglicht. Er verlangt aber in jedem Falle aus-
drücklich eine Zusammenarbeit zwischen beiden 
Vertretungsformen und defi niert im Übrigen eine 
klare Trennung der Kompetenzen beider Gremien 
(s. Tab. 5).

Die betriebliche Gewerkschaftsvertretung kann 
 allerdings die Rechte der Information und Kon-
sultation eines Betriebsrats sowie dessen weiteren 
gesetzlichen Beteiligungsrechte in Kroatien sowie 
auch in Bosnien selbst wahrnehmen, wenn ein 
solcher nicht gebildet worden ist. Damit besteht 
seitens der Gewerkschaft aber auch kein beson-
derer Anreiz, überhaupt einen Betriebsrat zur Er-
langung von mehr Vertretungskompetenz im In-
teresse der Beschäftigten einzurichten. Gemäß 
 Arbeitsgesetz 1999 ist in der bosnisch-kroatischen 
Föderation immerhin eine Stellungnahme des Be-
triebsrats in sämtlichen Kündigungsfällen in ei-
nem Unternehmen erforderlich, bei der Kündi-
gung etwa eines behinderten Arbeitnehmern so-
gar dessen formelle Zustimmung. Auch besitzt 
der Betriebsrat in Kroatien bestimmte weiterge-
hende Rechte als üblicherweise eine lokale Ge-
werkschaftsvertretung (s. den Vergleich zwischen 
Deutschland und Kroatien in: Kohl 1998).

In der Praxis spielen Betriebsräte in Kroatien sehr 
wohl, in Bosnien mit bisher rund 300 Gremien in 
der Föderation weit weniger sowie in Serbien bis-
her eher eine marginale Rolle. Schließlich sollten 
die näheren Bestimmungen für deren Wirken hier 
auch in einem Spezialgesetz defi niert werden, das 
bisher noch nicht vorliegt. In Montenegro hat man 

Tabelle 5: Beziehungen zwischen Betriebsrat und betrieblicher Gewerkschaftsvertretung (GV)

Betriebsrat Gewerkschaftsvertretung (GV)

Kroatien 
(Gesetz von 1995)

Bildung ab 21 AN möglich; Gesetz
schreibt Kooperation mit GV vor

Falls kein BR vorhanden, besitzt GV dessen Rechte

Bosnien (1999/2006)
duale Interessenvertretung 
(selten)

Bildung ab 15 AN möglich; Verpfl ichtung zur 
Kooperation mit GV
(in Föderation BiH rd. 300 BR)

GV hat Recht der Teilnahme an BR-Sitzungen; 
falls kein BR vorhanden, besitzt GV dessen Rechte 

Serbien (2002) duale 
Interessenvertretung (bisher 
ohne Ausführungsgesetz)

Bildung ab 51 AN möglich; 
kann ggf. auch Firmentarifvertrag abschließen, 
falls mehr als 50% der Belegschaft dies wünscht

Voraussetzung für derartigen Tarifabschluss:       
im Betrieb: keine GV vorhanden
(praktisch kaum Bedeutung)
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ohnehin nach der Trennung von Serbien 2006 die 
zuvor laut Arbeitsgesetz von 2003 bestehende 
Möglichkeit der Bildung von Betriebsräten aufge-
geben. Diese ist im neuen Arbeitsgesetz vom 
Herbst 2008 nicht mehr enthalten.

In Mazedonien hingegen, wo bisher nur eine mo-
nistische Vertretungsform via lokale Gewerkschafts-
vertretung existiert, wird die Möglichkeit ihrer 
Einführung diskutiert und von Teilen der Ge-
werkschaften befürwortet. In Albanien hat der 
Gesetzgeber 2008 die Möglichkeit der Bildung 
 einer Arbeitnehmervertretung in Betrieben ab 20 
Beschäftigten mit zahlreichen Informationsrechten 
geschaffen (IGB 2009).

Im Übrigen stehen die Gewerkschaften in dieser 
Region der Institution Betriebsrat – mit Ausnahme 
Kroatiens – insgesamt eher skeptisch gegenüber. 
Sie befürchten dadurch eine unwillkommen Kon-
kurrenz oder gar eine Infragstellung ihrer eigenen 
Existenz, obgleich sie bei einer vernünftigen Nut-
zung dieses Instruments davon nach aller Erfah-
rung durch erweiterte Beteiligungsrechte der 

 Arbeitnehmer, eine engere Kooperation mit den 
Gewerkschaften und vor allem durch deutlich 
vergrößerte Chancen der Mitgliederrekrutierung 
eher profi tieren würden. Außerdem ist im Blick 
auf frühere Erfahrungen auch von einer unter-
schiedlichen Praxis der früheren Arbeiterräte im 
vormaligen Jugoslawien auszugehen. In der öf-
fentlichen Meinung wurde in der Transforma-
tionsphase daher dem früheren System der Selbst-
verwaltung zu Unrecht oft vorgehalten, an dem 
Versagen des Sozialismus titoistischer Prägung 
mitschuld gewesen zu sein.

Rechtlich gesehen sind die Mindestvorausset-
zungen für eine Anwendung der EU-Richtlinie 
zur Information und Konsultation 2002 in den 
Ländern, die die Institution Betriebsrat vorsehen, 
zwar gegeben, aber doch unterschiedlich gesetz-
lich ausgestaltet. Dies vermag folgende Zusam-
menstellung (Übersicht 24) im Detail aufzuzeigen. 
Sie bezieht auch die Republika SrpskaRepublika Srpska (RS) als Teil 
von Bosnien und Herzegowina mit ihrer eigenen 
Gesetzgebung von 2001 mit ein.

Übersicht 24: Ausstattung sowie Kompetenzen der Betriebsräte durch Gesetz bzw. Kollektivvereinbarung (KV)  
 in Südosteuropa

HR SRB BiH RS

Bereitstellung von Büros etc. auf 
Kosten des Arbeitgebers (AG) ✓ falls KV gemäß KV gemäß KV

Geregelte Freistellung von 
Betriebsräten von ihrer Arbeit

6 h pro Woche, 
ggf. auch völlig 

falls durch KV geregelt 6 h pro Woche 2 bis 4 h pro Monat 

Freistellung zur Qualifi zierung ✓ – – –

Kostenübernahme von Experten ✓ – – –

Recht auf Information durch AG
nicht: 

Wirtschaftsdaten
✓ 

(gemäß KV)
✓ ✓

Recht auf Konsultation mit AG ✓ ✓ 
(gemäß KV)

✓ ✓

Mitwirkung/Mitbestimmung durch 
Betriebsvereinbarung?

✓
(teilweise)

✓
(gemäß KV)

✓
(gemäß KV)

keine Regelung

Abhaltung Betriebsversammlung 2x pro Jahr – 2x pro Jahr möglich

Informationspfl icht des BR 
gegenüber Belegschaft 

regelmäßig              
erforderlich

keine Regelung keine Regelung ggf. zusammen mit AG

GV übernimmt Rechte des BR, 
falls dieser nicht existiert ✓ – ✓ –
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Übersicht 25: Anteil der durch Gewerkschaft sowie Betriebsräte vertretenen Arbeitnehmer im Unternehmen 
 (im Verhältnis zum Organisationsgrad)

Organisationsgrad Betr. Interessenvertretung

HR MK MNE SRB BiH AL

35 30 35 33 30 23Organisationsgrad

50 30 50 25 50 25Betr. Interessenvertretung

50

40

30

20

10

0

Die Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen so-
wie die Übernahme der Kosten für Personal und 
ggf. auch Experteneinsatz sind lediglich in Kroa-
tien gesetzlich ausreichend geregelt, ansonsten al-
lenfalls durch besondere Vereinbarung mit dem 
jeweiligen Arbeitgeber zu erreichen. Das gleiche 
Bild zeigt sich bei der teilweisen oder gar kom-
pletten Freistellung von gewählten Arbeitnehmer-
vertretern von der Arbeit sowie auch zu deren er-
forderlichen Qualifi zierung für die Wahrnehmung 
ihres Mandats: Das gesetzlich vorgesehene Mini-
mum erlaubt kaum den erforderlichen Einsatz 
 einer Interessenvertretung in mittleren oder gar 
Großbetrieben.

Als Fazit dieser institutionellen Ausgangslage er-
gibt sich für die Intensität und Qualität der be-
trieblichen Interessenvertretung in dieser Region 
folgendes, auf Schätzungen bzw. Analysen der Be-
obachter beruhendes Bild (vgl. Übersicht 25):

• Nimmt man den jeweiligen Anteil der durch 
eine betriebliche Gewerkschaftsvertretung so-
wie darüber hinaus durch einen Betriebsrat ins-
gesamt vertretenen Arbeitnehmer in einem 
Land, so ist dieser in Mazedonien, Albanien 
und Serbien kaum höher als der Prozentsatz 
der in einer Gewerkschaft jeweils organisierten 

Beschäftigten. (Der niedrigere Wert in Serbien 
resultiert aus einer lückenhafteren Interessen-
vertretung im Privatsektor.)

• Einen höheren Anteil als Folge der Verbreitung 
von Betriebsräten und einer stärkeren Präsenz 
der Gewerkschaften in Mittel und Großbe-
trieben erreichen hingegen die Arbeitnehmer in 
Kroatien und Bosnien.

• Für Montenegro wird ein vergleichbar hoher 
Anteil wie in Bosnien und Kroatien angegeben, 
was auf eine vergleichsweise stärkere Verbrei-
tung betrieblicher gewerkschaftlicher Vertre-
tungsstrukturen schließen lässt. Inwieweit dies 
auch für die zahlreichen im Zuge der Privatisie-
rung neu entstandenen kleinen und Mikro-Un-
ternehmen des zu 74% durch den Dienstleis-
tungssektor geprägten Landes zutrifft, ist zu 
bezweifeln und bedürfte einer näheren Prü-
fung.

Die Aktivitäten der Betriebsgewerkschaften sind 
darüber hinaus immer in erster Linie auf den Ab-
schluss von Kollektivverträgen gerichtet. Deren 
Ergebnisse sind dann auch maßgeblich für eine 
Aussage über die Reichweite der von ihrem Wir-
ken erfassten Arbeitnehmer eines Landes.
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3.2.5 Tarifvertragsrecht und -praxis, 
 Reichweite von Branchentarifverträgen,   
 Abdeckung der Arbeitnehmer durch   
 Kollektivvereinbarungen

Wie zuvor bereits für Mittelosteuropa dargestellt, 
ist die Kollektivvertragslandschaft im westlichen 
Balkan erneut weitgehend geprägt durch die Do-
minanz von Firmentarifverträgen. Daneben sind 
sowohl im öffentlichen Sektor wie auch in der Pri-
vatwirtschaft in unterschiedlichem Maße Flächen-
tarifverträge in bestimmten Ländern verbreitet, 
die zu analog höheren Tarifbindungsraten der Be-
schäftigten führen. Zumal dann, wenn diese dann 
Allgemeinverbindlichkeit gegenüber sämtlichen 
Arbeitgebern einer Branche erlangen können, wo-
rauf im einzelnen noch einzugehen ist.

Generell sind des weiteren hier aber auch zumeist 
tripartite Rahmenregelungen im Zusammenspiel 
zwischen dem zuständigen Ministerien und den 
Sozialpartnern vereinbart. Diese gelten dann als 
kollektiver Rahmenvertrag für alle Beschäftigten 
im privaten oder im öffentlichen Sektor. Sie ent-
halten allerdings substanziell in aller Regel kaum 
mehr als die ohnehin geltenden gesetzlichen Min-
deststandards plus einiger weiterer Bestandteile 
wie hinsichtlich Zulagen, Essensgeld, Abfi ndun-
gen, Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen. Kon-
krete Lohnskalen sind indessen darin nicht vorzu-
fi nden, allenfalls Regelungen hinsichtlich eines 
allgemeinen oder in der Branche zu konkretisie-
renden Mindestlohns. Die staatliche Seite ist hier 
vielfach ohnehin weniger an einem konkreten 
 Sozialdialog interessiert, sondern an der Durch-
setzung ihrer politischen Ziele und zudem von 
Vorgaben internationaler Finanzinstitutionen ab-
hängig (s. FES-Informationen aus SOE 3/09).

Solche tripartiten Rahmenverträge unter Mitwir-
kung des Staates fi nden sich in den beiden Enti-
täten von BiH, in Mazedonien sowie in Monte-
negro, in der Regel mit einer Gültigkeit für alle 
betroffenen Arbeitnehmer des öffentlichen oder 
des Privatsektors. Es wäre allerdings verfehlt, da-
rin zugleich eine komplette Tarifabdeckung aller 
Beschäftigten zu erkennen, da beispielsweise in 
den letzt genannten Ländern Mazedonien und 
Montenegro bisher noch keine gesetzlichen Min-
destlöhne eingeführt worden sind. 

Auf Branchenebene sind in einigen Ländern in 
jüngster Zeit eine zunehmende Zahl sektoraler 

Abschlüsse zu verzeichnen. Sie beziehen sich 

• primär auf den öffentlichen Sektor in Serbien, 
den beiden Teilrepubliken in BiH, weite Teile 
des öffentlichen Dienstes und öffentlicher Ver-
sorgungs- und Dienstleistungsbereiche in Ma-
zedonien sowie auch in Albanien.

• Aber auch im Privatsektor sind eine größere 
Anzahl von Branchentarifverträgen in Kroatien 
(17), in Montenegro (17), in Mazedonien (16 – 
davon einige in jüngster Zeit abgeschlossen) zu 
verzeichnen. Vergleichsweise wenige dagegen 
bisher in Bosnien und Herzegowina.

Kollektivverträge auf Unternehmensebene domi-
nieren hingegen nach wie vor 

• im Privatsektor Serbiens (unter der Vorausset-
zung, dass die Betriebsgewerkschaft mindes-
tens 15% der Beschäftigten repräsentiert),

• weithin auch in Kroatien, hier allerdings oft als 
ergänzende Unternehmensvereinbarungen zu 
den Branchenverträgen,

• ebenso auch in Albanien.

Hinzu kommt die Möglichkeit einer erweiterten 
Tarifabdeckung durch Allgemeinverbindlicher-
klärung von Kollektivverträgen seitens des zu-
ständigen Ministeriums. In Kroatien betrifft dies 
derzeit 6 Branchenabkommen (Tourismus, Gast-
gewerbe, Handel, Bau, Holzindustrie sowie Hand-
werks-, Klein- und Mittelbetriebe). Sämtliche Ar-
beitgeber dieser Branchen sind somit den beste-
henden Tarifbestimmungen unterworfen – unab-
hängig von ihrer Verbandsmitgliedschaft in einer 
Arbeitgebervereinigung. In Serbien wurden eben-
falls die Kollektivverträge von 6 Branchen des öf-
fentlichen Sektors als allgemeinverbindlich erklärt 
und erlangten damit landesweite Gültigkeit.

Prinzipiell einsetzbar ist dieses Instrument auch 
in Albanien, sofern ein Branchentarifvertrag mehr 
als 50% der jeweiligen Beschäftigten erfasst. 
Rechtlich ausgeschlossen bleibt dies dagegen bis-
her in Mazedonien.

Die faktische Tarifbindung und -abdeckung ist in 
dieser Region insgesamt gesehen in ihrer materi-
ellen Auswirkung derzeit noch vergleichsweise 
gering. Dies trotz einer z.T. höheren Abdeckung 
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durch nationale Rahmen-Tarifregelungen, wie sie 
in Montenegro und Bosnien üblich sind, aber da-
mit noch keineswegs die jeweilige Lohnhöhe defi -
nieren. Aussagekräftiger sind hier eher die ange-
gebenen Werte für Kroatien mit seinen zahlrei-
chen Unternehmens- und Branchentarifverträgen. 
Hier wurde 2008 erstmals auch ein gesetzlicher 
Mindestlohn anstelle der bisherigen tarifvertrag-
lichen Minimallöhne eingeführt. 

3.2.6 Streikrecht und Streikppraxis 

Das Streikrecht wird wie die Vereinigungsfreiheit 
als solche in allen Staaten der Region prinzipiell 
durch Verfassung und/oder Sondergesetz ge-
währleistet. Seine Wahrnehmung wird aber eben-
so durch eine Reihe administrativer Bestim-
mungen eingedämmt. Gewisse Beschäftigten-
gruppen bleiben davon gänzlich ausgeschlossen.

Dabei stand ersichtlich vor allem zu Beginn der 
Transformationsphase die Angst Pate, die öffent-
liche Ordnung könnte durch unkontrollierbare 
Streikwellen außer Kontrolle geraten, die allge-
meine Versorgung nicht mehr gesichert und durch 
all dies auch ausländische Investoren von einem 
Engagement vor Ort abgeschreckt werden. All 
dies ist in keiner Weise in dieser Form eingetreten. 
Die Bereitschaft zu Arbeitskämpfen ist vielmehr 

mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen nahezu 
völlig zum Erliegen gekommen. Zu alledem wur-
de in drei der sechs Länder der Arbeitgeberseite 
das Recht der Aussperrung zuerkannt.

Einschränkungen für eine Beteiligung an einem 
Arbeitskampf bestehen für folgende Personen-
gruppen:

• Angehörigen des öffentlichen Dienstes ist es 
nur in beschränktem Maße gestattet, sich an 
Streikmaßnahmen zu beteiligen: so in Albanien 
in keiner Weise, in Kroatien nur im Rahmen be-
stimmter Restriktionen.

•  Beschäftigte in sog. „wesentlichen Diensten“ (in 
Versorgungsbetrieben, Einrichtungen der öf-
fentlichen Sicherheit etc.) sind ebenfalls von ei-
ner Streikbeteiligung in Serbien und Albanien 
ausgeschlossen.

•  In der Republika Srpska darf es im öffentlichen 
Sektor keine Produktionsunterbrechung geben.

•  Keine grundsätzlichen Einschränkungen gibt es 
hingegen in Mazedonien: Hier dürfen auch An-
gehörige der Armee maximal einmal im Jahr in 
einen Ausstand treten.

Übersicht 26: Anteil der durch Tarifverträge insgesamt abgedeckten Arbeitnehmer 

Organisationsgrad Tarifbindung

HR MK MNE SRB BiH AL
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Administrative Aufl agen vor Durchführung eines 
Streiks beziehen sich im wesentlichen auf be-
stimmte Ankündigungspfl ichten. Sie besagen für

• Serbien: eine Ankündigungsfrist von mindes-
tens 15 Tagen gegenüber dem Arbeitgeber vor 
Streikbeginn;

•  Montenegro: üblicherweise 5, in „wesentlichen“ 
Diensten 10 Tage zuvor;

•  BiH, bosnisch-kroatischer Teil: generell 10 Tage; 
in der RS: 8 Tage vor Streikbeginn.

In nahezu allen Fällen ist ein Streik als ultima ra-
tio einer Tarifauseinandersetzung oder eines Ar-
beitskonfl ikts nur nach obligatorischen Schlich-
tungs- oder Schiedsverfahren oder einer vorhe-
rigen freiwilligen Mediation und Konziliation mit 
wiederum bestimmten und teilweise ausgedehn-
ten „Abkühlungs“-Fristen rechtlich zulässig. Die-
se Vorschriften dienen sowohl der Kompromiss-
fi ndung als auch der als notwendig angesehenen 
Beruhigung in einer „heißen“ Phase. Widrigen-
falls kann eine Arbeitsniederlegung durch Ge-
richtsurteil als illegal erklärt werden. Dies wiede-
rum kann für die Beteiligten und insbesondere die 
gewerkschaftliche Streikleitung zu gravierenden 
Regressforderungen oder auch sonstigen Maßre-
gelungen führen. 

Eine Aussperrung durch die Arbeitgeber ist in 
BiH maximal bis zur Hälfte der am Streik Beteili-
gten rechtlich zulässig, desgleichen auch in Kroa-
tien. In Mazedonien allerdings nur in dem deut-
lich beschränkteren Maß von bis zu 2% der jewei-
ligen Streikpersonen. Diese rechtlich gegebene 
Möglichkeit spielte in der Praxis bislang keine 
Rolle, sie entspringt vielmehr eher einem forma-
len Paritätsgrundsatz.

All dies hat neben der allgemeinen Konjunktur- 
und Arbeitsmarktlage sowie einer ohnehin ver-
breiteten Migrationsbewegung dazu beigetragen, 
dass Flächenstreiks mit Ausnahme bestimmter 
Aktionen im öffentlichen Bereich durch bestimmte 
Berufsgruppen derzeit in Südosteuropa so gut wie 
nicht stattfi nden. Ausstände sind höchstens bei 
einzelnen Unternehmen im Falle der Verletzung 
bestehender tarifl icher Bestimmungen oder nicht 
begründeter Lohnrückstände zu verzeichnen. Sie 

sind damit z.T. eher als Gegenwehr denn als ein 
aktives Instrument im Rahmen eines Verteilungs-
kampfes zu werten.

3.2.7 Mindestlöhne als Ersatz für 
 Kollektivverträge – Auswirkungen    
 der Verhandlungssysteme auf die 
 Verteilungspolitik

Die materiellen Effekte des Sozialdialogs und der 
spezifi schen Formen der Verhandlungs- und Ver-
tragspolitik im westlichen Balkan sind an einer 
Reihe aussagekräftiger Indikatoren und Kennzif-
fern abzulesen. Dazu zählen im wesentlichen der 
Mindestlohn und der Durchschnittslohn in einem 
Lande im Kontext der dazugehörigen wirtschaft-
lichen Rahmendaten. Die Datenlage ist im Ver-
gleich mit den neuen Mitgliedsländern der EU in 
Osteuropa hier allerdings dürftiger, da sie durch 
Eurostat mit Ausnahme der beiden Kandidaten-
länder Kroatien und Mazedonien noch nicht sy-
stematisch und fortlaufend verfolgt wird. Hinzu 
kommt, dass bestimmte volkswirtschaftliche Ag-
gregate – wie z.B. die jeweilige Produktivität – 
nicht jeweils vergleichbar gemessen und wieder-
gegeben werden. Sie sind, um bei dem letzteren 
Beispiel zu bleiben, im Übrigen auch den am Ta-
rifgeschehen im Lande Beteiligten selbst nicht in 
dem Maße wie erforderlich geläufi g, wie Verhand-
lungsplanspiele vor Ort erwiesen haben. Des wei-
teren hat die Konzentration auf die jeweiligen Un-
ternehmenslage und darauf bezogene Abschlüsse 
ohnehin eine veränderte Herangehensweise und 
Orientierung primär an einzelwirtschaftlichen Da-
ten zu Folge.

Als eine erste Annäherung an die Ergebnisse der 
Verteilungspolitik kann ein Quervergleich we-
sentlicher Rahmendaten in dieser Region dienen 
(Übersicht 26a).

Bei diesem Tableau fällt zunächst auf, dass in zwei 
der sechs Länder kein gesetzlicher Mindestlohn 
besteht. Eine untere Schwelle der Entlohnung bie-
tet in Mazedonien lediglich die jeweils niedrigste 
Lohngruppe, soweit ein entsprechender Bran-
chentarifvertrag vorliegt. Die Bandbreite reicht 
hier von der Textil- und Lederindustrie mit einem 
Eingangslohn von umgerechnet 75 bzw. 68 Euro 
bis etwa zu den Gesundheitsberufen mit einem 
Monatsverdienst von derzeit (2008/9) rd. 218 
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Übersicht 26a: Höhe von Mindestlohn (in €) und dessen Anteil am Durchschnittslohn in Südosteuropa (%) 2008 

HR MK MNE SRB BiH AL

Mindestlohn 381 (75–218)1 (55) 159 159/142* 138

Durchschnittslohn 1.000 250 630 400 514/452* 350

Anteil Mindestlohn (%) 38 (30) ? 39 31 41

BIP-Wachstum (%) 2,4 5,0 8,1 5,4 5,5 7,2

Arbeitslosigkeit (%) 13,4 33,8 10,8 18,8 40,6 ca. 332

* Werte in RS

1 niedrigste Lohngruppen lt. Tarifvertrag Textilindustrie bzw. Gesundheitswesen 2008
2 Neben dem offi ziellen Wert von 13% wird die tatsächliche Arbeitslosigkeit auf 30-35% geschätzt; sie wird wegen des hohen Anteils an informeller 
   Beschäftigung allerdings (ähnlich wie auch in BiH und MK) nicht registriert.

Euro. Die Bemessungsgrundlage für die Bezah-
lung von Sozialbeiträgen u.ä. liegt hier bei 166 
Euro, dies entspricht 65% des Durchschnittslohns 
im Land. Die tatsächlichen niedrigsten Einkom-
men dürften deutlich unter dieser Schwelle der 
Bemessungsgrundlage liegen.

In Montenegro besteht bisher ebenfalls kein ge-
setzlicher Mindestlohn. Der in Klammern angege-
bene Wert von 55 Euro entspricht lediglich dem 
Mindestbetrag, ab dem die landesüblichen Sozial-
beiträge seitens eines Arbeitgebers zu berechnen 
sind (ggf. auch für Teilzeitkräfte). Dies ist ange-
sichts eines Durchschnittslohns im Land von gut 
600 Euro ein enorm niedriger Wert. Es kann also 
nicht verwundern, dass von gewerkschaftlicher 
Seite und weiteren Stimmen im Lande ein gesetz-
licher Mindestlohn für Montenegro seit langem 
gefordert wird. Als erstes Ergebnis unter Betei-
ligung des Mitte 2008 eingerichteten nationalen 
tripartiten Sozialrats kann die Novellierung des 
montenegrinischen Arbeitsgesetzes vom Septem-
ber 2008 gesehen werden, das die in den Kollek-
tivverträgen jeweils zu berücksichtigenden wirt-
schaftlichen Parameter im einzelnen umschreibt.

Kroatien hat im Juli 2008 immerhin erstmals ei-
nen nationalen Mindestlohn nach den sich über 
Jahre hinziehenden internen Debatten gesetzlich 
fi xiert, nachdem sich der zuvor bilateral zwischen 
den Sozialpartnern auf nationaler Ebene festge-
legte Minimumbetrag als nicht mehr anpassungs-
fähig und schon längst nicht mehr als ausreichend 

zur Existenzsicherung einer Vollzeitkraft erwiesen 
hatte.

Der Anteil der Mindestlöhne am jeweiligen Durch-
schnittseinkommen bewegt sich westlichen Bal-
kan ähnlich wie auch in Mittelosteuropa in einer 
Bandbreite zwischen mageren 30 und 40%. Da die 
Entscheidung darüber von den Regierungen in 
der Regel im Benehmen oder in Absprache mit 
dem jeweiligen nationalen Wirtschafts- und Sozi-
alrat getroffen wird, lässt der sich hier zeigende 
Befund Rückschlüsse auf die Qualität des tripar-
titen Sozialdialogs insgesamt in einem Land zu. 

Der jüngste „Progress-Report“ der EU-Kommissi-
on vom November 2008 hat den Zustand des so-
zialen Dialogs auf dieser Ebene, bezogen auf die 
einzelnen Länder des Westbalkan, wie in Tab. 6 
dargestellt, entsprechend kritisch qualifi ziert.

Auf der anderen Seite ist in den vergangenen Jah-
ren im Westbalkan ein äußerst dynamisches Wirt-
schaftswachstum zwischen 6 und 10% jährlich zu 
verzeichnen gewesen, was sich durch die globale 
Krise nun deutlich abgeschwächt hat, im Einzel-
fall aber immer weiterhin im positiven Bereich 
bleiben dürfte (s. Anh. 4.4). Dennoch ist es offen-
sichtlich nur in Kroatien und Montenegro – in er-
ster Linie wohl dank des hier boomenden Touris-
mus – gelungen, die damit erreichten Produktivi-
tätsfortschritte auch angemessen an die jeweiligen 
Beschäftigten weiterzugeben. Maßgeblich ist da-
bei immer auch die jeweils dominierende Tarifver-
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tragsform und der Anteil der von einem Kollek-
tivvertrag abgedeckten Personen (s. o. Übersicht 
26).

Eine entscheidende Rolle bei der Verteilungspoli-
tik spielt dabei immer auch der jeweilige Beschäf-
tigungsstand und die aktuelle Höhe der natio-
nalen Arbeitslosenrate. Die reale Arbeitslosigkeit 
beträgt in Mazedonien, BiH und Albanien jeweils 
deutlich über 30%, in den übrigen Ländern zwi-
schen 15 und 20%. Dies wirkt sich teilweise hem-
mend auf die Durchsetzungsfähigkeit von Ge-
werkschaften und damit die erzielten verteilungs-
politischen Ergebnisse aus (s. Tab. A 4.5 im An-
hang). Hinzu kommt, dass jeweils hohe Anteile 
von Personen in den drei genannten Ländern im 
informellen Sektor tätig sind.

Des weiteren sind angesichts dieser Situation 
große Kontingente der Erwerbsfähigen außer Lan-
des tätig. Diese Migration mildert zwar die Ar-
beitslosigkeit und stärkt die nationale Volkswirt-
schaft durch hohe laufende Rücküberweisungen 
aus den Verdiensten im Ausland. Sie ist auch, so-
weit dadurch bereits Engpässe in bestimmten 
 Teilarbeitsmärkten durch Fachkräftemangel ent-
standen sind, ein Anlass für eine aktivere Vertei-
lungspolitik, wie vergleichbare Trends in Rumä-

nien oder den baltischen Staaten etwa bei der 
Mindestlohnentwicklung der letzten Jahre auf-
zeigten. In der gegenwärtigen Weltwirtschaftskri-
se wirkt dieser Trend dagegen um so weniger, je 
häufi ger Migranten und Wanderarbeiter ihre Jobs 
verlieren und bei Personalabbau als erste nach 
Hause geschickt werden. 

Ein weiteres Ergebnis der Form der praktizierten 
Tarifpolitik ist der Grad der Einkommensdifferen-
zierung innerhalb der Arbeitnehmer eines Landes. 
Es gibt, wie im jüngsten Bericht der EU-Kommis-
sion über „Arbeitsbeziehungen in Europa 2008“ 
(EC 2009) erneut unterstrichen, einen evidenten 
Zusammenhang zwischen gewerkschaftlichem 
Organisationsgrad sowie den Verhandlungs- und 
Vereinbarungsstrukturen eines Landes und der 
messbaren Lohnungleichheit zwischen Höchst- 
und Niedrigstverdienern sowie des weiteren auch 
zwischen Männern und Frauen. Die Lohnsprei-
zung ist in den vormals sozialistischen Ländern 
Osteuropas im Ganzen weit ausgeprägter in ihrer 
absoluten Bandbreite als in Westeuropa. Weniger 
allerdings in den Ländern mit verbreiteten Bran-
chenverträgen und einem höheren gewerkschaft-
lichen Mitgliederstand in Ost und West (s. Details 
oben in Übersicht 20).

Tabelle 6: Wirksamkeit der jeweiligen nationalen Wirtschafts- und Sozialräte und des Sozialdialogs in 
 Südosteuropa (aus der Sicht der EU)

Kroatien Wirtschafts- und Sozialrat 

(neu gegründet 1999)

„Tripartite social dialogue is already well established...  

…has resulted in the Act on minimum wage“ (2008)

Mazedonien Wirtschafts- und Sozialrat 

(gegründet 1995)

„Economic and Social Committee does not fulfi l its role...
Until the labour law is amended accordingly, it is not possible to ensure a         
functional social dialogue.“

Montenegro Nationaler Sozialrat
(seit Mitte 2008)

„Some progress has been made in social dialogue… 

A Social Council was established in June 2008“

Serbien Wirtschafts- und Sozialrat 

(gegründet 2005)

„Social Dialogue is still weak. The role and capacity of the Socio-Economic Council 
still need to be fully developed.“

Bosnien und 
Herzegowina

Kein landesweiter Wirtschafts- und 
Sozialrat, nur auf der Ebene jeweils 
der „Entitäten“

„No development in establishing the trade union confederation (KSBH)…            
No country-wide Economic and Social Council has been established.“

Albanien Nationaler Arbeitsrat
(gegründet 1996)

“The absence of a revised labour law is hampering the transformation of 
the National Labour Council into a National Social and Economic Council.”

Zitate: Progress Reports der EU vom November 2008
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Eine höhere Ungleichverteilung trifft folglich auch 
für den Westbalkan mit Ausnahme Kroatiens zu. 
Dies folgt rein rechnerisch bereits aus der Tatsa-
che, dass es bei einem niedrigen Anteil der Min-
destlöhne am Durchschnittseinkommen eines Lan-
des entsprechend große Anteile von Personen mit 
einem vielfach höheren Einkommen geben muss, 
die den Landesdurchschnitt im Verhältnis zum 
Mindestlohnniveau entsprechend anzuheben in 
der Lage sind. Ganz abgesehen von dem Faktum 
der „Kuvertlöhne“ (d.h. den nicht deklarierten 
Teilen der Entlohnung), die auch in dieser Region 
verbreitet sind. Bei einer vertraglich wenig oder 
kaum regulierten Entgeltpolitik liegen die Ver-
dienste der qualifi zierteren Fachkräfte stets deutlich 
überproportional über der Entlohnung geringer 
qualifi zierter und häufi ger angebotener Tätigkei-
ten als im umgekehrten Fall (vgl. EC 2009, Teil 3).

3.2.8 Kontrolle der Umsetzung von 

 Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten

Die Qualität der Arbeitsrechte und der Arbeits-
standards hängen einesteils sowohl von den vor-
handenen kodifi zierten Rechtsnormen und dem 
praktizierten Sozialdialog ab. Entscheidend ist 
aber immer die Einhaltung der Vereinbarungen 
des sozialen Dialogs und des geltenden Rechts in 
der alltäglichen Wirklichkeit. Zu deren Kontrolle 
bedarf es durchsetzungsfähiger Akteure und 
 Instanzen mit einer ausreichenden Sanktions-
macht.

Für den westlichen Balkan sind hier wiederum 
deutliche Differenzierungen angesagt. Wo eine 
größere Dichte an Vereinbarungen und ein höhe-
rer Grad an Regulierung erreicht werden konnten, 
sind die hier anzutreffenden Standards höher als 
im umgekehrten Falle. Insbesondere zeigen sich 
solche Defi zite dort, wo eine rechtliche Kontrolle 
nicht korrigierend oder auch abschreckend ein-
greifen kann. Deutliche Unterschiede der realisier-
ten Arbeitsrechtsstandards erweisen sich hier wie 
zuvor schon bei den anderen Analyse-Ebenen 
zwischen dem EU-Kandidatenland Kroatien und 
seinen Nachbarn des westlichen Balkan.

Die hier zu einem Vergleich heranzuziehenden 
Standards der Koalitionsfreiheit und des Sozial-
dialogs beziehen sich neben der Frage ihrer jewei-
ligen rechtlichen Voraussetzungen durch entspre-

chende Gesetze und Vorschriften im wesentlichen 
auf folgende fünf Bereiche:

•  die Präsenz einer Interessenvertretung mög-
lichst in allen Unternehmensgrößenklassen mit 
garantierten Befugnissen,

•  die Garantie vergleichbarer Arbeits- und Ent-
lohnungsbedingungen für vergleichbare Tätig-
keiten durch wirksame Kollektivvereinbarun-
gen,

•  die Tätigkeit von Instanzen der Konfl iktrege-
lung in Fragen des kollektiven Arbeitsrechts 
(vor allem in der Tarifvertragspolitik und beim 
praktizierten Streikrecht)

•  die praktische Wirksamkeit der Arbeitsinspek-
tion und 

•  die gerichtliche Kontrolle und der dadurch er-
möglichte Rechtsschutz in Fragen des individu-
ellen und kollektiven Arbeitsrechts im Falle of-
fensichtlicher Verstöße.

Einen besonderen Aspekt dieser Bilanz bilden fer-
ner eine angemessene Existenzsicherung durch 
garantierte Mindestlöhne sowie zusätzliche staat-
liche Transferleistungen.

Was die genannten Punkte betrifft, sind die Stär-
ken und Schwächen und besonderen Defi zite der 
betrieblichen Interessenvertretung und der Kol-
lektivvertragspolitik einschließlich der Mindest-
lohnsicherung bereits im einzelnen in der zweiten 
Hälfte dieses Hauptteils der Studie (3.2) darge-
stellt worden. Die sich hier zeigenden rechtlichen 
Lücken ebenso wie die bestehenden Restriktionen 
der Koalitionsfreiheit bedürfen im Zuge einer 
 Heranführung an die EU-Mitgliedschaft und -In-
tegration weiterer gezielter Initiativen in den ein-
zelnen Ländern.

Unabhängig von den Lücken der Rechtsetzung 
und des Satzungsrechts ist an dieser Stelle der 
Studie aber das Augenmerk besonders auf die 
Umsetzung und Förderung und Kontrolle des 
vorhandenen Rechts zu legen.

Die Instanzen der Konfl iktregulierung wurden in 
den untersuchten Ländern z.T. in jüngster Zeit er-
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weitert neben der Funktion der Schlichtung und 
Schiedstätigkeit (Arbitrage) um den Aufgabenbe-
reich der z.T. freiwilligen Mediation (Beratung) 
und Konziliation (Vermittlung und Hilfe zur 
Kompromissfi ndung) vor einer möglichen Eskala-
tion in Form von Arbeitskämpfen oder der Einrei-
chung einer gerichtlichen Klage. Dieser Aspekt 
der Konfl iktbewältigung befi ndet sich allenthal-
ben noch in seinen Anfängen, denn die entspre-
chenden Dienste werden noch selten in Anspruch 
genommen.

In der Regel dienen diese neuen Instanzen vor 
allem der Durchführung obligatorischer Schieds-
verfahren bei Tarifauseinandersetzungen. So wur-
de in Serbien 2005 eigens eine öffentliche „Agen-
tur für die Beilegung von Arbeitskonfl ikten“ ein-
gerichtet. In Montenegro ist bei Konfl ikten in Be-
reichen von „öffentlichem Interesse“ ebenfalls 
eine Zwangsmediation und Arbitrage rechtlich 
vorgeschrieben, für den Privatsektor allerdings 
nicht. Auch in Albanien bestehen staatliche Me-
dia tions- und Konfl iktlösungs-Agenturen, die vor 
einem möglichen Arbeitskampf einzuschalten 
sind. Ähnliches gilt für Mazedonien und Kroa-
tien.

Offen bleibt hier aber, inwieweit diese Institu-
tionen auch bei der Auslegung strittiger Tarifver-
tragsaspekte herangezogen werden können oder 
tatsächlich werden, und in solchen Fällten auch 
ihre Wirksamkeit entfalten.

Diese Funktion ist traditionell in dieser Region 
eher die Domäne der Arbeitsinspektion, soweit 
sie mit entsprechenden Kontroll- und Entschei-
dungskompetenzen ausgestattet ist. Dies ist in-
soweit in Serbien der Fall, wo von umfassenden 
Rechten auch zur Korrektur von Rechtsverlet-
zungen (inklusive rechtswidriger Kündigungsfäl-
le) berichtet wird. Fraglich ist dabei aber immer 
die Wirkung der möglichen auszusprechenden 
Sanktionen. Ähnliche weiter gefasste Befugnisse 
zur Überwachung von Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz besitzt auch die Arbeitsinspektion in Mon-
tenegro. Ihre personelle Ausstattung ermöglicht 
im Übrigen auch eine reguläre Überwachung der 
einzelnen Unternehmen in einer vergleichsweise 
dichten zeitlichen Folge.

Die personelle Ausstattung ist eine Frage, die für 
Kroatien negativ beantwortet wird, da nach Aus-

sagen des Gewerkschaftsbundes SSSH bei der Ar-
beitsinspektion 50% der Stellen derzeit nicht be-
setzt sind. In Mazedonien wurde zwar das ent-
sprechende Personal, so der letzte Progress-Report 
der EU, um 30% aufgestockt (von 96 auf 129 Stel-
len); seine Sanktionsmöglichkeiten werden aber 
von den Gewerkschaften als vergleichsweise 
schwach eingeschätzt.

In Bosnien-Herzegowina besitzt die Arbeitsin-
spektion umfassende Kontrollrechte auch der 
Umsetzung von Gesetzen und Tarifverträgen. Ein 
neuerer Gesetzentwurf zielt hier sogar bis hin zur 
Möglichkeit eines Stops des betrieblichen Produk-
tionsprozesses im Fall gravierender Verstöße ge-
gen Arbeits- und Gesundheitsschutznormen. 
Auch fällt die Überwachung des Kündigungs-
schutzes in ihren Aufgabenbereich. Für dieses 
Aufgabenspektrum werden intensive Schulungen 
des eigenen Personals wie auch bestimmter Ar-
beitnehmervertreter vorgenommen.

Ein besonders dorniges Kapitel ist die Situation 
der gerichtlichen Verfolgung von Rechtsverlet-
zungen sowohl des individuellen wie auch kollek-
tiven Arbeitsrechts. 

Arbeitsgerichte, wie sie im früheren Jugoslawien 
existierten, gibt es in keinem seiner Nachfolge-
staaten, ebenso wenig auch in Albanien. Dabei 
wären diese angesichts überlanger Verfahrensdau-
ern und mangelnder Kompetenz der Zivilgerichte 
für strittige Arbeitssachen auch in dieser Region 
offensichtlich dringend nötig. Sie werden von den 
Gewerkschaften daher auch unentwegt gefordert. 
In Albanien ist die Einführung von Arbeitsgerich-
ten laut Arbeitsgesetzbuch 2003 längst vorge-
sehen, bisher aber noch ohne praktischen Vollzug.

Allenfalls existieren in dieser Region noch beson-
dere Abteilungen oder Kammern für Arbeits-
rechtsfälle, wie sie innerhalb des Systems der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit in Mazedonien und 
Serbien eingerichtet sind. Die Prozessdauer, die 
hier gleichwohl üblicherweise 2 bis 3 Jahre be-
trägt, konnte dadurch aber keineswegs merklich 
verkürzt werden.

Ein besonderes Problem stellt schließlich die Voll-
streckung ausgesprochener Gerichtsurteile dar. 
Wiederholt wird in den einzelnen Landesreports 
beklagt, dass als rechtswidrig erkannte Kündi-
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gungen z.B. von Gewerkschaftsaktivisten dann 
doch nicht von den verursachenden Unternehmen 
revidiert und die Betreffenden wieder in ihre 
Rechte eingesetzt werden. Aus Kroatien ist zu hö-
ren, dass rund ein Drittel ausgesprochener Urteile 
nicht vollzogen werden, da die beklagten Unter-
nehmen entweder juristisch dann nicht mehr exi-
stieren, oder aber die Alternative der Zahlung ei-
ner entsprechenden Strafe bevorzugen. Dies wie-
derum wirft die entscheidende Frage einer wir-
kungsvollen Sanktionierung von Normverstößen 
und ihrer vorbeugenden Abschreckung auf.

3.2.9 Zwischenbilanz: Die Rolle des Sozialdialogs

Eine erste bilanzierende Einschätzung nach der 
Darstellung der Arbeitsbeziehungen auf dem 
westlichen Balkan in ihrem wesentlichen Facetten 
kommt zu folgendem Schluss:

•  Kroatien ähnelt mit seinen Indikatoren eher der 
in den entwickelteren neuen EU-Mitgliedslän-
dern vorfi ndbaren Situation und entspricht of-
fenbar bereits weitgehend den in der EU üb-
lichen Standards der Arbeitsbeziehungen. Es ist 
somit – neben Slowenien – das einzige ex-ju-
goslawische Land dieser Region, in dem die 
Tradition der früheren Arbeiterselbstverwal-
tung virulent blieb, was die Option für die Ein-
führung von Betriebsräten (bereits 1995) wie 
auch die Präsenz einer Arbeitnehmervertretung 
in den Aufsichtsräten von Unternehmen (ab 
200 Beschäftigten) beweist.

•  Die übrigen Länder in Südosteuropa stehen in 
ihren Strukturen den neuen EU-Mitgliedslän-
dern dennoch kaum wesentlich nach – eher ist 
das Gegenteil der Fall, was solch maßgebliche 
Indikatoren wie Tarifbindung und gewerk-
schaftlicher Organisationsgrad betrifft. Ihr all-
gemeines ökonomisches wie auch ihr Einkom-
mensniveau bewegt sich im Bereich etwa der 
beiden Mitgliedsländer des Ostbalkan Bulga-
rien und Rumänien. Durch den großenteils zu-
nächst verzögerten Start der Transformation 
brauchen sie Zeit für die Weiterentwicklung 
des Sozialdialogs, sichtbar u.a. in den Defi ziten 
der sozialen Konzertation in ihren tripartiten 
nationalen Wirtschafts- und Sozialräten (vgl. 
Progress Reports der EU 2008).

•  Zu bedenken ist schließlich, dass vier der sechs 
Länder des Westbalkan ihre staatliche Selbstän-
digkeit erst im Zuge der Transformation nach 
1991 – als Nachfolgestaaten des früheren Ju-
goslawien – erlangten. Dies trifft im Übrigen 
auch für die Hälfte (fünf von zehn) der neuen 
EU-Mitgliedsländer Osteuropas zu.

Ein gewisses Licht auf die Wirklichkeit des bi- 
und tripartiten Sozialdialogs in einem Lande ver-
mag nicht zuletzt die Beteiligung an den nach ih-
rem Programmzuschnitt tripartiten Workshops 
der Friedrich-Ebert-Stiftung im Dezember 2008 
und Februar 2009 in den Hauptstädten der sechs 
Länder durch die Sozialpartner sowie die betref-
fenden Regierungen zu werfen. Es ging dabei um 
eine Präsentation und Diskussion der Ergebnisse 
der jeweiligen nationalen Landesreports zur Situ-
ation der Koalitionsfreiheit und des Sozialdialogs 
sowie ferner einen Vergleich dieser Befunde mit 
der Lage in den neuen EU- Mitgliedsländern und 
der EU 15. Dazu waren jeweils Experten der Ver-
bände der Sozialpartner und Vertreter der Regie-
rung (Arbeitsministerien und Arbeitsinspektion) 
geladen.

Lediglich in Montenegro und Albanien waren bei 
diesen Workshops Vertreter aller drei Seiten zuge-
gen. In Serbien und Kroatien waren beide Sozial-
partner präsent, aber keine Vertreter des zustän-
digen Arbeitsministeriums und der Arbeitsinspek-
tion. In Mazedonien blieben die Vertreter der Ar-
beitgeber fern, in Bosnien wiederum blieben die 
zahlreich erschienenen Gewerkschaftsaktivisten 
gänzlich unter sich. Die Situation in diesem Land 
ist als Folge des Dayton-Abkommens und der da-
durch ausgelösten Dezentralisierung in Kantone 
und ethnisch geprägte Entitäten zwar kaum mit 
den anderen vergleichbar. Sie zeigt aber die Not-
wendigkeit der Überwindung eines Zustands 
wechselseitiger Abschottung und Dialogferne in 
besonderem Maße. Das Niveau des sozialen Dia-
logs in der gesamten Region zumal auf Spitzene-
bene zeigt sich somit als noch weithin entwick-
lungsbedürftig.

Die abschließenden Kapitel erweitern diese Ana-
lyse und die sich daraus ergebende Bilanz durch 
einen erweiterten Vergleich sowohl zwischen den 
in dieser Studie vorrangig behandelten beiden Re-
gionen des nördlichen und südlichen Osteuropa, 
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d.h. zwischen den neuen und den künftigen Mit-
gliedsländern der EU, als auch zwischen West- 
und Osteuropa insgesamt. Bei dieser erweiterten 
Betrachtung stellt sich zwangsläufi g die Frage, in-
wieweit das bisherige Europäische Sozialmodell 
der EU 15 durch die Erweiterung durch bisher    
10 und künftig möglicherweise weitere sechs ex-
sozialistische Länder eine Veränderung erfahren 
könnte. Und dabei trotzdem in seiner Substanz er-

halten werden und in bestimmten notwendigen 
Bereichen weiterentwickelt werden kann.

Diese Zukunftsfrage hängt entscheidend von den 
tatsächlichen Potenzialen einer Konvergenz in 
 ihren rechtlichen und materiellen Aspekten und 
somit den Chancen des weiteren Zusammenwach-
sens der einzelnen Regionen innerhalb eines grö-
ßeren Europa ab.
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Den hauptsächlichen Vergleichsaspekt bildet im 
Rahmen dieser Studie die Anpassungsfähigkeit 
der beiden untersuchten Regionen an die wesent-
lichen Elemente des Europäischen Sozialmodells. 
Im Zentrum stehen dabei die Strukturen des so-
zia len Dialogs auf der Grundlage der Koalitions-
freiheit und deren jeweilige Nutzung durch die 
Gewerkschaften.

Hinsichtlich der Koalitionsfreiheit lässt sich bei 
einem unmittelbaren Vergleich zwischen den Län-
dern des westlichen Balkan und Mittelosteuropas 
feststellen, dass es 

• weniger hohe rechtliche Hürden durch vorge-
schriebene Mindestzahlen für die Bildung einer 
gewerkschaftlichen Basisorganisation innerhalb 
sowie außerhalb eines Betriebes gibt, als dies 
teilweise in den neuen Mitgliedsländern der EU 
der Fall ist.

•  Die einen Gewerkschaftsbeitritt ausschließen-
den oder einschränkenden „Filter“ durch Ge-
setz oder Satzung sind damit im Westbalkan 
deutlich weniger ausgeprägt.

•  Es besteht kein höheres Ausmaß an prakti-
zierter Diskriminierung von Mitgliedern oder 
gewählten Mandatsträgern der Gewerkschaf-
ten. Der rechtliche Schutz ist überall gegeben, 
problematisch ist allerdings im Konfl iktfall sei-
ne tatsächliche Geltendmachung.

•  In Südosteuropa herrschen nicht weniger Betei-
ligungsrechte und -chancen an Kollektivver-
handlungen oder auch Streikmaßnahmen vor, 
die Restriktionen für bestimmte Arbeitnehmer-
gruppen sind hier insgesamt gesehen sogar we-
sentlich geringer.

•  Die tripartite soziale Konzertation auf natio-
naler Ebene zeigt dagegen insgesamt noch ei-
nen jungen Entwicklungsstand, der dadurch 
auch das gesamte Klima des Sozialdialogs im 
Land prägt.

Folgende vier Aspekte sind für eine genauere Ein-
schätzung der Lage im Folgenden noch näher un-
ter die Lupe zu nehmen:

(1) die organisatorische Aufstellung und die inter-
nen Potenziale der Gewerkschaften,

(2) ihre Präsenz und ihr Wirken vor Ort durch 
eine betriebliche Interessenvertretung,

(3) ihre Leistungsfähigkeit als der für Kollektivver-
träge benötigte Verhandlungspartner,

(4) ihre Gestaltungskraft für die Kontrolle und 
Weiterentwicklung geregelter Arbeitsbeziehun-
gen.

4.1 Capacity building: organisatorische   
 Aufstellung der Gewerkschaften   
 und der Sozialpartner

Der doppelten Herausforderung durch den Sys-
temwechsel – Transformation zur Marktwirtschaft 
und Anpassung an international gültige Normen 
(ILO bzw. EU) – mussten und müssen sich alle Be-
teiligten gleichermaßen stellen. Den Gewerkschaf-
ten wurden möglichst rasche Änderungen ihrer 
Strukturen und neue Handlungsstrategien abver-
langt; die Arbeitgeberseite musste sich zum Teil 
als Reaktion auf die neue Lage und die sich 
 daraus ergebenden Handlungsnotwendigkeiten 
gänzlich neu formieren. 

Das Ergebnis lässt sich vergleichsweise wie folgt 
skizzieren:

•  Es herrscht – mit Ausnahme Kroatiens – im 
Westbalkan ein großenteils deutlich weniger 
ausgeprägter Verbandspluralismus vor als in 
den neuen EU-Mitgliedsländern. Dies gilt glei-
chermaßen auch für die Arbeitgeberverbände. 
Die Art der Verteilung des früheren Gewerk-
schaftsvermögens hat hier weniger die Ver-

4. Vergleich zwischen den Ländergruppen Mittelost- und Südosteuropas
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bandsvielfalt gefördert als in Ländern wie etwa 
Ungarn, wo sich Betriebsgewerkschaften als 
selbständige Organisationen registrieren ließen, 
um am Gewerkschaftsvermögen partizipieren 
zu können.

•  Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist 
mit Werten zwischen 25 und 35% hier insge-
samt besser und vergleichbar mit dem Mittel-
feld in Mittelosteuropa (also: CZ, SK, RO, SI); er 
liegt damit deutlich über der dortigen Gruppe 
mit hohen Mitgliedsverlusten.

•  Die Ressourcenfrage der fi nanziellen und per-
sonellen Ausstattung der Gewerkschaften ist in 
beiden Regionen ähnlich gelagert. Die Beiträge 
werden (noch) allenthalben durch den Arbeit-
geber unmittelbar vom Lohn abgehalten – was 
faktisch abschreckend gegenüber einer Beitritts-
absicht bei einem gewerkschaftsfeindlichen Kli-
ma im Unternehmen wirken kann – und in sei-
nem Volumen vorwiegend dezentral eingesetzt. 
Dies stärkt die örtlichen Akteure, soweit sie 
präsent sind, schwächt aber die Zentralen. Vor-
schläge einer Umverteilung der Mittel, wie 
etwa von sektoralen Organisationen in Litauen 
gefordert, die 50% des Beitragsaufkommens für 
sich reklamieren möchten, konnten sich in bei-
den Regionen noch nirgends durchsetzen. Als 
Resultat werden überall fehlende Experten in 
den jeweiligen Hauptvorständen beklagt.

•  Auch die Arbeitgeberseite steht vor ähnlichen 
Problemen, ist aber auf eine weniger personal-
intensive Ausstattung mit hauptamtlichen Ex-
perten angewiesen. Als vorwiegend Lobbyor-
ganisationen gegenüber der Regierung sind die 
Arbeitgeberverbände ohnehin weniger in Tarif-
verhandlungen einbezogen und teilweise von 
ihren Mitgliedern damit auch nicht beauftragt. 
Ihre organisatorische Verwurzelung in der breit 
gefächerten Klientel der Klein- und Mittelbe-
triebe ist im westlichen Balkan relativ ausge-
prägt, weniger dagegen in Großbetrieben und 
den internationalen Joint ventures, als dies in 
den neuen Mitgliedsländern der EU der Fall ist.

Eine offene Frage ist, inwieweit sich die gegen-
wärtigen organisatorischen Voraussetzungen für 
gewerkschaftliches Handeln in Südosteuropa an-
gesichts der gestiegenen Herausforderungen durch 
die Krise gewachsen zeigen.

4.2 Lücken bei der Interessenvertretung 
 in Betrieb und Unternehmen

Bedingt durch den Wandel der Betriebsstrukturen 
hin zu kleineren Unternehmenseinheiten und den 
allgemeinen Mitgliederrückgang hat der Anteil 
der „gewerkschaftsfreien“, ohne eine Vertretung 
der Beschäftigten ausgestatteten Betriebe in Ost-
europa in einem Maße zugenommen, dass eine 
Gewerkschaftsvertretung in der Regel nur noch 
bei einer Mehrheit der Großunternehmen, jedoch 
keineswegs mehr der mittleren und vor allem 
nicht in den immer zahlreicheren Kleinbetrieben 
festzustellen ist. Die Beschäftigten in rd. 80% und 
mehr der Betriebe bleiben damit im Konfl iktfall 
ohne den nötigen rechtlichen Schutz.

Betriebsräte oder einzelne Arbeitnehmervertreter 
(Obleute), die von der Gesamtbelegschaft gewählt 
werden, können in dieser Situation eine wichtige 
Rolle spielen. Zumal dort, wo sie mit garantierten 
Mindestrechten zur Sicherung der Mitsprache der 
Beschäftigten versehen sind, bezogen etwa auf die 
Gestaltung der Arbeitszeiten oder personelle Fra-
gen wie eine sozialverträgliche Personalredu-
zierung. Dies setzt immer eine rechtzeitige Infor-
mation und Beteiligung durch den Arbeitgeber 
voraus, wie sie die EU-Richtlinie 2002 für Unter-
nehmen ab 50 bzw. Betriebe ab 20 Arbeitnehmer 
vorschreibt.

Der Druck dieser Richtlinie hat bisher in den 
 neuen EU-Mitgliedstaaten Osteuropas eine etwas 
andere Situation als in Südosteuropa derzeit er-
kennbar geschaffen. Überwiegend wurden bereits 
im Vorfeld des Beitritts hier Betriebsräte als insti-
tutionelle Interessenvertretung eingerichtet, oder 
diese spätestens zur Umsetzung der erwähnten 
Richtlinie geschaffen. Anlass für deren Einfüh-
rung im Zuge des Beitritts war für die betref-
fenden Regierungen eine oft nur noch lückenhafte 
gewerkschaftliche Vertretung am Arbeitsplatz.

Viele Gewerkschaften verstanden dieses Vorgehen 
nicht selten als Angriff auf ihre bisherigen Rechte 
und ungewollte Konkurrenz. Sie wehrten sich mit 
aller Macht gegen diese ihnen bisher unbekannte 
Institution. So vor allem, wie in Teil 3.1 dargestellt, 
in Tschechien, Polen, der Slowakei und den drei 
baltischen Staaten. 
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In Slowenien und Kroatien hingegen wie auch in 
Ungarn mit ihrer anders gelagerten Tradition der 
Arbeiterräte sahen die in Wandlung begriffenen 
Arbeitnehmerorganisationen Anfang der 90er Jah-
re weniger Vorbehalte. Sie begriffen alsbald die 
Funktion der Betriebsräte als Tandem der Ge-
werkschaften und „Einlasspforte“ für ihre Aktivi-
täten gerade dort, wo sie weniger stark oder nicht 
mehr vertreten waren. Es gelang ihnen, durch Be-
ratung und Schulung der gewählten Arbeitneh-
mervertretung die Betriebsräte stärker an die Ge-
werkschaften zu binden. Durch diese verstärkte 
Präsenz vor Ort war zugleich der notwendige un-
mittelbare Kontakt zu den Beschäftigten gewähr-
leistet, was wiederum die Gewinnung neuer Mit-
glieder befördern kann. All dies setzt aber voraus, 
dass die Rolle der Betriebsräte als zweiter Kanal 
der Interessenvertretung mit einer eindeutigen 
Trennung der Kompetenzen ausgestattet und als 
solche gewollt und genutzt wird, wie dies etwa in 
Slowenien auch vor dem Hintergrund früherer 
positiver Erfahrungen mit der Praxis der Selbst-
verwaltung in den Unternehmen der Fall ist.

Abgesehen von dieser allgemeinen Frage der Ak-
zeptanz bestehen gegenüber der Institution Be-
triebsrat eine Reihe konkreter Unterschiede hin-
sichtlich ihrer Einrichtung und Wirksamkeit auch 
innerhalb der beiden Regionen Osteuropas. Dies 
betrifft sowohl die Bereitstellung, Einrichtung und 
personelle Ausstattung der Büros für die Betriebs-
räte, die Kostentragungspfl icht des Arbeitgebers 
beim Einsatz notwendiger Experten und nicht zu-
letzt die Art der Freistellung der gewählten Man-
datsträger von ihrer Arbeit zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben oder für notwendige Qualifi zie-
rungsmaßnahmen. 

In den drei Ländern Südosteuropas mit einer ge-
setzlich möglichen Bildung von Betriebsräten 
(Kroatien, Bosnien und Serbien) ist dies im not-
wendigen Umfang nur für das Land mit der größ-
ten Verbreitung dieser Repräsentanten von Be-
schäftigten, in Kroatien, gegeben. Ansonsten setzt 
dies jeweils eine Vereinbarung mit dem betref-
fenden Arbeitgeber voraus (s. oben Übersicht 24). 
Die Lage in den 10 neuen EU-Mitgliedsländern ist 
in diesem Punkt dagegen mit wenigen Ausnah-
men insgesamt günstiger, was die rechtlichen Ga-
rantien für das Wirken gewählter Betriebsräte be-
trifft (s. dazu im einzelnen das Übersichtstableau 
für Mittelosteuropa über „Ausstattung und Kom-

petenzen der Betriebsräte durch Gesetz bzw. Kol-
lektivvereinbarung“ in Anh. 3.2).

Geringere Unterschiede zeigen sich bei den recht-
lichen Vorschriften zur Abhaltung von Betriebs-
versammlungen und zur Information der Beleg-
schaft. Deutlich mehr geregelte Rechte zur Infor-
mation und Konsultation durch und mit dem Ar-
beitgeber besitzen hingegen die Betriebsräte in 
Mittelosteuropa – ein Ergebnis der hier bereits 
wirkenden EU-Richtlinie 2002. Stärker ausgestat-
tet sind dort auch die Kontrollbefugnisse des Be-
triebsrats zur Überwachung der Einhaltung ar-
beitsrechtlicher Normen, teilweise verbunden mit 
einem Klagerecht bei Zuwiderhandlungen und 
Rechtsverstößen durch den Arbeitgeber.

Ungewöhnlich und die sonst üblichen Kompe-
tenzabgrenzungen sprengend sind die neueren 
Bestimmungen in den baltischen Ländern, wo-
nach ein Betriebsrat bei fehlender Gewerkschafts-
vertretung im Unternehmen auch einen Firmen-
tarifvertrag abschliessen und ggf. sogar mit dem 
Mittel eines Arbeitskampfes erzwingen kann (s. 
Übersicht in Anh. 3.2). 

Dieses ansonsten in Europa nirgends vorfi ndbare 
rechtliche Unikum versucht zwar aus der Not feh-
lender Gewerkschaftsvertretungen wie auch Kol-
lektivverträge in einem Land eine Tugend zu ma-
chen, konnte aber die Abwehr der Gewerk-
schaften gegenüber der Institution Betriebsrat nur 
noch verstärken. Umgekehrt dient die Bestim-
mung in drei Ländern Mittelosteuropas (Bulgari-
en, Polen, Ungarn) sowie in Kroatien und Bosnien, 
dass bei fehlendem Betriebsrat die lokale Gewerk-
schaftsvertretung dessen Rechte übernimmt, auch 
kaum seiner weiteren praktischen Verbreitung. 
Dass umgekehrt die Wahl und die Tätigkeit eines 
Betriebsrats nicht möglich ist bzw. erlischt, sobald 
eine Gewerkschaftsvertretung in einem Unterneh-
men präsent ist, hat das polnische Verfassungsge-
richt durch Urteil vom Juli 2008 als Verstoß gegen 
das Prinzip der „negativen Koalitionsfreiheit“ de-
klariert und den polnischen Sejm zur Novellie-
rung des Gesetzes von 2006 veranlasst.

Rolle und Kompetenzen der lokalen Gewerk-
schaftsvertretung sind ohnehin in aller Regel wei-
ter gefasst als die der Betriebsräte, allenfalls im 
Bereich Information und Konsultation ist der 
rechtliche Rahmen für letztere in Mittelosteuropa 
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oft detaillierter und umfassender defi niert (s. EC 
2008b). Eine entsprechende Anpassung der 
Rechtslage im Zuge der Heranführungsstrategie 
an die EU ist künftig auch für den westlichen Bal-
kan zu erwarten.

4.3 Reichweite, Inhalte und Auswirkungen  
 der Kollektivvertragspraxis

Über die Art und Reichweite der Abdeckung der 
Beschäftigten durch Tarifverträge entscheidet so-
wohl die Struktur der Verhandlungsebenen wie 
insbesondere der jeweilige Organisationsgrad. Da 
dieser in Südosteuropa nicht niedriger, sondern 
insgesamt höher liegt als durchschnittlich in Ost-
europa, ist die Tarifbindung vor allem dort höher, 
wo zugleich auch Branchentarifverträge dominie-
ren wie in Kroatien oder zunehmend auch in Ma-
zedonien sowie gleichzeitig eine Allgemeinver-

bindlicherklärung bestehender sektoraler Verein-
barungen für sämtliche Arbeitgeber möglich ist 
(z.B. Rumänien und Slowenien). 

Ein Vergleich der Ebenen der Lohnfi ndung in Mit-
telost- und in Südosteuropa zeigt neben Gemein-
samkeiten auch einige markante Unterschiede 
zwischen den Regionen (s. Tab. 7). Generell sticht 
die Unternehmensebene als hauptsächliche Arena 
von Lohnauseinandersetzungen hervor: am deut-
lichsten in der nördlichen Gruppe der neuen EU-
Mitgliedstaaten (Baltikum, Polen, ferner Ungarn 
und – in abnehmendem Maße wegen neuerdings 
zunehmend allgemeinverbindlich erklärter Tarif-
verträge – auch Tschechien). Gleichermaßen trifft 
dies auch für den südlichen Balkan (Mazedonien, 
Montenegro, Serbien und Albanien) zu. In der 
Gruppe der zentralen osteuropäischen und nörd-
lichen Balkanländer (Slowakei, Slowenien, Rumä-
nien, Bulgarien) ebenso wie in einer Reihe von 
Branchen Kroatiens – im industriellen hier weni-

Tabelle 7: Vergleich der Ebenen der Lohnfi ndung in Ostmittel- und in Südosteuropa

Nationale Ebene* Branche Unternehmen

Estland ■■ ■■ ▲

Lettland ■■ ■■ ▲

Litauen ■■ ▲

Polen ■■ ■■ ▲

Tschechien ■■ ▲

Ungarn ■■ ●● ▲

Slowakei ▲ ●●

Slowenien ●● ▲ ●●

Bulgarien ●● ▲ ●●

Rumänien** ■■ ▲ ▲

Kroatien ▲ ▲

Mazedonien ■■ ●● ▲

Montenegro  ●● ●● ▲

Serbien ●● ▲

BiH ▲ ■■ ●●

Albanien ●● ▲

■  ■  Vorhandene Ebene der Tarifverhandlungen    ●  ●  Wichtige, aber nicht vorherrschende Ebene   ▲  Dominierende Ebene der Tarifverhandlungen

*  Branchenübergreifende Vereinbarungen     
** Verhandlungen obligatorisch in Betrieben über 21 AN     
*** jeweils getrennt auf Entitätsebene (Bosnisch-kroatische Föderation bzw. Republika Srpska)

Quelle: Van Gyes et al. 2007

 *** ***

…

… 
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ger als im Dienstleistungsbereich – dominieren 
stärker sektorale Tarifverträge. Eine Sonderstel-
lung nimmt Bosnien-Herzegowina ein, wo auf En-
titätsebene jeweils tripartite Rahmenvereinbarun-
gen geschlossen werden; ansonsten regeln bipar-
tite Verträge in der Föderation auf kantonaler 
 Ebene sowie in den Unternehmen Details der Ent-
lohnung und weiteren Arbeitsbedingungen. 

Soweit Unternehmensverträge vorherrschen, sind 
im westlichen Balkan ähnliche Probleme wie auch 
Ergebnisse der Tarifverhandlungen (s.u.) zu ver-
zeichnen wie in allen anderen vormals sozialis-
tischen Staaten (zu den Tarifvertragsstrukturen in 
Westeuropa vgl. Anhang 5.5).

Das Arbeitskampfrecht erscheint im Westbalkan 
formal weniger reguliert und restriktiv. Gleich-
wohl werden Streikmaßnahmen hier keineswegs 
häufi ger ergriffen als anderswo in Ost europa. Eine 
Ausnahme bildet hier wiederum  Slowenien mit 
seiner ersichtlich hohen Aktionsbereitschaft und 
wirksamen Militanz in entscheidenden, auch all-
gemeineren gesellschafts- und sozialpolitischen 
Fragen (wie bei der erfolgreichen Abwehr der Flat 
Tax Rate – vgl. Hantke 2009). In anderen Ländern 
fehlt weithin dieses Druckpotenzial bei solchen 
wie auch tarifpolitischen Auseinandersetzungen 
in der Öffentlichkeit. Vielfach steht dahinter auch 
mangelnde Erfahrung mit der Vorbereitung und 
Durchführung erfolgreicher Verhandlungsrunden.

Vergleicht man die Ergebnisse der Formen kollek-
tiver Lohnfi ndung in Osteuropa, fällt als erstes 
der Indikator „Mindestlohn“ ins Gewicht. Für 
dessen Höhe ist entscheidend, wer darüber je-
weils befi ndet und in welchem Maße die Gewerk-
schaften und Arbeitgeber neben der Regierung 
auf dessen Festlegung Einfl uss nehmen (s. detail-
lierter: Schulten u.a. 2006). In Südosteuropa ist die 
Höhe des Mindest- bzw. Niedrigstlohns z.T. sub-
marginal und deckt kaum das Existenzminimum 
ab. Teilweise wiederum übersteigt dessen Niveau 
aber auch deutlich das der Mindesteinkommen in 
vielen neuen Mitgliedsländern der EU. Kroatien 
liegt in dieser Hinsicht bereits in der oberen Mit-
telgruppe der EU unmittelbar hinter Slowenien 
und Portugal (s. Vergleichstabelle über Höhe der 
Mindestlöhne in Europa in Anh. 4.3; zur jewei-
ligen Reallohnentwicklung vgl. die Übersichten  
17 sowie A 4.5 ). 

Die Lohndifferenzierung zwischen hohen und 
niedrigen Einkommen ist in beiden Regionen 
stark ausgeprägt – stärker als durchschnittlich in 
Westeuropa (vgl. oben Übersicht 20). Der Anteil 
der Mindestlöhne an den Durchschnittseinkom-
men eines Landes liegt auch im westlichen Balkan 
weit unterhalb der von der EU defi nierten Ar-
mutsschwelle (= mindestens 50% des nationalen 
Durchschnittseinkommens), wie ähnlich auch bei 
der Mehrheit der neuen EU-Mitgliedsländer. Auch 
die Höhe der geschlechterspezifi schen Lohnun-
gleichheit (gender pay gap) fällt in Abhängigkeit 
vom Regulierungsgrad von Tarifverträgen regio-
nal jeweils unterschiedlich aus. Diese Lohnlücke 
dürfte im Westbalkan einer ersten Prüfung zufol-
ge – sieht man von Albanien ab – als Erbe des 
früheren Jugoslawien eher geringer ausfallen als 
in Mittelosteuropa mit seinen Spitzenreitern im 
gesamteuropäischen Vergleich.

4.4 Kontrolle der Standards 
 der Koalitionsfreiheit und der    
 Arbeitnehmerrechte

Gegenüber den für Mittelosteuropa festgestellten 
Defi ziten der Kontrolle der Umsetzung bestehen-
der Rechte der Gewerkschaften und Arbeitnehmer 
(s. Abschn. 3.1) sind die für den Westbalkan fest-
zuhaltenden Schwachpunkte kaum strukturell 
verschieden:

•  Die Interessenvertretung ist hier nicht mehr, 
sondern insgesamt eher weniger lückenhaft als 
im übrigen Osteuropa und insbesondere defi -
zitär auch hier in der breiten Masse der Klein-
betriebe.

•  Die Arbeitsinspektion zeigt durch besondere 
Bemühungen in jüngster Zeit erfreuliche Fort-
schritte, was Art und Intensität ihrer Kontroll-
tätigkeit betrifft.

•  Die mangelnde Effi zienz der gerichtlichen Kon-
trolle trägt die Hauptschuld für den vielfach 
beklagten fehlenden Rechtsschutz. Arbeitsge-
richte sind im Gegensatz zu Ländern wie Slo-
wenien oder Ungarn in dieser Region nicht vor-
handen, lediglich spezielle Kammern für Ar-
beitsprozesse in zwei Ländern.
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•  Die politische Willensbildung der Parlamente 
kann durch einen weniger ausgeprägten und 
eingespielten Tripartismus unter Mitwirkung 
der Sozialpartner im Ganzen deutlich weniger 
beeinfl usst werden als in vielen Vergleichslän-
dern Mittelosteuropas.

4.5 Gestaltungspotenziale und Defi zite   
 in beiden Ländergruppen

Eine abschließende Bilanz der Stärken und 
Schwä chen der Arbeitsbeziehungen und des So-
zialdialogs weist jeweils folgende markante 
Punkte auf beiden Seiten auf:

Als Pluspunkte können gelten:

•  ein noch hoher Organisationsgrad (überwie-
gend noch in Südosteuropa, weniger in Mittelo-
steuropa)

•  funktionierende Tarifvertragsstrukturen auf 
den einzelnen Ebenen,

•  bereits etablierte Betriebsräte in wenigen ausge-
wählten Ländern Osteuropas,

•  ein funktionsfähiger Tripartismus (vor allem in 
Mittelosteuropa, weniger noch im Westbalkan).

Als besondere Schwachpunkte sind dagegen auf-
zulisten:

•  überwiegend fehlende gewerkschaftliche Prä-
senz in den Betrieben, aber auch keine Einrich-
tung von Betriebsräten,

•  geringe Mobilisierungsfähigkeit der Mitglieder 
zu öffentlichen Aktionen (mit ganz wenigen 
Ausnahmen im gesamten Raum Osteuropas),

•  wenig gezielte Jugendarbeit und -werbung der 
Gewerkschaften (Hantke 2009),

•  keine starken Zentralen der Gewerkschaften als 
Folge einer extrem dezentralen Mittelverwen-
dung, folgenschwer in kleineren Ländern,

•  zu wenig wirksame Kontrolle und damit Stär-
kung formal gegebener Arbeitnehmerrechte 
durch unzulänglichen Rechtsschutz, als Folge 
sowohl fehlender gewerkschaftlicher Möglich-
keiten wie auch fehlender spezialisierter Ar-
beitsgerichte unter Mitwirkung von Vertretern 
der Sozialpartner.

Ein Abbau dieser auch gerade im westlichen Bal-
kan erkennbaren Schwächen und eine deutliche 
Weiterentwicklung der sich hier zeigenden Gestal-
tungspotenziale ist am nachhaltigsten im Zuge 
eines in Aussicht stehenden EU-Beitritts und den 
davon ausgehenden Impulsen zu erwarten. Was 
hier not tut, sind eine im Vorfeld intensivierte 
grenzüberschreitende Kooperation, gezielte Trai-
ningsmaßnahmen und ein grenzüberschreitender 
Austausch einschlägiger Erfahrungen innerhalb 
der Regionen und der EU insgesamt.
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Durch die Vergleichsanalyse der praktizierten 
 Koalitionsfreiheit und ihrer Ergebnisse in Osteu-
ropa und eine Gegenüberstellung mit den vor-
herrschenden Trends in Westeuropa lässt sich un-
schwer erkennen, dass es offensichtlich wesent-
liche strukturelle wie auch praxisbedingte Unter-
schiede zwischen den Arbeitsbeziehungen in den 
neuen Mitglieds- und Kandidatenländern und 
den alten Kerngebieten der EU gibt. Sie sind zum 
großen Teil durch die jeweils unterschiedliche 
Ausgangslage und Entwicklung bedingt, aber 
dennoch keineswegs determiniert – wie die Resul-
tate einer innovativen Politik unter Nutzung ge-
gebener Potenziale etwa am Beispiel Sloweniens 
belegen.

Zieht man die nordischen Staaten Skandinaviens 
oder Exponenten des kontinentaleuropäischen 
Modells der industriellen Beziehungen (wie Öster-
reich oder Deutschland) als Vergleichsgruppe in 
Betracht, so zeigt sich bereits auf der rechtlichen 
Ebene, dass eine sparsame staatliche Detailregu-
lierung für die freie Entfaltung eines autonomen 
Sozialdialogs eher förderlich ist. Demgegenüber 
sind die industriellen Beziehungen in den ex-
sozia listischen Transformationsländern weit stär-
ker auf den Staat und dessen Regelungsmechanis-
men ausgerichtet, ersichtlich in der starken Beto-
nung der tripartiten nationalen Wirtschafts- und 
Sozialräte. Das Ergebnis war hier ein zunächst 
vergleichsweise dichtes gesetzliches Normenge-
fl echt, das erst im Zuge der EU-Integration in 
 Anpassung an den Mainstream des Europäischen 
Sozialmodells und dessen auf eine autonome Ge-
staltung durch die organisierten Interessenverbän-
de gerichteten Prinzipien in jüngster Zeit schritt-
weise gelockert wurde. 

In Osteuropa zeigt sich als besonderes Anpas-
sungsproblem eine möglichst viele Beschäftigten-
gruppen erfassende Tarifpolitik, in der überbe-
triebliche Arrangements – trotz staatlicher Förde-
rung wie auch Ermunterung seitens der interna-
tionalen Assoziationen – bisher überwiegend noch 

kaum zum Zuge kommen konnten. Dies zum 
Nachteil der Arbeitnehmer, denen insoweit dann 
oft nur der überwiegend spärlich dotierte Min-
destlohn verbleibt.

Ebenso schwierig gestaltet sich offenbar auch die 
Fundierung eines erweiterten Beteiligungsgedan-
kens in den Betrieben und öffentlichen Institu-
tionen, in einer die traditionellen Formen gewerk-
schaftlicher Interessenvertretung ergänzenden 
und auch die zahlreichen nicht-organisierten Un-
ternehmenseinheiten erfassenden Art. Dies zeigt 
die bisher fragmentarische Umsetzung der be-
stimmte Mindeststandards der Information und 
Konsultation garantierenden EU-Richtlinie von 
2002 in der Praxis Osteuropas (vgl. EC 2008; EIRO 
2008).

Sicher – in Westeuropa und zumal in den oben ge-
nannten Beispielländern waren diese Elemente 
der Partizipation längst bewährte Tradition und 
bedurften zu ihrer EU-konformen Verwirklichung 
in der Regel nicht einmal neuer Gesetze. Die Ein-
haltung der bestehenden Normen des Arbeits-
rechts sichert hier eine unabhängige Justiz, meist 
in Gestalt spezieller Arbeitsgerichte unter institu-
tioneller Beteiligung der Sozialpartner (z.B. als 
mitentscheidende Laienrichter). Das Wirken sol-
cher die Koalitionsrechte stützender Kontroll-
instanzen stellt in Osteuropa derzeit leider noch 
die seltene Ausnahme dar.

In Deutschland gehen beispielsweise jährlich weit 
über eine halbe Million Klagen bei den Arbeits-
gerichten mit ihren drei Instanzen (Bund, Land, 
Kreisstadt) ein. Mehr als die Hälfte dieser Streit-
fälle des individuellen und kollektiven Arbeits-
rechts – ganz überwiegend Kündigungs-, tarif-
liche Eingruppierungs- und Entlohnungspro-
bleme einerseits, Fragen der Mitbestimmung der 
Interessenvertretung andererseits – werden hier 
vorgerichtlich im Wege einer gütlichen Einigung, 
d.h. Kompromissfi ndung zwischen den Parteien 
anstelle eines förmlichen Gerichtsurteils gelöst. 

5. Ost-West-Vergleich:  Chancen einer Konvergenz im erweiterten Europa
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Beteiligt sind dabei neben professionellen Arbeits-
richtern auch ehrenamtliche Laienrichter als Ver-
treter der Arbeitgeber- und der Gewerkschaftssei-
te (in ihrer Struktur ähnlich den prud’hommes in 
Frankreich). Die letzteren beiden mit vollem 
Stimmrecht, d.h. ggf. auch der Möglichkeit einer 
Überstimmung des neutralen Berufsrichters. Ne-
ben den betroffenen Individuen besitzt in 
Deutschland auch die zuständige Gewerkschaft 
ein Klagerecht vor den Arbeitsgerichten. Ihren 
Mitgliedern gewährt sie kostenlosen Rechtsschutz 
(2007: in über 140.000 arbeits- und sozialrecht-
lichen Fällen mit einem „Erfolgswert“ von rd. 355 
Mio. Euro durch die selbständige DGB Rechts-
schutz GmbH). 

Durch dieses System erfährt eine möglichst zeit-
nahe Rechtskontrolle bei Verstößen einen hohen 
Wirkungsgrad – wie ähnlich auch in zahlreichen 
anderen Ländern Westeuropas. Die durchschnitt-
liche Verfahrensdauer beträgt in Deutschland in 
erster Instanz 7 Monate. Im Falle einer Revision in 
den höheren Instanzen von Land und Bund kom-
men ggf. weitere 12 bis 18 Monate hinzu.

Exemplarisch lässt sich der derzeit in wesent-
lichen Fragen noch weitgehend divergierende Sta-
tus der Arbeitsbeziehungssysteme Ost- und West-
europas in zugespitzter Form wie folgt skizzieren 
(s. Tab. 8):

Tabelle 8: Arbeitsbeziehungen in Osteuropa und Kernelemente des EU-Sozialmodells

Osteuropa Westeuropa

• Industrielle Beziehungen sind „etatistisch“ geprägt: Der 
 Tripartismus spielt bedeutende Rolle, vor allem durch den 
 Mindestlohn als Ersatz für Tarifverträge.

• Tarifverträge vollziehen sich primär auf Betriebsebene, da 
 Arbeitgeber sich verweigern und Gewerkschaften durch        
Streik zu wenig Druck entfalten können.

• Die Präsenz der Gewerkschaften in den Betrieben ist sehr 
 lückenhaft.

• Es besteht eine Fülle von Vorschriften, die die Gewerkschaften 
z.T. eher einengen als fördern, zumal deren juristische Kontrolle 
äußerst begrenzt ist.

• Der Staat enthält sich tendenziell weitgehend einer Intervention 
in den Sozialdialog. Er korrigiert eher vorhandene Ungleich-
gewichte durch Regulierung.

• Tarifverträge vollziehen sich in autonomer Gestaltung primär   
auf Branchen ebene. Der Streik als ultima ratio dient ggf. der  
Kompromissfi ndung.

• Präsenz der Gewerkschaften in den Betrieben wird ergänzt  
durch Betriebsräte.

• Der rechtliche Rahmen überlässt den Akteuren des Sozialdialogs 
die nötige Gestaltungsfreiheit, im Konfl iktfall bewirken Arbeits-
gerichte die Normenkontrolle.

5.1  Breite Skala der realisierten 
 Arbeitsstandards: der LRS-Index 
 der tatsächlichen Umsetzung von   
 Arbeitnehmerrechten

Wiederholt war in dieser Studie bereits auf die 
Probleme einer effektiven Kontrolle bestehender 
Arbeitsrechtsnormen und die Abwehr von Rechts-
verstößen hinzuweisen. Um einen Vergleich der 
somit die Realität bestimmenden jeweiligen Ar-
beitsrechtsstandards möglich zu machen, wurde 
bereits in früheren komparativen Projekten auf 
EU-Ebene ein Verfahren entwickelt, das unter 
 Heranziehung aller bestimmenden Faktoren ein 
möglichst objektives Bild der in einem Land er-
zielten Standards in Relation zu anderen Ländern 
erlaubt. 

Nimmt man alle empirisch erfassbaren Indika-
toren im Bereich der industriellen Beziehungen 
zusammen, lässt sich eine Bewertungsskala der 
faktischen Geltung, d.h. der Umsetzung und Kon-
trolle vorhandener kollektiver und individueller 
Arbeitsrechtstandards in Form eines vergleichen-
den summarischen Index (Labour Rights Stan-
dards Index – LRS) erstellen. 

Eine solche gesamteuropäische Vergleichsbetrach-
tung der Mitgliedsländer der EU 27 erstreckt sich 
notwendigerweise auf die folgenden drei Ebenen 
(mit insgesamt 15 Subindikatoren zur Bildung des 
sich daraus ergebenden Sammelindex):
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(1) Individuelles Arbeitsrecht, im Detail bezogen 
jeweils auf die Situation von Gewerkschafts-
beitritt, Kündigungsschutz, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, Kontrolle der Arbeitszeiten, 
Geschlechtergleichheit, rechtlich garantierter 
Mindestlohn

(2) Kollektives Arbeitsrecht, jeweils bezogen auf 
betriebliche Interessenvertretung, Information 
und Konsultation, Tarifverhandlungen und 
-verträge, mögliche Allgemeinverbindlicherklä-
rung von Branchentarifverträgen, Streikrecht

(3) Wirksamkeit der kontrollierenden Akteure, 
durch betriebliche Interessenvertretung und 
gewerkschaftliche Präsenz, Schlichtungsinstan-
zen, Arbeitsinspektion, Arbeitsgerichtsbarkeit 
(soweit vorhanden) bzw. Wirken der Zivilge-
richte bei Arbeitsprozessen.

Der im Rahmen eines Projekts der Dubliner EU 
Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen entwickelte LRS-Index der Ar-
beitsrechtsstandards ergibt für die EU-Mitglieds-
länder das Bild eines breit gefächerten Spektrums 
(mehr zur Methodik: Kohl/Lehndorff/Schief 2006 
bzw. auf Englisch in: Kohl/Platzer 2007). Die Auf-
fächerung dieses Spektrums folgt, wie in Über-
sicht 27 ersichtlich, nicht völlig einer eindeutig 

 geografi sch gegliederten Aufteilung. Die osteuro-
päischen Länder versammeln sich jedoch über-
wiegend links von der Mittelachse der EU (zu-
sammen mit Portugal und UK). 

Die in dieser Grafi k dargestellten Relationen kön-
nen als Indikator für die faktische Umsetzung und 
Kontrollmöglichkeit essentieller Gewerkschafts-
rechte und -freiheiten angesehen werden. Sie illus-
trieren zugleich den Handlungsbedarf für eine 
Konsolidierung des Rechts und die Beseitigung 
von Lücken, die einer Weiterentwicklung der so-
zialen Dimension in einem Europa der Arbeitneh-
mer im Wege stehen.

Von den Kandidatenländern ist Kroatien bereits in 
dieser Skala enthalten. Die übrigen Länder des 
Westbalkan oszillieren nach einer ersten Einschät-
zung auf Grund der Landesreports und -work-
shops im unteren Bereich um einen Indexwert von 
-/+ 50, entsprechen in ihrem Niveau also eher ei-
nigen nordosteuropäischen Ländern sowie den 
neuen EU-Mitgliedsländern des Jahres 2007 im 
Ostbalkan.

Dieser Vergleichsbetrachtung muss sich im Pro-
zess der Entstehung einer über einen grenzen-
losen Binnenmarkt hinausgehenden, auch sozial- 
und gesellschaftspolitischen Integration im erwei-

Übersicht 27: Index der Arbeitsrechtsstandards, ihrer Umsetzung und Kontrolle in Europa
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terten Europa die notwendige Frage anschliessen, 
welche Faktoren einer wechselseitigen Annähe-
rung und innovativen Anpassung erkennbar und 
somit gezielter zu befördern sind.

5.2 Entwicklungspotenziale der 
 Gewerkschaften in Ost- und 
 Südosteuropa

Anpassungsschritte sind am ehesten sichtbar und 
weiter dort zu erwarten, wo eine grenzüberschrei-
tende Kooperation und Absprache bereits in der 
Praxis stattfi ndet. Dies geschieht in den zahlrei-
chen Gremien der Europäischen Betriebsräte mit 
osteuropäischer Beteiligung durch mittlerweile 
Tausende gewählter Delegierter. Ferner in der 
sektoralen Tarifabstimmung, wie sie seit Jahren 
etwa in der Metallbranche Mittel- und Südost-
europas erfolgt („Wiener Memorandum“). Oder 
auch in den vielfältigen Austauschbeziehungen 
der Interregionalen Gewerkschaftsräte (IGR) so-
wie organisierter Jugendkontakte. Ganz abgese-
hen von der bereits eingespielten Kooperation in 
diversen Gremien auf europäischer Ebene (im 
Sektoralen Sozialdialog, im Brüsseler Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, im EGB und seinen Födera-
tionen sowie in den als Nachfolgeorganisationen 
der Internationalen Berufssekretariate fungieren-
den 12 Internationalen Gewerkschaftsföderatio-
nen). Sie alle verfügen naturgemäß nur über eine 
begrenztere Außenwirkung für die breitere Öf-
fentlichkeit z.B. durch die Berichterstattung in den 
nationalen Medien.

Die von den Mindeststandards der EU-Richtli-
nien und des Gemeinschaftsrechts ausgehenden 
Trends einer Vereinheitlichung versprechen wie 
schon in der Vergangenheit weitere vorwärts wei-
sende Schritte in den neuen Mitglieds- wie auch 
Kandidatenländern in einer mittel- und langfris-
tigen Perspektive.

Entscheidend ist und bleibt hier immer die Stär-
kung der handelnden Akteure vor Ort. Hierzu ist 
nichts nötiger als eine Erfolge vorweisende Inte-
ressenvertretung, vor allem in der Tarif- und Ver-
teilungspolitik und die daraus erwachsende Stär-
kung der gewerkschaftlichen Organisation auf 
 allen Ebenen.

Objektiv gegebene Faktoren haben dies bisher be-
günstigt, soweit diese auch im eigenen gewerk-

schaftlichen Interesse genutzt werden konnten. 
Zu nennen sind hier vor allem: 

• das in Osteuropa bisher überdurchschnittliche 
Wirtschafts- und Produktivitätswachstum (s. die 
aktuellen Verläufe und Prognosen im Anh. 4.1 
und 4.2); 

• die – nicht zuletzt durch den Aderlass der enor-
men Emigration in den letzten Jahren – in den 
letzten Jahren kontinuierlich zurückgehende 
Arbeitslosigkeit gerade in den bisher besonders 
betroffenen Ländern (s. den derzeit erreichten 
Stand in Übersicht 30);

• und nicht zuletzt der Sog der Anpassung der 
Entgelte und weiteren Arbeitsbedingungen an 
gesamteuropäisch höhere Standards, auch als 
Ergebnis erweiterter Beteiligungs- und Koope-
rationschancen.

All dies konnte dazu beigetragen, die Handlungs-
möglichkeiten der Gewerkschaften, ihre Erfolgs-
bilanzen bei der Erhöhung der Reallöhne (s. dazu 
Status und Prognosen seitens der EU oben in 
Übersicht 17) und damit auch ihre Attraktivität 
deutlich zu verbessern. Der Trend des Mitglieder-
rückgangs konnte in einigen Ländern Osteuropas 
bereits gestoppt und umgedreht werden. Eine 
Umkehr der bisher negativen Mitgliederbilanz ist 
immerhin bereits in der Slowakei, in Slowenien 
und in Ansätzen in Litauen sowie neuerdings 
selbst auch in Ostdeutschland erkennbar. Auch 
für Südosteuropa gilt, dass vorzeigbare Leis-
tungen wie vor allem durch positive Tarifab-
schlüsse die Attraktivität einer Gewerkschaftsor-
ganisation deutlich verbessern können.

Unter der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise 
entfallen vorerst allerdings weitgehend die ge-
nannten ökonomisch begünstigenden Impulse ge-
werkschaftlicher Erfolge. Um so stärkere Anstren-
gungen sind erforderlich, um absehbare Gefähr-
dungen der Arbeitnehmer in Grenzen zu halten. 
Ihre eigene Widerstandsfähigkeit ist Vorausset-
zung jeder Krisenbewältigung. In der Krise wie-
derum wird die Notwendigkeit einer kollektiv- 
solidarischen Orientierung von vielen Arbeitneh-
mern neu erkannt.

Gezielte Organizing- und Image-Kampagnen, 
wo zu es eine Reihe positiver Beispiele auch aus 
den neuen Mitgliedsländern gibt, können ent-
scheidend dazu beitragen, die bisher erkennbaren 
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positiven Trends bei der Mitgliederrekrutierung 
fortzuführen (so etwa Kuhlbrodt 2009). Ein nach 
wie vor bestehender Fachkräftemangel ebenso 
wie auch die Chancen der Beschäftigung durch 
Neuansiedlungen – die Kehrseite der Verlagerung 
von Standorten von West nach Ost – stützt zu-
gleich die Position der Gewerkschaften.

5.3 Innovative Weichenstellungen für   
 den Sozialdialog – Positivbeispiele   
 aus einzelnen Ländern

Neben Negativ-Tatbeständen sind in einigen der 
neuen EU-Mitgliedsländer bereits eine Reihe posi-
tiver Innovationen zu registrieren, die als beispiel-
haft und anregend für ihre unmittelbaren Nach-
barländer in der Region wie auch weiter Kandida-
tenländer gelten können. Ihre Auswirkungen auf 
einen verbesserten und effi zienteren Sozialdialog 
sind offensichtlich. Insbesondere sind hier sieben 
verschiedene Aktivposten für eine positive Zu-
kunftsentwicklung und weitere Annäherung an 
das Europäische Sozialmodell hervorzuheben:

(1) Das nationale Arbeitsrecht wurde im Zuge der 
EU-Integration großenteils mehrfach novel-
liert: nicht nur im Sinne einer neoliberalen 
Flexi bilisierung, sondern durch Befreiung der 
Gewerkschaften von zu eng gefassten ver-
bandsrechtlichen Vorschriften und Gewährung 
von mehr autonomen Befugnissen an die So-
zialpartner seitens des Staates.

(2) Dies gilt vor allem hinsichtlich der Rücknahme 
von Restriktionen des Tarifverhandlungs- wie 
auch des Streikrechts – z.T. als Folge von Inter-
ventionen der ILO und des Europarats. Damit 
konnte die Koalitionsfreiheit in Einzelfällen 
nachhaltig gestärkt werden. Ein Positivbeispiel 
ist in diesem Kontext auch die gesetzlich 
 fi xierte Verpfl ichtung der rumänischen Arbeit-
geber mit mehr als 21 beschäftigten Arbeit-
nehmern, in Verhandlungen über einen Tarif-
vertrag einzutreten – soweit kein Flächentarif-
vertrag vorliegt.

(3) Die Einführung einer institutionellen, d.h. von 
allen Beschäftigte gewählten Interessenvertre-
tung im Unternehmen in Gestalt von Betriebs-
räten in einer Reihe von Ländern hat sich so-
wohl für die Erweiterung der Beteili-
gungschancen der Arbeitnehmer wie auch der 

Möglichkeiten der Rekrutierung neuer Ge-
werkschaftsmitglieder bewährt. Es ist zu er-
warten, dass die EU-Richtlinie zur Information 
und Konsultation entsprechende Wirkungen 
auch im westlichen Balkan entfalten wird.

(4) Flächentarifverträge in Branchen des öffentli-
chen Sektors wie auch der Privatwirtschaft er-
weisen sich in der Lage, ihre gewünschte 
marktordnende Funktion in der Entlohnungs- 
wie auch der Arbeitsmarktpolitik auszuüben, 
vor allem in Verbindung mit der Allgemein-
verbindlicherklärung von Tarifverträgen.

(5) Der tripartite soziale Dialog wird zunehmend 
nicht nur auf nationaler, sondern auch regio-
naler Ebene ausgeübt.

(6) Der seit Beginn der Wende anhaltende Mitglie-
derrückgang konnte in einigen Ländern wirk-
sam gestoppt und der Abwärtstrend umge-
kehrt werden. Dies insbesondere dank einer 
auf eine breitere Basis gestellten betrieblichen 
Interessenvertretung einschließlich der Klein- 
und Mittelbetriebe, erhöhter tarifpolitischer 
Aktivitäten und nicht zuletzt erfolgreicher Ak-
tionen in der Öffentlichkeit mit gezielten 
Image-Kampagnen.

(7) Die – wenn auch bisher noch auf wenige Län-
der beschränkte – Einführung von Arbeitsge-
richten oder besonderer Kammern für Arbeits-
sachen innerhalb der allgemeinen Gerichtsbar-
keit konnte die Umsetzung und Geltung der 
bestehenden Normen des Arbeitsrechts sicht-
lich verbessern und Verstöße wirksamer sank-
tionieren helfen. Letzteres vor allem dann, 
wenn auch die Arbeitsinspektion mit ausrei-
chenden Kompetenzen ausgestattet ist. Agen-
turen der Mediation und der Arbitrage vermö-
gen die Konfl iktregulierung im Vorfeld von 
Gerichtsentscheidungen zusätzlich wirksam 
zu unterstützen, insbesondere wenn die Sozi-
alpartner in die Prozesse der Entscheidungs-
fi ndung aktiv einbezogen sind.

Das sich in seinen Kernelementen stärker auf 
Westeuropa als dessen Ursprungsort stützende 
Europäische Sozialmodell dürfte insofern in sei-
ner Substanz langfristig auch weniger gefährdet 
sein, als jene Unkenrufe vermuten lassen, die des-
sen bevorstehendes Ende schon seit Jahren als 
Folge des Wirkens der „trojanischen Pferde“ in 
Osteuropa prophezeit haben.
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Voraussetzung ist allerdings eine weitere Vernet-
zung und damit Stärkung der europäischen Ge-
werkschaftsbewegung und eine permanente Ver-
ständigung über ihre gemeinsamen Zielsetzungen 
– am erfolgversprechendsten wie immer durch 
gemeinsam praktiziertes Handeln. Die vorlie-
gende Länder- und Vergleichsanalyse zeigt gen ü-
gend „Baustellen“ auf, an denen solidarische 
 Aktionen nahezu überlebenswichtig sind.

5.4 Krise dämpft Perspektive einer   
 Konvergenz innerhalb der EU

Ein vorrangiges Ziel der EU-Integration ist neben 
der Verwirklichung eines freien Binnenmarktes 
mit seinen Grundfreiheiten auch ein „soziales 
 Europa“. Ohne diese Zielperspektive fehlt die not-
wendige Akzeptanz der Bürger Europas und bleibt 
das Projekt Europa in seiner Substanz gefährdet. 

Das aktuelle Problem für die Zukunft dieses Ge-
staltungsprojekts sind die durch die Krise ver-
schärft auftretenden sozialen Verwerfungen im 
gesamten Bereich der Europäischen Union. Gra-
vierend sind neben der globalen wirtschaftlichen 
Rezession die dadurch ausgelöste wachsende Ar-
beitslosigkeit, Armut und Ungleichheit innerhalb 
einer Gesellschaft wie auch zwischen einzelnen 
Ländern. Das Ziel einer erweiterten sozialen Ko-
häsion wird dadurch ebenso in Frage gestellt wie 
das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit in 

 Europa und das Engagement für eine grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Hinzu kommen 
der  zeit in einer Reihe von Ländern nicht nur eine 
Stagnation der Reallohnentwicklung, sondern 
massive und auch mittelfristig anhaltende Real-
lohnverluste (s. oben Übersicht 17) – nicht zuletzt 
als Folge drastischer Gehaltseinbußen im öffent-
lichen Sektor in Osteuropa ab 2009. Dieser Trend 
wird sich nach der EU-Prognose vom Frühjahr 
2009 auch noch über 2010 hinaus in Gesamteu-
ropa fortsetzen (s. EC 2009a, S. 134, Statistical 
 Annex; zur neueren Entwicklung im Westbalkan 
s. Übersicht A 4.5 im Anhang).

Zugleich droht als Krisenfolge damit auch die not-
wendige Weiterentwicklung des sozialen Dialogs 
in der gesamten EU zu stagnieren. Dabei ist deren 
Qualität und Funktionstüchtigkeit entscheidend 
gerade für die Bewältigung der absehbaren so-
zialen Verwerfungen. In bestimmten Regionen 
Osteuropas fühlen sich Menschen als Krisenopfer 
besonders bedroht und perspektivlos. Ihre Reak-
ton äußert sich teilweise als gewaltsamer Protest 
(wie Anfang 2009 in Litauen und Lettland).

Durch die jüngste Entwicklung wurde der Kon-
vergenz-Perspektive, wie sie von den Wirtschafts-
prognostikern der EU bisher vertreten wurde – sie-
he obige Übersicht 28 – im Blick auf die zu erwar-
tenden Nachzügler innerhalb der neuen EU-Mit-
gliedsländer (in dieser Grafi k EU-10 genannt) ihre 
Grundlage entzogen und bedürfte einer Revision. 

Übersicht 28: EU-Langfristprognose: Konvergenz nur durch weiterhin hohes Wachstum und aktive 
 Tarif- und Verteilungspolitik möglich*
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Quelle: EC, Enlargement, two years after, 2006
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Ausgangspunkt dieser Langfristprognose war hier 
die Erwartung eines bei den Neumitgliedern in Zu-
kunft weiterhin doppelt so hohen Wirtschafts-
wachs tums von jährlich 4% gegenüber einem 
Durchschnitt in der Alt-EU (EU 15) von 2%. Zwar 
sind in der Gruppe der EU-10 auch Länder wie 
Slowenien enthalten, deren Konvergenz mit dem 
Durchschnittsniveau der EU bereits für Anfang 
der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts erwartet 
wird. Das Aufholen der „Schlusslichter“ dieses 
Prozesses indessen zieht sich bei den getroffenen 
Annahmen dieser Projektion aus dem Jahre 2006 
bis weit in die vierziger Jahre dieses Jahrhunderts 
hin. 

Angesichts der aktuell verschlechterten Rahmen-
bedingungen verzögert sich wie bei allen bishe-
rigen Prognosen auch diese Perspektive – ja, die 
erstrebte weitere Konvergenz dürfte im Falle eines 
künftigen Voranpreschens wirtschaftlich stärkerer 
Länder Westeuropas in Verbindung mit ihrer tra-
ditionell höheren Effi zient der Verteilungs- und 

Lohnpolitik durch stärker wirkende Tarifstruk-
turen im Vergleich zu Osteuropa im gegenwär-
tigen Krisens zenario möglicherweise auf vorerst 
absehbare Zeit ausbleiben.

Andererseits ist das Prokopf-Inlandprodukt in 
den neuen Mitgliedsländern, gemessen in Kauf-
kraftstandards (KKS), nach 2004 in einem erheb-
lichen Maß angestiegen, während die westlichen 
Länder mit Ausnahme Finnlands und Irlands, wie 
Übersicht 29 zeigt, zwischen 2004 und 2008 in die-
ser Phase in Relation zum EU-Durchschnitt sta-
gnierten bzw. zurückfi elen. In Osteuropa war dies 
lediglich für Ungarn zu registrieren.

Insofern wäre bei einer Rückgewinnung dieses 
Trends, gekoppelt mit einer gleichbleibenden oder 
gar verbesserten Verteilungsintensität in bestimm-
ten Ländern Osteuropas, trotz Krise auch künftig 
kein absoluter Pessimismus im Blick auf eine wei-
ter voranschreitende Konvergenzentwicklung in-
nerhalb der EU 27 angebracht. 

Übersicht 29: Vergleich des Pro-Kopf-Inlandsprodukts in der EU 27 (2004 und 2008)
 – gemessen in vergleichbaren Kaufkraftstandards (EU-Durchschnitt =100) – 
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2008 P = Prognose der EC                               Quelle: Eurostat
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5.5 Beschäftigungsstand und 
 Migrationsdruck – 
 bei jetzt eklatant gestiegener 
 Jugendarbeitslosigkeit 

Eine andere offene Frage ist die künftige Arbeits-
marktentwicklung in Osteuropa. Hier bildete in 
der Vergangenheit die hohe Migrationsrate vor 
allem in Polen, Rumänien und Bulgarien sowie in 
den baltischen Staaten ein Ventil angesichts des 
hohen Stands von Arbeitslosigkeit. Viele ließen 
sich durch besseren Verdienstaussichten in nord-, 
west- und südeuropäischen Ländern (Skandina-
vien, England. Irland sowie Italien und Spanien) 
anlocken. Dies konnte sich insgesamt positiv auch 
auf die Lohnentwicklung im jeweiligen Ur-
sprungsland auswirken – sowohl durch einen sich 
zunehmend bemerkbar machenden Fachkräfte-
mangel in Teilbereichen (Bauwirtschaft, Gesund-
heitswesen u.ä.), als auch durch die Sogwirkung 
der höheren Lohnniveaus in Westeuropa. Die re-
gistrierte Arbeitslosigkeit ist damit in vielen ost-
europäischen Ländern auch deutlich unter die 
Marge in der Eurozone (EZ 16) gesunken. Aus-
nahmen bildeten bis zum Beginn der Weltwirt-
schaftskrise hier nur die Slowakei und Ungarn.

Dieser Trend wurde nun durch die Krisenfolgen 
durchkreuzt. Viele Migranten sahen sich durch 
massiv eingetretene Auftragsmängel bereits zur 
Rückkehr in ihre Heimatländer gezwungen, was 
sich in den hochschnellenden Arbeitslosenzahlen 
der jüngsten Zeit besonders in Lettland, Litauen 
und Estland bemerkbar machte (s. Übersicht 30). 
Gravierend ist bei diesem Prozess der bereits in 
der Vergangenheit stets exorbitant hohe und nun 
teilweise explodierende Anteil jüngerer Arbeitslo-
ser zwischen 15 und 25 Jahren in allen Mitglieds-
ländern der EU. Krisenbedingt stiegen deren Wer-
te auf 20 bis 30% in den baltischen Staaten sowie 
in Ungarn, der Slowakei und in Polen.

Die Auswirkungen dieser bedrückenden Aus-
sichten auf das künftige gesellschaftspolitische 
Klima und die soziale Lage in Gesamteuropa sind 
noch längst nicht absehbar. Die Zielsetzungen der 
Lissabon-Strategie eines höheren Beschäftigungs-
standes dürften als Folgen dieses nur als skanda-
lös zu bezeichnenden Trends in eine vorerst unab-
sehbare Ferne entschwunden sein – auch wenn 
die ab 2011 zu erwartende unbeschränktere Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer in der EU die aktuelle 
Situation entspannen helfen könnte.

Im Blick auf Südosteuropa sind die hier registrier-
ten Daten junger Menschen ohne Jobs noch weit-
aus alarmierender (s. Tab. 9):

• Für Mazedonien wird eine Quote von knapp 
58% arbeitsuchender jüngerer Arbeitnehmer im 
Alter zwischen 15 und 24 Jahren angegeben.

• Für Bosnien-Herzegowina liegen Schätzungen 
zur realen Situation mit Werten von rd. 75% 
noch deutlich darüber.

• In Serbien blieb 2008 ebenfalls fast jeder zweite 
junge Mensch ohne eine Beschäftigungsaus-
sicht.

Für diesen Personenkreis ergeben sich damit be-
rufl iche Chancen vielfach allenfalls noch für Tä-
tigkeiten im informellen Sektor – und sei dies 
auch im westlichen Ausland.

Die Gewerkschaften können ihrer Zukunftsaufga-
be nur gerecht werden, soweit es ihnen gelingt, 
sich den Problemen dieser Altersgruppe in beson-
derem Maße und erfolgreich anzunehmen (s. als 
positives Beispiel in dieser Region: Hantke 2008).
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Übersicht 30: Migration senkte bisher Arbeitslosigkeit in Osteuropa – außer bei jüngeren Arbeitnehmern
 (saisonbereinigte Halbjahresdaten 2008/2009)

Tabelle 9: Arbeitslosenquote (%) aller Arbeitnehmer und der unter 25-Jährigen im Westbalkan (2008)

HR MK MNE SRB BiH* AL*

alle AN 13,4 33,8 10,8 18,8 40,6 13,0

15-24 Jahre 27,0 57,7 26,2 43,7 58,5 26,0

*  Gegenüber der offi ziell registrierten Arbeitslosigkeit gehen Schätzungen der Gewerkschaften und kritischer Arbeitsmarktforscher davon aus, dass die reale 
Arbeitslosenquote der Jüngeren in BiH mit 70-75% noch darüber liegt. In Albanien wird die reale Gesamtquote auf 30–35% geschätzt, die jüngerer 

 Arbeitnehmer dürfte rd.40% betragen. 

 (Quelle: Eurostat; Landesreports SOE)

Quelle: Eurostat, Euro-Indikatoren 152/08 und 61/2009
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Die einzelnen Analyseschritte dieser Studie in bei-
den Regionen Osteuropas konnten eine Reihe we-
sentlicher Strukturunterschiede der Rechtsgrund-
lagen und der Praxis der industriellen Beziehun-
gen untereinander und zwischen West- und Ost-
europa aufzeigen. Zugleich wurden damit not-
wendige Reformen und Strukturänderungen of-
fenbar, die abschließend klar und möglichst hand-
lungsbezogen in und gerade trotz der gegenwär-
tigen Krise zu benennen sind.

6.1  Wesentliche Resultate des 
 Vergleichsvorhabens im 
 osteuropäischen Raum

Das Ergebnis der sich auf Osteuropa konzentrie-
renden Vergleichsbetrachtung in den 16 einbezo-
genen ehemals sozialistischen Ländern lässt sich 
in folgenden wesentlichen Punkten zusammenfas-
sen:

• Es gibt zahlreiche Fälle eines gesetzlich und sat-
zungsrechtlich ausgeschlossenen Gewerkschafts-
beitritts bestimmter Arbeitnehmergruppen und 
damit verbundene Hemmnisse der Gewerk-
schaftsgründung, Mitgliedswerbung und Wahr-
nehmung des Koalitionsrechts. Wegen des all-
gemeinen Trends zu kleinbetrieblichen Unter-
nehmensstrukturen ist auch hierin ein Grund 
für geringe Organisationsgrade zu sehen.

• Die freie Bildung von Koalitionen ist durch zah-
lenmäßige Mindestvorschriften durch Gesetz 
oder Gewerkschaftssatzung für die Bildung 
 einer gewerkschaftlichen Basisorganisation wie 
auch eines Betriebsrats deutlich eingeschränkt. 
Damit wird der wachsenden Zahl von Arbeit-
nehmern in KMU sowohl die Wahrnehmung 
ihrer Beteiligungsrechte als auch die Möglich-
keit der Regulierung ihrer Arbeitsbedingungen 
durch Kollektivvertrag vorenthalten.

• Tarifverhandlungen und -abschlüsse sind zu-
sätzlich auch größeren Kontingenten von Ar-
beitnehmergruppen – vor allem im Bereich öf-

fentlicher Dienste und Versorgungseinrichtun-
gen – verwehrt. Die Koalitionsfreiheit auf Bran-
chenebene ist zusätzlich erschwert durch hohe 
Hürden für die Anerkennung der Repräsenta-
tivität einer Organisation sowie primär auf 
 Unternehmenstarifverträge zugeschnittene Vor-
schriften.

• Das Arbeitskampfrecht ist zum Teil äußerst 
prohibitiv gestaltet. Internationale Instanzen 
wie ILO und Europarat kritisieren wiederholt 
ein Übermaß vom Streikrecht ausgeschlossener 
Personengruppen, zu hoch angesetzte Quoren 
für eine Urabstimmung sowie die Arbeitgeber-
seite einseitig begünstigende und abschrecken-
de bürokratische Hemmnisse mit dem Ergeb-
nis, dass Arbeitsniederlegungen größeren Aus-
maßes im privaten wie öffentlichen Sektor 
rasch an die Grenze der Illegalität rücken und 
in jüngster Zeit nur noch äußerst selten stattfi n-
den. Tarifverhandlungen degenerieren unter 
diesen Umständen zu kaum mehr als „kollek-
tivem Betteln“ (so das Bundesarbeitsgericht in 
einer auf Deutschland bezogenen Entscheidung 
zum Streikrecht).

Verletzungen der Koalitionsfreiheit bleiben in den 
neuen Mitgliedsländern oft straffrei, da eine ad-
ministrative sowie juristische Kontrolle und Kor-
rektur vielfach nur in Ausnahmefällen durchführ-
bar und erfolgreich bleibt. Nicht eingehaltene Ta-
rifverträge und ein unwirksamer Schutz von Ge-
werkschaftsmitgliedern vermindert dann auch 
wiederum nachhaltig das Interesse an einem Ge-
werkschaftsbeitritt.

6.2 Gewerkschaftspolitische 
 Schlussfolgerungen: notwendiger   
 Strukturwandel und verbesserte   
 Mindeststandards

In zugespitzter Form sind hier eine Reihe notwen-
diger Konsequenzen anzuführen, die sich sowohl 
an die Gewerkschaften selbst wie auch an die für 
die notwendige Veränderung der Rahmenbedin-

6. Fazit der Bestandsaufnahme – in den Zeiten der Krise
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gungen gewerkschaftlichen Handelns politisch 
Verantwortlichen wenden. Für eine uneinge-
schränkte und effi zientere Wahrnehmung des 
Rechts der Koalitionsfreiheit bedürfen dabei fol-
gende Aspekte besonders dringlich einer Verände-
rung:

(1) Verbesserte Zugangschancen zu den Gewerk-
schaften schaffen!

 Von den Gewerkschaften verlangt dies zu-
nächst eine Änderung all derjenigen Satzungs-
bestimmungen, die einen Beitritt nur über 
eine bestehende betriebliche Grundorganisati-
on ermöglichen. Dies insbesondere dann, 
wenn der Gesetzgeber oder auch die jeweilige 
Satzung eine hohe Mindestzahl für die Bil-
dung einer solchen Grundorganisation festge-
legt hat, die in der Vielzahl der KMU uner-
reichbar ist.

 Der zweite wichtige Aspekt eines Beitritts-
hemmnisses ist der hier nach wie vor übliche 
Beitragsabzug vom Lohn unmittelbar durch 
den jeweiligen Arbeitgeber. Dies wirkt ab-
schreckend in allen Fällen eines den Gewerk-
schaften nicht unbedingt gewogenen Betriebs-
klimas und -inhabers. Es schafft mehr Mög-
lichkeiten einer Repression und unliebsamen 
Kontrolle, als es die Vorteile einer komfortab-
len und vormals einfachen Finanzierungsme-
thode ausmachen können. Notwendige Folge 
ist eine Umstellung auf modernere, elektro-
nische Methoden des Beitragseinzugs (durch 
Abbuchungsermächtigung, oder ggf. klassisch 
durch betriebliche Kassierung), gekoppelt mit 
der Änderung bestehender gesetzlicher Be-
stimmungen. Unabhängig davon steht es den 
Gewerkschaften frei, diese Praxis selbst an-
ders zu regeln (s. z.B. Hantke 2008).

 Für die Regierung und ihre zuständigen Mi-
nisterien ergibt sich daraus die Notwendigkeit 
einer Novellierung des einschlägigen Arbeits-
rechts: Die Schwellen der Mindestmitglieder 
einer gewerkschaftlichen Basisorganisation im 
Betrieb sind so abzusenken, dass eine Interes-
senvertretung auch in Kleinbetrieben möglich 
wird. Auch ist der rechtliche Ausschluss be-
stimmter größerer Personengruppen von einer 
Gewerkschaftsmitgliedschaft, wie in dieser 
Stu die in ihrer z.T. erheblichen Dimension 

 herausgestellt, nicht länger mit den Prinzipien 
der Koalitionsfreiheit vereinbar. 

 Desgleichen sind die vorhandenen rechtlichen 
Restriktionen der Durchführung von Tarifver-
handlungen für alle Arbeitnehmer ebenso wie 
auch der Inanspruchnahme von Mitteln des 
Arbeitskampfes gemäß internationalen Stan-
dards dringend zu revidieren.

(2) Neue Methoden der Mitgliederwerbung wa-
gen und erproben! 

Hinzukommen müssen zu einer effektiveren Mit-
gliederrekrutierung neue Wege der Ansprache 
 bestimmter Zielgruppen jenseits traditioneller 
 Milieus, wie vor allem der Menschen in Klein-
betrieben, der Angestellten, Jugendlichen und 
Frau en (zu neuen Methoden von Kampagnen s. 
Mernyi 2005). Zur Demonstration, wie das aktu-
elle Tief der Mitgliedsverluste überwunden und 
die Motivation zum Gewerkschaftsbeitritt gestei-
gert werden kann, hier zwei praktische Beispiele 
neuer Formen gewerkschaftlicher Werbung:

• Das erste Beispiel betrifft eine Erfahrung des 
 litauischen Gewerkschaftsbundes LPSK, der 
vor einigen Jahren eine Image-Kampagne fl ä-
chendeckend im ganzen Land durch öffentliche 
Auftritte in größeren Städten gemeinsam mit 
Bürgermeistern und Unternehmensvertretern 
startete. Durch Vermittlung der eigenen Zielset-
zungen und gewerkschaftlichen Erfolge konnte 
damit erfolgreich das bisher vorwiegende Nega-
tiv-Image der Organisation überwunden werden, 
das den Gewerkschaf ten aus der sowjetischen 
Ära anhaftete, und zum aktiven Mitmachen mo-
tiviert werden. Der Mitgliederstand hat sich 
seither deutlich gebessert.

• Das zweite Beispiel ist ein innovativer Versuch 
des Irischen Gewerkschaftsdachverbands ICTU 
(Irish Congress of Trade Unions) gemeinsam 
mit fünf seiner Branchenverbände über ein 
„union outreach service“, eine Außenservice-
Agentur, die traditionelle Gewerkschaftswer-
bung durch besondere Aktionen in gewerk-
schaftsfreien Unternehmen zu ergänzen und 
diejenigen Arbeitnehmer zu betreuen, in deren 
Betrieben keine gewerkschaftliche Präsenz be-
steht. Adressaten sind hier ausgewählte Ziel-
gruppen, darunter auch Migranten, unter Nut-
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zung aller modernen Kommunikationsmittel 
(TV, Radio, Presse, Internet und Mailing). ICTU 
verspricht sich durch diese Investition (u.a. aus 
Mitteln des vorhandenen Streikfonds) eine Trend-
wende der bisher negativen Mitgliederbilanz.

6.3 Konsequenter Vollzug der 
 Arbeitnehmer- und Gewerkschafts-  
 rechte durch Einführung von 
 Arbeitsgerichten

Nach allem, was über die Möglichkeiten der 
Rechtskontrolle und die üblicherweise äußerst lü-
ckenhaft mögliche Sicherung bestehender Rechte 
aus den untersuchten Ländern berichtet wird, ist 
das Fehlen einer speziellen Arbeitsgerichtsbarkeit 
in 14 der 16 osteuropäischen Staaten eine Lücke, 
deren Schließung mehr als überfällig ist. Sie ver-
hindert wesentlich die uneingeschränkte Aus-
übung der Koalitionsfreiheit und der Wahrneh-
mung des sozialen Dialogs ebenso wie auch indi-
vidueller Rechtstatbestände.

Um das bestehende individuelle und kollektive 
Recht zu stärken, ist ein erster möglicher Schritt 
die Bildung spezieller Kammern für Arbeits-
rechtsfragen im Rahmen der Zivilgerichte, solan-
ge eine spezielle Arbeitsgerichtsbarkeit noch nicht 
geschaffen worden ist. Sie müssen allerdings kom-
petent besetzt und in der nötigen Anzahl vorhan-
den sein, um die übliche langwierige Verfahrens-
dauer abzukürzen.

Arbeitsgerichte, wie sie in Slowenien und Ungarn 
bereits im letzten Jahrzehnt eingeführt wurden, 
zeigen sich in der Lage, die Prozessdauer deutlich 
zu verkürzen. Soweit sie auch mit kompetenten 
Vertretern der Sozialpartner paritätisch neben 
dem professionellen Richter besetzt sind, ist eine 
vorgerichtliche Einigung durch Kompromissfi n-
dung anstelle eines Urteilspruchs in größerem 
Umfang erzielbar. Im Konfl iktfall wird damit der 
nötige Vollzug eher gesichert und die Rechtssi-
cherheit insgesamt gestärkt.

Die Gewerkschaften sollten daher die Forderung 
einer raschen Einführung verstärkt stellen – vor 
allem dort, wo diese bereits von den Regierungen 
zugesagt wurde, wie in Rumänien und Bulgarien, 
oder im bestehenden Arbeitsgesetzbuch längst 

vorgesehen ist (Albanien). Finanzielle Bedenken 
dagegen können auf Dauer nicht überzeugen, zu-
mal gerade in Jugoslawien bis zur Wende Arbeits-
gerichte bestanden und die dortigen früheren 
Richter mittlerweile eine neue Tätigkeit z.B. als 
Fachanwälte suchen mussten.

Eine dies wesentlich unterstützende Initiative 
wäre eine Rahmenbestimmung und Verpfl ichtung 
seitens der EU, entsprechende Instanzen mit wirk-
samen Sanktionsmöglichkeiten in allen Mitglieds-
ländern einzurichten, wie dies bereits vom Spre-
cher der Arbeitnehmerseite im Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, Alexander Graf von 
Schwerin, ins Auge gefasst wur de (Tagung der 
 Otto-Brenner-Stiftung in Kranjska Gora, Slowe-
nien, 2008). Diese wirksame Hilfe bedürfte einer 
breiteren Diskussion auch im EGB. Es ist nicht 
einsehbar, dass eine erfolgreiche juris tische Kon-
trolle nur in Westeuropa üblich und umsetzbar 
sein sollte.

6.4 Novellierung der EU-Richtlinie 2002   
zur Information und Konsultation

Die in dieser Studie vorgenommene Analyse 
ebenso wie die 2008 durch die EU erfolgte Prü-
fung der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Infor-
mation und Konsultation der Arbeitnehmer in 
Unternehmen Europas (s. mehr in Anh. 3.1) konn-
ten eindeutig aufweisen, dass das erstrebte Ziel 
einer stärkeren Beteiligungschance und Einbezie-
hung der jeweiligen Mitarbeiter in vielen Fällen 
nur für eine Minderheit der Beschäftigten tatsäch-
lich gegeben ist. Dem steht einesteils die Hürde 
einer bestimmten Mindestgröße eines Betriebes ab 
50 Arbeitnehmer aufwärts, wie sie die Richtlinie 
vorsieht, entgegen. Damit sind bei dem allgemei-
nen Trend zu Mittel- und Kleinbetrieben zwischen 
10 und 50 Mitarbeitern im Zuge der Transforma-
tion in der Regel rund die Hälfte aller Arbeitneh-
mer eines Landes von einer rechtlich geregelten 
Mitsprache bei Betriebsänderungen, Personalab-
bau oder Einführung einer neuen Arbeitsorgani-
sation mit allen damit verbundenen Nachteilen 
ausgeschlossen.

Der zweite ebenso wichtige Aspekt einer Umge-
hung der Zielsetzung der Richtlinie sind ein-
schränkende Vorschriften des nationalen Gesetz-
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gebers hinsichtlich der Möglichkeit der Wahl eines 
Betriebsrats als institutionelle Interessenvertre-
tung, seiner materiellen Ausstattung und seiner 
personellen Kapazitäten einschließlich der erfor-
derlichen Qualifi zierung und Zeitkontingente (s. 
Übersichtstableau in Ang. 3.2). Tatsache ist jeden-
falls, dass in einer Reihe der neuen Mitgliedslän-
der die nötigen Ansprechpartner des Arbeitgebers 
weder in der Form eines Betriebsrats noch einer 
Gewerkschaftsvertretung als Folge eines allge-
mein äußerst niedrigen Organisationsgrads vor-
handen ist.

Um diesem Missstand abzuhelfen, wäre dringend 
erforderlich

• die EU-Richtlinie an diese Gegebenheiten anzu-
passen durch Herabsetzung des zahlenmäßigen 
Mindestquorums, ab dem Information und Mit-
sprache der Beschäftigten garantiert sein müs-
sen in der Form, dass allenfalls Mitarbeiter in 
Kleinstbetrieben (unter 5 bis 10 Arbeitnehmern) 
davon ausgeschlossen bleiben können; 

• dass die nationale Gesetzgebung angehalten 
wird – auch durch Einsatz regelmäßiger Scree-
ning-Methoden – die Richtlinie konsequent um-
zusetzen und entgegenstehende Vorschriften zu 
ändern, ggf. unter Mithilfe des EuGH;

• dass sich schließlich auch die Gewerkschaften 
im eigenen Interesse bewusst werden, dass die 
Nutzung des Beteiligungsinstruments Betriebs-
rat ein zusätzliches Vehikel für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben und Intensivierung des 
sozialen Dialogs darstellt. Dies setzt voraus, 
dass sie ihre noch weithin verbreitete Ableh-
nung dagegen aufgeben. Dieser Widerstand be-
ruht vielfach aus Erfahrungen einer anderen 
 historischen Konstellation und weniger der 
Kenntnis einer Praxis, wie sie z.B. in Europä-
ischen Betriebsräten erfahrbar ist. 

6.5  Weitere Konvergenz in der Union   
 und Heranführung an die EU fördern

Eine EU-Integration ist ohne aktiven Einsatz für 
die wirtschaftliche und soziale Konvergenz in der 
Union nicht denkbar. Die Hauptfrage ist heute, 
wie diese trotz der durch die Weltwirtschaftskrise 

getrübten Aussichten weiterhin möglich und zu 
leisten ist. Dafür gibt es eine Reihe von „Baustel-
len“, die weitere Fortschritte auf diesem Weg bei 
entsprechendem Nachdruck versprechen.

Eine erste ist die Sicherung einer Existenz si-
chernden Grundversorgung durch ausreichende 
Mindestlöhne. Maßstab dafür sollten europaweit 
gültige Grundsätze einer europäischen Mindest-
lohnpolitik sein, die sich an den jeweiligen Fort-
schritten der ökonomischen Leistungsfähigkeit 
eines Landes orientiert und einen Anteil an den 
nationalen Durchschnittsentgelten oberhalb der 
Armutsgrenze, d.h. von mindestens 50% dieses 
Durchschnittbetrags anstrebt. 

Dazu wie auch zur Steigerung der tarifpolitisch 
erzielbaren Ergebnisse bedarf es erweiterter ge-
werkschaftlicher Trainings- und Qualifi zierungs-
möglichkeiten zum Erwerb des erforderlichen be-
triebs- und volkswirtschaftlichen Grundwissens 
und einer effektiven Verhandlungsführung, wie 
z.B. mit der bewährten Methodik von Planspielen. 
Mehr Wissenstransfer über die Strukturen und 
Wirkungsweise von Branchentarifverträgen und 
die hierfür erforderliche Argumentation ist nötig.

Auch ist gerade in der Krise das bewährte Instru-
ment der Arbeitszeitverkürzung von neuer Aktu-
alität zur Abwehr eines ansonsten stattfi ndenden 
Personalabbaus sowie zur Flankierung ohnehin 
erforderlicher Personalkosteneinsparungen, ohne 
dass damit zugleich die Arbeitsplätze entfallen 
müssen. In Schweden wird in der Krise dieses 
Mittel erfolgreich eingesetzt. In Osteuropa sind 
Fragen der Arbeitszeitpolitik zur Beschäftigungs-
sicherung bisher kein Thema – auch nicht bei den 
Gewerkschaften.

Eine Beispielrechnung aus Deutschland mag das 
sich hier zeigende Gestaltungspotenzial anschau-
lich verdeutlichen: Während das gesamte Arbeits-
volumen hier in den letzten vierzig Jahren trotz 
der deutschen Einigung nur geringfügig – um 2,7 
Prozent – zugenommen hat, bewerben sich heute 
durch die Zunahme der Erwerbspersonen um gut 
18 Millionen (von früher 26,3 auf jetzt 44,4 Mio.) 
rd. 69 Prozent mehr Menschen um das gleiche Ar-
beitsvolumen. Bis Mitte der 70er Jahre konnte dies 
durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 44 
auf 40 Stunden einigermaßen ausgeglichen wer-
den. Danach ist trotz Einführung der 35-Stunden-
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Woche die Arbeitszeitverkürzung durch die Aus-
weitung der Überstunden in der Realität zum 
Stillstand gekommen. Die langfristige Abnahme 
des Arbeitsvolumens schlägt sich damit in höhe-
rer Arbeitslosigkeit nieder (s. Memorandum 2009 
der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 
in Deutschland).

In Osteuropa und insbesondere in den aktuellen 
und potenziellen Kandidatenländern des Westbal-
kan sind unterstützende Maßnahmen zur Förde-
rung des Sozialdialogs und der Beschäftigungs-
fähigkeit durch Angebote von Projekten im Rah-
men des zur Krisenbewältigung jetzt deutlich er-
weiterten Europäischen Sozialfonds (ESF) gezielt 
einsetzbar. Sie bedürfen konkreter Initiativen im 
Zusammenspiel der jeweiligen nationalen Sozial-
partner und Regierungen. Das gleiche gilt für 
 Projekte der EU-Heranführung durch von der 
Union fi nanzierte IPA-Programme (Instruments of Instruments of 
Preacces sion ActivitiesPreacces sion Activities; vgl. auch die Projektemp-
fehlungen für Serbien in Anhang 6 am Ende der 
Studie). Die Arbeitgeber sollten sich im eigenen 
Interesse an einer fairen Marktordnung zugleich 
vermehrt bereit zeigen, überbetriebliche Rege-
lungen der Arbeitsbedingungen mitzugestalten.

Impulse für mehr wechselseitige Kooperation ge-
hen bereits von der bewährten grenzüberschrei-
tenden Tätigkeit in den sog. EU-Regios aus. Sie 
sind Ziel auch der Internationalen Gewerkschafts-
räte (IGR) in Verbundregionen zwischen alten und 
neuen Mitgliedsländern (s. als Beispiel die Koope-
ration in den Grenzregionen zwischen Sachsen, 
Polen und Tschechien).

Damit sind gewerkschaftliche Handlungsebenen 
angesprochen, die Grundlage für den Fortbestand 
der internationalen Solidarität und der Aufrecht-
erhaltung und Fortentwicklung des Europäischen 
Sozialmodells sind.

Um den gegenwärtig stattfi ndenden Unterbie-
tungswettlauf der Arbeitsstandards in Europa 
aufhalten und in seiner die nötige internationale 
Solidarität torpedierenden Wirkung aufheben zu 
können, ist es vorrangige Aufgabe der gewerk-
schaftlichen Zusammenschlüsse auf europäischer 
Ebene, den Widerstand gegen Verletzungen der 
Koalitionsfreiheit zu koordinieren. Dazu zählt 
auch die gemeinsame Abwehr der restriktiven 
Eingriffe des EuGH in nationales Streik- und Ar-
beitsrecht zu Ungunsten der Beschäftigten (Fälle 
Laval, Viking, Rüffert, Luxemburg) durch eine 
notwendige rechtliche Klarstellung des Vorrangs 
sozialer Grundrechte gegenüber dem Recht der 
freien wirtschaftlichen Betätigung (Dienstleistungs-
freiheit) im Gemeinschaftsrecht.

Durch Unterstützung der nationalen Konfödera-
tionen in ihrem Kampf um die Erhaltung existenz-
notwendiger Arbeitnehmerrechte sichern alle Be-
teiligte das erreichte Niveau sozialer Standards 
und Gerechtigkeit und damit letztlich ihr eigenes 
organisatorisches Überleben. Mehr solidarische 
Kooperation gebietet allein schon das jeweilige 
 Eigeninteresse an der Erhaltung der Arbeitsstan-
dards – gerade angesichts ihrer Bedrohung durch 
die gegenwärtige und in dieser Form noch nie er-
lebten weltweiten Krise.

Allein auf sich gestellt, sind die Abwehrkämpfen 
und Mitgliederverlusten sowie einer zusätzlichen 
wechselseitigen Konkurrenz ausgesetzten Ge-
werkschaftsbünde in Osteuropa dazu kaum in der 
Lage. Die erreichten Standards des EU-Gemein-
schaftsrechts haben eine Zukunftschance nur 
durch gemeinsames Vorgehen aller an der Fort-
entwicklung der „sozialen Dimension“ interes-
sierten Akteure in einer erweiterten Europäischen 
Union..
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Fazit: Dringlicher Handlungsbedarf seitens aller Akteure der Arbeitspolitik

Nationale Gewerkschaften Nationale Regierungen

• Satzungsänderungen: Beitritt ermöglichen auf allen Organisati-
onsebenen; Beitragseinzug nicht länger allein über Arbeitgeber 
organisieren

• Aktivitäten: verstärkter Akzent auf Sozialdialog und Tarifabschlüs-
se auf allen Ebenen – dies nicht nur bezogen auf Fragen des 
Entgelts, sondern auch reduzierter Arbeitszeit als Alternative zu 
wachsender Arbeitslosigkeit

• Adressatenspezifi sche Programme insbesondere im Interesse 
Jugendlicher und weiterer Personengruppen

• Öffnung gegenüber dem Gedanken einer „doppelten“ Interessen-
vertretung im Betrieb – Erfahrungen mit Betriebsräten sowie EBR 
dabei berücksichtigen

• Kampf gegen Einschränkungen des Tarifvertrags- und Arbeits-
kampfrechts

• Nachdrückliche Forderung einer Einrichtung spezieller Arbeitsge-
richte, verbunden mit dem Angebot, sich an deren Wirken aktiv zu 
beteiligen

• Engagement auf europäischer Ebene zur Sicherung der „sozialen 
Dimension“: durch Fortentwicklung von Richtlinien zum Schutz 
der Koalitionsfreiheit, erweiterter Interessenvertretung im Betrieb 

• Forderung mehr wirtschaftspolitischer Koordination in der EU 
(Schaffung einer „europäischen Wirtschaftsregierung“)

• Stärkere Debatte europapolitischer Themen und grenzüberschrei-
tende Kooperation

• Änderung einengender Vorschriften zu

• Mindestzahl für die Gründung einer Gewerkschaftsvertretung 
im Betrieb

• Personengruppenbezogenen Ausschlüssen des Gewerkschafts-
beitritts

• Beitragseinzug via Arbeitgeber

• Betriebsrätegesetze novellieren: geringere Schwellen für ihre 
Bildung, Vertretung durch eine gewählte Person auch in Klein-
betrieben ermöglichen; Kompetenzen auf EU-Niveau anheben; 
eindeutigeTrennung der Kompetenzen gegenüber Gewerkschafts-
vertretung

• Tarifvertragsrecht liberalisieren, vor allem für AN im öffentlichen 
Sektor

• Streikrecht an internationale und EU-Standards anpassen

• Einführung von Arbeitsgerichten unter Beteiligung der Sozialpart-
ner, ggf. durch ausgewählte Pilotprojekte 

• Tripartite Abstimmung auf nationaler und regionaler Ebene 
stärken, die Sozialpartner in wesentliche Entscheidungen (über 
Arbeitsrecht, Mindestlohn etc.,) unbedingt einbeziehen

• EU-Engagement verstärken, um Chancen der Konvergenz und 
Integration zu erweitern

• Grenzüberschreitende Kooperation in bestehenden oder neu zu 
schaffenden EU-Regio fördern

• Mithilfe und Initiative bei der Einleitung von ESF- sowie IPA-
Projekten

Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB) EU-Kommission und Europäischer Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss (EWSA)

• Propagierung und Mithilfe bei der Initiierung von ESF- und IPA-
Programmen

• Mitgliedschaft für Gewerkschaften des Westbalkan erweitern 
(Beobachterstatus für alle nationalen Bünde)

• Wechselseitigen Austausch, Kontakte sowie spezielle Patenschaf-
ten zwischen West und Ost fördern

• Novellierungsbedarf von EU-Richtlinien im Blick auf KMU prüfen 
(wie z.B. Rl. 2002 zur Information der Arbeitnehmer)

• Verpfl ichtung zur Einrichtung von Arbeitsgerichten debattieren 
und ggf. in Gemeinschaftsrecht aufnehmen

• Heranführungsprogramme fortsetzen und für ihre Inanspruch-
nahme werben
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Anhang

Daten, Texte, Vergleichsgrafi ken, Akteure
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A 1.1:  

Fragebogen der Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau, 
Regionalkoordination für Arbeitsbeziehungen und 
Sozialdialog in Mittel- und Osteuropa

Untersuchung zur Koalitionsfreiheit und Gewerkschaftsmitgliedschaft in Mittel- und Osteuropa

Das Regionalprojekt der Friedrich-Ebert-Stiftung für Arbeitsbeziehungen und Sozialdialog in Mittel- und 
Osteuropa unterstützt Interessenvertretungen der Werktätigen, ihre Arbeit effi zienter zu gestalten, 
 Netzwerke und Europäische Betriebsräte zu fördern, die Globalisierung solidarisch gestalten und die 
 Vertiefung der Europäischen Union zu betreiben. Dies geschieht durch Workshops, Fortbildung und 
 Konferenzen, aber auch durch Experteneinsätze sowie die Anfertigung von Studien und Berichten.

Bei unserer Beobachtung der Situation der Gewerkschaften in Mittel- und Osteuropa stellen wir fest, dass 
nicht nur die Gewerkschaftsfeindlichkeit von Managern und Unternehmern den niedrigen Organisations-
grad erklärt, sondern andere, auch rechtliche Hemmnisse den Beitritt zu Gewerkschaften verhindern. In 
Polen z.B. braucht man mindestens 10 Arbeitnehmer in einer Betriebsstätte, um eine dann bei Gericht zu 
registrierende Gewerkschaft bilden zu können. Ur-Mitgliedschaften bei Branchengewerkschaften wie in 
Skandinavien und Deutschland oder beim Gewerkschaftsbund wie in Österreich gibt es nicht.

Gewerkschaftsmitgliedschaft muß häufi g individuell dem Arbeitgeber mitgeteilt werden, was anschlie-
ßend nicht selten zu Mobbing und Entlassung führt.

Das Ergebnis ist eine unvorstellbare Atomisierung der Gewerkschaftslandschaft bei gleichzeitig niedrigs-
tem Organisationsgrad. Zum Beispiel ist vielfach die Besetzung von Mandaten in Europäischen Betriebs-
räten in den dafür berechtigten Unternehmen nicht möglich oder aber geschieht mit Delegierten, die das 
Management bestimmt. 

Durch solche gesetzlichen Regelungen und betrieblichen Praktiken ist möglicherweise der größte Teil der 
Menschen im arbeitsfähigen Alter von der Gewerkschaftsmitgliedschaft und der organisierten Vertretung 
ihrer Interessen ausgeschlossen.

Um diese Situation zu dokumentieren und zur Entwicklung von Handlungsalternativen für die Werbung 
von Mitgliedern beizutragen, möchten wir im östlichen Mitteleuropa eine Vergleichsstudie zur Koali-
tionsfreiheit und Gewerkschaftsmitgliedschaft durchführen. Wir bitten um ihre Mithilfe durch Ausfüllung 
des anschließenden Fragebogens. 

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE



85

KOALITIONSFREIHEIT, ARBEITNEHMERRECHTE UND SOZIALER DIALOG

Fragebogen (Kurzfassung) für Gewerkschaften bzw. Juristen zu
„Koalitionsfreiheit und Gewerkschaftsmitgliedschaft“

1. Welche gesetzlichen Grundlagen kennen Sie für die Gewerkschaftsmitgliedschaft in Ihrem 
Land? Nennen Sie bitte Gesetze und Normen Ihrer nationalen Gesetzgebung!

2. Kennen Sie Prozesse oder Gerichtsverfahren, die wegen Behinderung der Koalitionsfreiheit 
 geführt worden sind? Wenn ja, welche Fälle sind Ihnen bekannt?

3. Wenn Sie solche Fälle von Behinderung der Koalitionsfreiheit kennen, bis auf welche 
Gerichts ebene sind die Prozesse geführt worden (einschl. EU-Ebene) ?

4. Wie viele Mitglieder sind für die Gründung einer Gewerkschaft in Ihrem Land nötig?

 a) für Gewerkschaften in repräsentativen Gewerkschaftsbünden?

 b) für ungebundene neue Gewerkschaften?

5. Was sind die gesetzlichen Grundlagen für die Gewerkschaftsmitgliedschaft in ihrem Land?

6. Welche Formen der Gewerkschaftsmitgliedschaft gibt es in den Statuten ihrer Gewerkschaft? 
Auf welcher Ebene kann ein Arbeitnehmer als Gewerkschaftsmitglied seinen Mitglieds-
beitrag bezahlen? 

 – auf betrieblicher Ebene,

 – auf Unternehmensebene,

 – auf Branchenebene,

 – auf regionaler Ebene,

 – auf Landesebene (Nationale Gewerkschaftsbünde)

 – auf anderer Ebene (auf welcher?)

7. Gibt es interbetriebliche Gewerkschaften, z.B. in Einzelhandelskonzernen?

8. Welche Hemmnisse für den Eintritt in Gewerkschaften sind Ihnen bekannt?

9. Kennen Sie Fälle, in welchen Gewerkschaftsmitglieder durch ihre Mitgliedschaft mit 
 negativen Folgen konfrontiert waren? Wenn ja, welche?
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A 1.2:  

Fragebogen für die sechs Landesreports zu
Koalitionsfreiheit und Gewerkschaftsrechten im Westbalkan

I.  Koalitionsfreiheit und deren praktische Umsetzung

1.  Welche gesetzlichen Grundlagen gelten für die Gewerkschaftsmitgliedschaft und die 
 Koalitionsfreiheit in ihrem Land? Gibt es eine spezielles Gewerkschaftsgesetz und Arbeit-
gebergesetz?

2. Auf welchem Weg erfolgt üblicherweise der Gewerkschaftsbeitritt (nach Gesetz und Ge-
werkschaftssatzung):

–  primär über die betriebliche Gewerkschaftsorganisation (und wieviele Mitglieder in 
einem Betrieb sind für deren Bildung nach Gesetz bzw. Satzung der Gewerkschaft er-
forderlich)?

– über die betreffende Branchengewerkschaft?

– Gibt es die Möglichkeit einer direkten Mitgliedschaft bei der Konföderation?

3. Bestimmungen für die Gründung einer Gewerkschaft: Wieviele Mitglieder sind erforderlich

– zur Gründung einer lokalen Gewerkschaft vor Ort?

– zur Bildung einer Gewerkschaft auf Branchen- und auf Landesebene?

4. Welche Personengruppen sind von der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ausgeschlos-
sen?

– Nicht in einem (unbefristeten) Arbeitsverhältnis stehende Personen?

– Angehörige des öffentlichen Dienstes, öffentlicher Service- und Versorgungs-Unter-
nehmen, Polizei, Streitkräfte etc.?

– Wer ist von der Übernahme einer Gewerkschaftsfunktion ausgeschlossen 

5. Verletzung der Rechte von Gewerkschaftsmitgliedern und Mandatsträgern:

– Welche Hemmnisse und Hinderungsgründe bestehen in der Praxis für einen Gewerk-
schaftsbeitritt?

– Welche Rechtsverstöße seitens der Arbeitgeber sind?

– Ist der Zugang von Gewerkschaftsvertretern in die Betriebe gewährleistet und die 
 ungestörte Durchführung von Werbe-Kampagnen möglich?

6. Gerichtsverfahren zur Abwehr von Rechtsverstößen und deren Folgen: 

– Wo wurden Verfahren gegen derartige Rechtsverletzungen von Gewerkschaftern 
 geführt und welche Ergebnisse haben sie gebracht?

– Welches Echo fi nden diese in den Medien und in der Fachdiskussion?

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
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II. Kollektives Arbeitsrecht

– Kollektivvertragsrecht: Gibt es rechtlich ausgeschlossene Personen bzw. Branchen von 
 Tarifverhandlungen und -vereinbarungen?

– Struktur der Tarifverträge (Betrieb/ Sektor): Welches ist die dominierende Ebene für Ver-
handlungen über die Lohnfi ndung? 

– Tarifautonomie vs. nicht zu verhandelnde Inhalte: Besteht ein Gesetzesvorrang über Löh-
ne, Arbeitszeiten und sonstige Arbeitsbedingungen?

– Tarifbindung: Anteil der von Kollektivverträgen erfaßten Arbeitnehmer?

– Streikrecht: Welche gesetzlichen Restriktionen bestehen durch Ausschluss von Personen, 
administrative Beeinträchtigung, Zwang zu vorheriger Mediation oder Schlichtung, nega-
tive Gerichtsurteile?

III. Capacity building: 

 Aufstellung der Gewerkschaftsbünde und ihrer Mitgliedsorganisationen

– Aktueller gewerkschaftlicher Organisationsgrad und Entwicklung seit 1995?

– Gewerkschaftspluralismus: Zahl der repräsentativen Dachverbände?

– Finanzielle und personelle Ressourcen: Formen der Beitragszahlung, Verteilung des Bei-
tragsvolumens?

– Arbeitgeberverbände: Mandat für Tarifvereinbarungen, primär Wirtschaftslobby oder Ar-
beitgebervereinigung mit Bereitschaft zum Sozialdialog?

IV. Strukturen des praktizierten Sozialdialogs:

– Betrieb: Vorherrschende Formen der betrieblichen Interessenvertretung? Inwieweit ist die 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2002 zur Information und Konsultation der Arbeitnehmer 
im Unternehmen praktisch möglich? 

– Wie hoch ist der Anteil der durch eine betriebliche Interessenvertretung insgesamt er-
fassten Arbeitnehmer im Lande? 

– Branche: Tarifvereinbarungen in welchen Sektoren; Allgemeinverbindlicherklärung beste-
hender Verträge rechtlich möglich und praktiziert?

– Land: existieren intersektorale Vereinbarungen (z.B. im privaten oder öffentlichen Sektor) 
oder durch einen tripartiten Sozialpakt? Wer ist im nationalen Wirtschafts- und Sozialrat 
vertreten? Wird dort, und falls ja auf welche Weise, der nationale Mindestlohn festgelegt?

➜

➜
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V. Kontrolle der Umsetzung von Arbeitnehmerrechten und legalen Mindeststandards 

 Welche Akteure können eine Kontrollfunktion wirksam vornehmen:

– die betriebliche Interessenvertretung (Gewerkschaft/Betriebsrat)?

– vorhandene Einrichtungen der Konfl iktregulierung (Mediation, Schieds- und Schlich-
tungsverfahren, Arbitrage)?

– die Arbeitsinspektion: Welche Verfehlungen stellt diese vor allem fest und welche Sank-
tionen kann sie ausüben?

– besondere Arbeitsgerichte, oder nur die Zuständigkeit ordentlicher Gerichte: Welches ist 
die übliche Verfahrensdauer, und welche Erfolgsaussichten hat ein Kläger?

VI. Zusammenfassung: 

 Defi zitanalyse, politische Forderungen und gewerkschaftspolitische Konsequenzen

– Welche Forderungen erheben die Gewerkschaften zur Abwehr der von ihnen konsta-
tierten Defi zite der Koalitionsfreiheit?

– Welche Charakteristika kennzeichnen die bisherige Entwicklung des Sozialdialogs und der 
Arbeitnehmerrechte in ihrem Land?

– Welche Veränderungen des Arbeitsrechts planen die Regierung bzw. die Arbeitgeber-
seite?

– Welche Erwartungen bestehen hinsichtlich eines EU-Beitritts für die Verbesserung des 
 sozialen Dialogs und sozialer Fortschritte im Lande?

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
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Anhang 2:
ILO-Konventionen zur Koalitionsfreiheit

2.1 Übereinkommen (Nr. 87) über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 

 Vereinigungsrechtes, 1948 (Auszüge)

Art. 2
 Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber ohne jeden Unterschied haben das Recht, ohne vorherige Ge-

nehmigung Organisationen nach eigener Wahl zu bilden und solchen Organisationen beizutreten, 
wobei  lediglich die Bedingung gilt, daß sie deren Satzungen einhalten.

Art. 3
1.  Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber haben das Recht, sich Satzungen und 

Geschäftsordnungen zu geben, ihre Vertreter frei zu wählen, ihre Geschäftsführung und Tätigkeit 
zu regeln und ihr Programm aufzustellen.

2.  Die Behörden haben sich jedes Eingriffes zu enthalten, der geeignet wäre, dieses Recht zu be-
schränken oder dessen rechtmäßige Ausübung zu behindern.

Art. 4
 Die Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber dürfen im Verwaltungswege weder aufge-

löst noch zeitweilig eingestellt werden.…

Art. 7
 Der Erwerb der Rechtspersönlichkeit durch Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, 

ihre Verbände und Zentralverbände darf nicht an Bedingungen geknüpft werden, die geeignet sind, 
die Anwendung der Bestimmungen der Artikel 2, 3 und 4 zu beeinträchtigen.

Art. 8
1.  Die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber und ihre Organisationen haben sich gleich anderen Per-

sonen und organisierten Gemeinschaften bei Ausübung der ihnen durch dieses Übereinkommen 
zuerkannten Rechte an die Gesetze zu halten.

2.  Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechte dürfen weder durch die innerstaatliche Ge-
setzgebung noch durch die Art ihrer Anwendung geschmälert werden.

Art. 9
1.  Die innerstaatliche Gesetzgebung bestimmt, inwieweit die in diesem Übereinkommen vorgese-

henen Rechte auf das Heer und die Polizei Anwendung fi nden.…

2.2 Übereinkommen (Nr. 98) über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und 

des Rechtes zu Kollektivverhandlungen, 1949 (Auszug)

Art. 1
1.  Die Arbeitnehmer sind vor jeder gegen die Vereinigungsfreiheit gerichteten unterschiedlichen Be-

handlung, die mit ihrer Beschäftigung in Zusammenhang steht, angemessen zu schützen.
2.  Dieser Schutz ist insbesondere gegenüber Handlungen zu gewähren, die darauf gerichtet sind,
 a) die Beschäftigung eines Arbeitnehmers davon abhängig zu machen, daß er keiner Gewerkschaft 

beitritt oder aus einer Gewerkschaft austritt,
 b) einen Arbeitnehmer zu entlassen oder auf sonstige Weise zu benachteiligen, weil er einer Ge-

werkschaft angehört oder weil er sich außerhalb der Arbeitszeit oder mit Zustimmung des Arbeit-
gebers während der Arbeitszeit gewerkschaftlich betätigt.
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Art. 2
1.  Den Organisationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ist in bezug auf ihre Bildung, Tätigkeit 

und Verwaltung gebührender Schutz gegen jede Einmischung von der anderen Seite, sowohl sei-
tens der Organisationen wie auch ihrer Vertreter oder Mitglieder, zu gewähren.

2. Als Einmischung im Sinne dieses Artikels gelten insbesondere Handlungen, die darauf gerichtet 
sind, von einem Arbeitgeber oder von einer Organisation von Arbeitgebern abhängige Organisa-
tionen von Arbeitnehmern ins Leben zu rufen oder Organisationen von Arbeitnehmern durch 
Geldmittel oder auf sonstige Weise zu unterstützen, um sie unter den Einfl uß eines Arbeitgebers 
oder einer Organisation von Arbeitgebern zu bringen.…

Art. 4
 Soweit erforderlich, sind den Landesverhältnissen angepaßte Maßnahmen zu treffen, um im weitesten 

Umfang Entwicklung und Anwendung von Verfahren zu fördern, durch die Arbeitgeber oder Organi-
sationen von Arbeitgebern einerseits und Organisationen von Arbeitnehmern andererseits freiwillig 
über den Abschluß von Gesamtarbeitsverträgen zur Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen 
verhandeln können.

Art. 5
1.  Die innerstaatliche Gesetzgebung bestimmt, inwieweit die in diesem Übereinkommen vorgese-

henen Rechte auf das Heer und die Polizei Anwendung fi nden.…

Art. 6
 Dieses Übereinkommen lässt die Stellung der öffentlichen Beamten unberührt und darf in keinem für 

die Rechte und die Rechtsstellung dieser Beamten irgendwie nachteiligen Sinn ausgelegt werden.

2.3. Übereinkommen (Nr. 135) über Schutz und Erleichterungen für Arbeitnehmervertreter im 

Betrieb, 1971 (Auszug)

Art. 1
 Die Arbeitnehmervertreter im Betrieb sind gegen jede Benachteiligung, einschließlich Kündigung, die 

auf Grund ihrer Stellung oder Betätigung als Arbeitnehmervertreter oder auf Grund ihrer Zugehörig-
keit zu einer Gewerkschaft oder ihrer gewerkschaftlichen Betätigung erfolgt, wirksam zu schützen, so-
fern sie im Einklang mit bestehenden Gesetzen oder Gesamtarbeitsverträgen oder anderen gemein-
samen vereinbarten Regelungen handeln.

Art. 2
1.  Den Arbeitnehmervertretern sind im Betrieb Erleichterungen zu gewähren, die geeignet sind, ih-

nen die rasche und wirksame Durchführung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.
2.  Hierbei sind die Eigenart des in dem betreffenden Land geltenden Systems der Arbeitsbeziehungen 

sowie die Erfordernisse, die Größe und die Leistungsfähigkeit des betreffenden Betriebs zu berück-
sichtigen.

3.  Die Gewährung solcher Erleichterungen darf das wirksame Funktionieren des betreffenden Be-
triebs nicht beeinträchtigen.

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
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Art. 3
 Als „Arbeitnehmervertreter“ im Sinne dieses Übereinkommens gelten Personen, die auf Grund der in-

nerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis als solche anerkannt sind, und zwar
a)  Gewerkschaftsvertreter, d.h. von Gewerkschaften oder von deren Mitgliedern bestellte oder ge-

wählte Vertreter, oder
b) gewählte Vertreter, d.h. Vertreter, die von den Arbeitnehmern des Betriebs im Einklang mit Bestim-

mungen der innerstaatlichen Gesetzgebung oder von Gesamtarbeitsverträgen frei gewählt werden 
und deren Funktionen sich nicht auf Tätigkeiten erstrecken, die in dem betreffenden Land als aus-
schließliches Vorrecht der Gewerkschaften anerkannt sind.…

Art. 5
 Sind in einem Betrieb sowohl Gewerkschaftsvertreter als auch gewählte Vertreter tätig, so sind nöti-

genfalls geeignete Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, daß das Vorhandensein gewählter 
Vertreter nicht dazu benutzt wird, die Stellung der beteiligten Gewerkschaften oder ihrer Vertreter zu 
untergraben, und um die Zusammenarbeit zwischen den gewählten Vertretern und den beteiligten 
Gewerkschaften und ihren Vertretern in allen einschlägigen Fragen zu fördern.

Anhang 3.1:
Was besagt die EU-Richtlinie 2002/14/EC zur Information und Konsultation?

In Unternehmen ab 50 und in Betrieben ab 20 Arbeitnehmer:

Pfl icht des Arbeitgebers zu Information und Konsultation – analog EBR-Richtlinie – über:

• die wirtschaftliche Lage und Entwicklung

• die Beschäftigungssituation und -entwicklung (= Personalplanung)

• wesentliche Veränderungen der Arbeitsorganisation
 (= Betriebsänderungen, ggf. mit Auswirkungen auf Arbeitsverträge)

• Ziel ist, nach rechtzeitiger Information über die Konsequenzen sowie „antizipative Maßnah-
men“ zu beraten und

• möglichst eine Vereinbarung über das weitere Vorgehen und dessen Regulierung zu erzielen.

Im Falle der Nichtbeachtung sind wirksame Sanktionen durch die Mitgliedstaaten vorzusehen.

EU-Kommission überprüfte 2007 die Umsetzung der Richtlinie. 5 Länder, alle aus der EU 15, 
wurden wegen Nichterfüllung von der Kommission beim EuGH verklagt!

                                                                                                                                                        (s. EC 2008)
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Auszüge aus der EU-Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 

Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft 

Art. 3 : Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt je nach Entscheidung der Mitgliedstaaten:

a) für Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat oder

b) für Betriebe mit mindestens 20 Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat.

 Die Mitgliedstaaten bestimmen, nach welcher Methode die Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl 
errechnet werden. …

Art. 4: Modalitäten der Unterrichtung und Anhörung

(1) Im Einklang mit den in Artikel 1 dargelegten Grundsätzen und unbeschadet etwaiger geltender ein-
zelstaatlicher Bestimmungen und/oder Gepfl ogenheiten, die für die Arbeitnehmer günstiger sind, 
 bestimmen die Mitgliedstaaten entsprechend diesem Artikel im Einzelnen, wie das Recht auf Unter-
richtung und Anhörung auf der geeigneten Ebene wahrgenommen wird.

(2) Unterrichtung und Anhörung umfassen
a) die Unterrichtung über die jüngste Entwicklung und die wahrscheinliche Weiterentwicklung der 

Tätigkeit und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens oder des Betriebs;
b) die Unterrichtung und Anhörung zu Beschäftigungssituation, Beschäftigungsstruktur und wahr-

scheinlicher Beschäftigungsentwicklung im Unternehmen oder Betrieb sowie zu gegebenenfalls ge-
planten antizipativen Maßnahmen, insbesondere bei einer Bedrohung für die Beschäftigung;

c) die Unterrichtung und Anhörung zu Entscheidungen, die wesentliche Veränderungen der Arbeits-
organisation oder der Arbeitsverträge mit sich bringen können….

(3) Die Unterrichtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, 
die dem Zweck angemessen sind und es insbesondere den Arbeitnehmervertretern ermöglichen, die 
Informationen angemessen zu prüfen und gegebenenfalls die Anhörung vorzubereiten.

(4) Die Anhörung erfolgt

a) zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck ange-
messen sind;

b) auf der je nach behandeltem Thema relevanten Leitungs- und Vertretungsebene;
c) auf der Grundlage der vom Arbeitgeber … zu liefernden Informationen und der Stellungnahme, 

zu der die Arbeitnehmervertreter berechtigt sind;
d) in einer Weise, die es den Arbeitnehmervertretern gestattet, mit dem Arbeitgeber zusammenzu-

kommen und eine mit Gründen versehene Antwort auf ihre etwaige Stellungnahme zu erhalten;
e) mit dem Ziel, eine Vereinbarung über die in Absatz 2 Buchstabe c) genannten Entscheidungen, die 

unter die Leitungsbefugnis des Arbeitgebers fallen, zu erreichen.

A 3.2
Ausstattung sowie legale Kompetenzen der Betriebsräte in Mittelosteuropa  

(s. folgende Seite)
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Anhang 4
Wirtschaftliche Kennzahlen zu Ost- und Südosteuropa

4.1 2009: Trendumkehr der bisher höheren Wirtschaftsdynamik Osteuropas als Folge der Krise 
 – Reales BIP-Wachstum in %  (2009: Prognose der EU-Kommission) – 
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4.2 Krisenbedingter Absturz der bisher hohen Zuwachsraten der Produktivität
 – je Beschäftigten (2009 Prognose der EU) –
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4.3 Höhe der gesetzlichen Mindestlöhne                      
 in Ost- und Westeuropa 2008
 – in Euro sowie in vergleichbaren Kaufkraftstandards  
 (KKS) –

Euro KKS

Rumänien 141,1 232

Bulgarien 112,5 245

Lettland 229,4 351

Slowakei 267,0 381

Litauen 231,7 388

Estland 278,0 390

Ungarn* 285,0 418

Tschechien 329,0 460

Polen 334,0 469

Kroatien 380,9 537

Portugal 497,0 588

Slowenien 566,5 736

Spanien 700,0 753

Griechenland 680,6 768

Malta 612,3 837

Irland 1462,0 1160

UK 1148,0 1183

Frankreich 1321,0 1239

Belgien 1336,0 1268

Niederlande 1356,6 1316

Luxemburg 1609,5 1532

* brutto = netto, da Mindestlohn steuerfrei

Quelle: Eurostat

Mindestlöhne im westlichen Balkan (Euro)*

Albanien 138

Bosnien-Herzegowina 159

Republika Srpska (BiH) 142

Kroatien 381

Serbien 159

*kein gesetzlicher Mindestlohn in Mazedonien und Montenegro   
  (Beträge in KKS von Eurostat derzeit noch nicht ausgewiesen)
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A 4.4   BIP-Wachstum im westlichen Balkan (in jeweiligen Preisen)

HR MK MNE SRB BiH AL

2004-2005 4,2 4,0 4,3 7,0 5,1 5,7

2006-2007 5,1 4,9 9,7 6,1 6,8 5,8

2008 2,4 5,0 8,1 5,4 5,5 7,2

Quelle: Eurostat/ECFIN Unit D-1 (4/2009)

A 4.6  Monatlicher Durchschnitts- und gesetzlicher Mindestlohn in Euro (2008)

HR MK MNE SRB BiH AL

Durchschnittslohn 1000 250 630 400 483* 350

Mindestlohn 381 – – 159 159* 138

* Mittelwert von Föderation und RS  – Quelle: Landesreports SOE der FES

A 4.5 Entwicklung der Reallöhne im Westbalkan (2004 bis 2008) – in % gegenüber Vorjahr –

*nur staatlicher, nicht Privatsektor – Quelle: ECFIN Unit D-1 (4/2009)
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5.2 Rechtliche Barrieren für die Errichtung eines Betriebsrats in Osteuropa 
 Mindestzahl von Arbeitnehmern für die Wahl eines Betriebsrats

PL BG* SK** EE** RO SI** LT** HU*** CZ** LV HR BiH SRB
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Anhang 5
Vergleichsübersichten zu Westeuropa

5.1 Rechtliche Barrieren für die Errichtung eines Betriebsrats in Westeuropa: 
 Mindestzahl von Arbeitnehmern für die Bildung von Betriebsrat/Betriebsvertretung

* Als Folge der Rl. 2002 gibt es jetzt eine Arbeitnehmervertretung  in LU bereits ab 15, in BE ab 20, in NL ab 10, in ES ab 6 sowie 
 in PT ab 1 Beschäftigten, z.T. allerdings mit geringeren Rechten als ein BR.
** In Frankreich kann durch Tarifvertrag auch geringere Mindestzahl vereinbart werden. 
*** In Betrieben ohne Gewerkschaftsvertretung seit 2008 Bildung eines „consultation forum“ möglich. 

LU* BE* IT FR** IE*** UK*** NL* DK FI EL PT* ES* AT DE
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* In Werksteilen eines Unternehmens kann eine Betriebsvertretung bereits ab 20 AN gewählt werden.
** Unterhalb dieser Größenordnung: 1 Vertreter der Beschäftigten (in SK: Mindestanzahl 5 AN; in CZ jedoch, falls weniger als 10 AN, sowie in EE 
 rechtlich ohne volle Informations- und Konsultationsrechte).
*** 1 Vertreter der Belegschaft, erst ab 51 Beschäftigte mehrköpfi ger Betriebsrat
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5.3 Formen der Umsetzung der EU-Richtlinie 2002 zur Information und Konsultation der Arbeitnehmer in  
 Westeuropa

1. Nur Gewerkschafts-
vertretung

2. Gemeinsame Vertretung:
 Gewerkschaft + Betriebsrat

3. Duale Interessenvertretung: 
 Betriebsrat*** und Gewerkschaft 

• Schweden

• UK (ergänzt 2004)*

• Irland (ergänzt 2006)*

• Malta (ergänzt 2006)*

• Zypern

• Dänemark:
Kooperationsrat, zur Hälfte von AN gewählt, zur 
Hälfte von Gewerkschaft nominiert

• Finnland:
von allen AN gewählte Vertrauensleute, sie 
vertreten auch Nichtmitglieder 

• Italien: RSU**, zu 2/3 von den AN gewählt, zu 
1/3 von Gewerkschaften nominiert

• Belgien

• Deutschland

• Frankreich

• Griechenland

• Luxemburg

• Niederlande

• Österreich

• Portugal 

• Spanien

* von allen Arbeitnehmern gewähltes Vertretungsgremium zur Wahrnehmung  der Informations- und Konsultationsrechte dann möglich, 
wenn keine Gewerkschaftsvertretung im Betrieb existiert.

 ** Rappresentanza Sindicale Unitaria: gemeinsames Vertretungsorgan (mit Tarifverhandlungskompetenz)

*** Für die Bildung eines Betriebsrats gibt es bestimmte Anforderungen an die Betriebsgröße zwischen mindestens 5 und 150 Beschäftigte 
in den einzelnen Ländern (s. gesonderte Übersicht in Anh. 5.1). Sie wurden nach Klagen der Kommission beim EuGH u.a. in Belgien und 
Luxemburg entsprechend angepasst.

5.4 Interessenvertretung am Arbeitsplatz in Westeuropa im Vergleich mit dem Organisationsgrad
 Anteil der von Gewerkschaft plus Betriebsräten vertretenen Arbeitnehmer in den Betrieben (% aller Beschäftigten) 
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* Länder ohne gesetzlich defi nierten Betriebsrat                                                                                                            Quelle: BwP 2008
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5.6 Höhere Tarifbindung durch 
 Allgemeinverbindlichkeit sektoraler Verträge

Tarifbin-
dungsrate 

(%)

Allgemeinverbindlicher-
klärung von        
Branchentarifverträgen

Österreich 98 übliche Praxis 

Belgien 96 übliche Praxis

Slowenien 95 möglich, aber bisher 
nicht notwendig*

Frankreich 90 übliche Praxis 

Portugal 90 übliche Praxis 

Schweden 90 z.T. informell

Niederlande 89 häufi g

Finnland 82 übliche Praxis

Spanien 82 häufi g 

Griechenland 80 übliche Praxis 

Dänemark 80 informelle Praxis

Italien 75 informelle Praxis

Zypern 70 keine Regelung

Deutschland 64 nur noch selten

Luxemburg 60 nicht angewandt

Rumänien 55 übliche Praxis

Irland 55 gelegentlich

Malta 50 keine Regelung

Tschechien 40 häufi ger seit 2000 

Ungarn 40 bislang selten

Slowakei 35 möglich

Großbritan-
nien

34 nein

Bulgarien 30 möglich, aber nicht 
angewandt 

Polen 30 möglich, aber nicht 
angewandt

Estland 22 seit 2000 möglich

Lettland 20 seit 2002 möglich

Litauen 15 seit 2003 möglich

* Reduzierung der allgemeinen Tarifbindung in sämtlichen Wirtschafts-
sektoren künftig möglich durch die 2006 erfolgte Aufhebung 
der gesetzlichen Zwangsmitgliedschaft der Arbeitgeber in der 
Industrie- und Handelskammer als der in Slowenien seit Beginn 
der Transformation dominierenden Tarifvertragspartei gegenüber 
den Gewerkschaften.

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

5.5 Abschluss von Tarifverträgen: Hauptsächliche   
 Ebenen der Lohnfi ndung in Westeuropa

Intersektoral* Branche Unternehmen

FI ▲ ●● ■■

IE ▲ ■■ ■■

AT ▲ ■■

BE ●● ▲ ■■

DK ■■ ▲ ●●

EL ●● ▲ ■■

DE ▲ ●●

IT ■■ ▲ ●●

NL ■■ ▲ ■■

PT ■■ ▲ ●●

ES ▲ ●●

SE ▲ ■■

FR ●● ●●

LU ●● ●●

CY ●● ▲

MT ■■ ▲

UK ■■ ▲

■  ■  Vorhandene Ebene der Tarifverhandlungen

●  ●  Wichtige, aber nicht dominierende Ebene der Verhandlungen

▲  Dominierende Ebene der Tarifverhandlungen

* Tripartite sowie bilaterale Vereinbarungen

Quelle: Van Gyes et al. 2007
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Anhang 6
Beziehungen zwischen EU und Serbien: die Rolle der Zivilgesellschaft

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
(2008/C 224/29) vom 29. Mai 2008 – Auszüge –

Ziele der EU im Westbalkan und in Serbien

Der Westbalkan ist ein wichtiges außenpolitisches Schwerpunktgebiet der EU. Das Hauptanliegen der EU 
im Westbalkan ist die Verbesserung von Stabilität und Wohlstand in der Region. Die Vorbereitung der 
Westbalkanländer auf die EU-Mitgliedschaft ist gleichermaßen ein wichtiges Ziel. Um es zu erreichen, 
wird das spezifi sche Instrument für Heranführungshilfe eingesetzt.

Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess (SAP) wurde ins Leben gerufen, um den Ländern der 
 Region auf dem Weg in die EU zu helfen. … Bis Mai 2008 hatten fünf von sechs Ländern des Westbalkans 
ein SAA unterzeichnet.

Der soziale Dialog

Obwohl ein wirksamer sozialer Dialog eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Umgestaltung der 
Wirtschaft bildet, ist die Rolle der Sozialpartner in der serbischen Gesellschaft nach wie vor relativ 
schwach ausgeprägt. Mit Inkrafttreten der neuen Arbeitsgesetzgebung im Jahre 2005 erlosch der allge-
mein gültige Tarifvertrag. Das trifft auch auf alle vor 2001 geschlossenen Branchentarifverträge zu. Eine 
weitere Umwälzung in Zusammenhang mit den neuen Rechtsbestimmungen ist, dass die Regierung nicht 
mehr am Abschluss des neuen allgemein gültigen Tarifvertrags beteiligt ist; sie spielt jedoch weiterhin 
eine aktive Rolle beim Abschluss gewisser branchenspezifi scher und spezieller Tarifverträge. 

Der Wirtschafts- und SozialratWirtschafts- und Sozialrat der Republik Serbien wurde 2005 durch ein entsprechendes Gesetz ins Le-
ben gerufen und ist die institutionelle Plattform für die trilateralen Verhandlungen. Allerdings hat dieser 
WSR mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, was sich negativ auf seine Tätigkeiten ausgewirkt hat. 
An erster Stelle ist der Mangel an Mitteln zu nennen. … Ein weiteres Problem ist die unregelmäßige Teil-
nahme der Vertreter der Sozialpartner an den Sitzungen des WSR, mit dem Ergebnis, dass Gesetzesent-
würfe im Parlament ohne Beratung im WSR verabschiedet werden.

Gegenwärtige Lage und die Rolle der Gewerkschaften

Der Gewerkschaftssektor ist sehr heterogen. Es gibt in Serbien alles in allem über 20.000 Gewerkschaften, 
und zwar auf allen Ebenen, vom Einzelunternehmen bis zur landesweiten Organisation. Die meisten 
 gehören den beiden größten Gewerkschaftsverbänden Serbiens an…. Ein weiteres Problem in diesem 
 Zusammenhang ist die mangelnde Zusammenarbeit der einzelnen Gewerkschaften. Obwohl die Rolle der 
Gewerkschaften in Serbien als relativ schwach zu bezeichnen ist, zeigt ihre Teilnahme an Tarifverhand-
lungen im öffentlichen Sektor und in den öffentlichen Unternehmen, dass ihre Bedeutung für die Stär-
kung des sozialen Dialogs nicht übersehen werden darf. 

Die serbischen Arbeitgeberorganisationen

Der Serbische Arbeitgeberverband (UPS) ist die wichtigste nationale Interessenvertretung der Arbeitge-
ber. Im Gegensatz zu den Gewerkschaften pfl egt der serbische Arbeitgeberverband eine gute Zusammen-
arbeit mit dem Ministerium für Beschäftigung und Sozialpolitik. Er wirkt regelmäßig an den Aktivitäten 
des serbischen Wirtschafts- und Sozialrats mit. 

➜
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen

– Unterstützung von Vorhaben zum Transfer von Wissen und Erfahrungen von den EU-Mitgliedstaaten 
nach Serbien. Der Beitrag der „neuen“ Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas könnte hier besonders 
nützlich sein. Die Bedeutung von Partnerschaftsprojekten sollte von den Einrichtungen der EU stärker 
anerkannt und unterstützt werden.

– Förderung und Aufrechterhaltung eines regelmäßigen trilateralen sozialen Dialogs, um ein ordnungs-
gemäßes Funktionieren des serbischen Wirtschafts- und Sozialrats im Einklang mit den rechtlichen Be-
stimmungen zu gewährleisten;

– Unterscheidung zwischen NGO und Sozialpartnern im Hinblick auf die Erarbeitung und Verabschie-
dung von Förderstrategien;

– Unterstützung von Programmen zum Aufbau von Kapazitäten bei den Sozialpartnern, um deren Fä-
higkeit zu einem wirksamen sozialen Dialog zu verbessern;

– Durchführung eines Weiterbildungs- und Austauschprogramms für die Sozialpartner in Serbien im 
Rahmen des neuen Programms der Europäischen Kommission (GD Erweiterung) für den zivilgesell-
schaftlichen Dialog (People to People).

(aus: Amtsblatt der Europäischen Union C224/130 ff. v. 30. 8. 2008)

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG
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Anhang 7.1
Nationale Gewerkschaftsbünde in Mittel- und in Südostosteuropa

(mit jeweiligem Gründungsjahr – N = Neugründung vormals staatlicher Organisationen)

A. Neue EU-Mitgliedsländer:

Bulgarien
 CITUP: Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (N 1990)
 Podkrepa: Confederation of Labour ”Podkrepa” (1989)
 Promiana: Union of United Trade Unions “Promiana” (1998)

Estland
 EAKL: Confederation of Estonian Trade Unions (N 1990)
 TALO: Employees Unions’ Confederation (1992)

Lettland
 LBAS: Free Trade Union Confederation of Latvia (N 1990)

Litauen
 LPSK: Lithuanian Trade Unions Confederation (N 1990, Fusion 1992 mit LPSS)
 Solidarumas:  Lithuanian Trade Union „Solidarumas“ (1989)
 LDF: Lithuanian Labour Federation (1991)

Polen
 OPZZ: All Poland Alliance of Trade Unions (1984)
 Solidarity: Trade Union Confederation NSZZ Solidarność (1980, Verbot 1981-1989))
 FZZ: Trade Unions Forum (2002)

Slowakei
 KOZ SR: Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic (N 1990)

Slowenien
 ZSSS: Association of Free Trade Unions of Slovenia (N 1990)
 KSJS: Confederation of Public Sector Trade Unions (2006)
 PERGAM: Confederation of Trade Unions of Slovenia Pergam (1991)
 K’90: Confederation of Trade Unions ’90 of Slovenia (1991)
 KNSS: Confederation of New Trade Unions of Slovenia (1991)
 Alternativa: Alternative (1999)
 Solidarnost: Solidarity (2001)

Rumänien
 BNS: National Trade Union Block 
  (1991, Fusion mit „Fratia“ und Meridian zur Allianz ACSR seit 2006 geplant)
 Cartel Alfa: National Confederation Cartel Alfa (1990)
 CNSLR Fratia: National Confederation of Free Trade Unions “Fratia” (1993)
 Meridian: National Trade Union Confederation Meridian (1994)
 CSDR: Confederation of Democratic Trade Unions in Romania (1994)
 Sed Lex: Confederacy of Civil Servants Trade Unions „Sed Lex“ (2005)
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Übersicht:  Zahl aller Branchengewerkschaften in den neuen EU-Mitgliedsländern

Tschechien
 ČMKOS: Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (N 1990 – repräsentativ) 

 ASO: Association of Autonomous Trade Unions (1995 – repräsentativ)
 KUK: Confederation of Art and Culture (1990)
 OS CMS: Trade Union Association of Bohemia, Moravia and Silesia (1991)
 KOK: Christian Trade Union Coalition( 1990)

Ungarn
 MSZOSZ: National Confederation of Hungarian Trade Unions (N 1990)
 SZEF: Trade Union Cooperation Forum (1990)
 LIGA: Democratic League of Independent Trade Unions (1988)
 ASZSZ: National Federation of Autonomous Trade Unions (1990)
 ESZT: Confederation of Trade Unions of Professionals (1989)
 MOSZ: National Federation of Workers’ Councils (1988)
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B. Länder des westlichen Balkan:

Albanien
 KSSH: Confederation of Trade Unions of Albania (N 1991)
 BSPSH: Union of Trade Unions of Albanian Workers (1991)
 FSTBFH: Federation of Trade Unions of Albania (1997)

BiH
 CTUBiH: Confederation of Trade Unions of Bosnia and Herzegovina (2004)
 SSSBiH*: Confederation of Independent Trade Unions of Bosnia and Herzegovina (1905)
 SSRS*: Confederation of Trade Unions of the Republika Srpska (1992)

 *beschränkt auf die jeweilige „Entität“ (Bosnisch-kroatische Föderation bzw. RS)

Kroatien 
 SSSH: Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (N 1990)
 Matica: Association of Croatian Public Sector Unions (1993) – 2008 mit Uni-Cro 
  vereinigt zur Dienstleistungsgewerkschaft Association of Croatian Unions
 NHS: Independent Trade Unions of Croatia (1999)
 HUS: Croatian Association of Trade Unions (1990)
 URSH: Workers Trade Union Association of Croatia (1994)
 
Mazedonien
 SSM: Federation of Trade Unions of Macedonia (N 1989)
 KSS: Federation of FreeTrade Unions of Macedonia (2005)

Montenegro
 SSCG: Confederation of Trade Unions of Montenegro (N 1991)

Serbien
 SSSS: Independent Confederation of Trade Unions of Serbia (1903)
 UGS Nezavisnost: – „Independence“ Trade Union Confederation (1991)
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A 7.2: 
Mitgliedschaft der osteuropäischen Gewerkschaftsbünde im EGB

Mitglieder Nichtmitglieder

CZ ČMKOS ASO, KUK, KOK, OS CMS

EE EAKL, TALO

HR SSSH NHS, HUS, URSH, Matica

HU ASZSZ, ÉSZT, LIGA, MOSZ, MSZOSZ, SZEF 

LT LPSK, Solidarumas, LDF

LV LBAS

PL Solidarność, OPZZ FZZ Forum

SLO ZSSS Pergam, K’90, KNSS, Alternativa, Solidarity

SK KOZ SR

BG CITUB, Podkrepa Promiana

RO BNS, Cartel Alfa, CSDR, CNSLR Fratia Meridian, Sed Lex

Gewerkschaftsbünde des westlichen Balkan mit Beobachterstatus:

BiH Confederation of Trade Unions of Bosnia and Herzegovina (CTUBiH)

MK SSM Federation of Trade Unions of Macedonia

SRB NEZAVISNOST – „Independence“ Trade Union Confederation
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International gebräuchliche Länderabkürzungen

 AL Albanien

 AU Österreich

 BE Belgien

 BiH Bosnien-Herzegowina

 BG Bulgarien

 CZ Tschechische Republik

 DE Deutschland

 DK Dänemark

 EE Estland

 EL Griechenland

 ES Spanien

 FI Finnland

 FR Frankreich

 HR Kroatien

 HU Ungarn

 IE Irland

 IT Italien

 LV Lettland

 LT Litauen

 LU Luxemburg

 MK Mazedonien (FYROM)

 MNE Montenegro

 NL Niederlande

 PL Polen

 PT Portugal

 RO Rumänien

 RS (BiH) Republika Srpska (Bosnien)

 SE Schweden

 SI Slowenien

 SK Slowakei

 SRB Serbien

 UK Großbritannien

 EU 15 die 15 EU-Mitgliedsländer bis 2004

 EZ Euro Zone (nun EZ-16)
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